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Allgemein

Allgemeine Bedingungen für Tarif AXA

Name

Straße

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für die AXA Versicherung interessieren
und würden uns freuen, Sie als neuen Kunden begrüßen zu dürfen.
Mit dieser Information erhalten Sie vorab eine Übersicht der Bestim-
mungen und  Informa tionen zu dem von Ihnen ausgewählten Versiche-
rungsschutz.

Ihre AXA Versicherung AG

Die angekreuzten Unterlagen sowie die Tarifbedingungen zu folgenden
Tarifen wurden vor Antragstellung ausgehändigt:

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt der Unterlagen.

Datum des Erhalts der Unterlagen

Unterschrift des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters

Vermittler/-in
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Besondere Bedingungen zur privaten  Tierhalterhaftpflicht -
versicherung (01/08) 91

Besondere Bedingungen zur privaten  Gewässerschaden -
haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko) (01/08) 93

Besondere Bedingungen zur privaten Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung (01/08) 95

Besondere Bedingungen zur privaten  Bauherrenhaftpflicht -
versicherung (01/08) 98

Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur  Wassersportfahrzeug -
haftpflichtversicherung (11/01) 100

Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur  Vermögensschaden -
haftpflichtversicherung (11/01) 101

Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur    Jagdhaftpflicht-
 versicherung (11/01) 102

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von 
Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör 
(AVB Jagd- und Sportwaffen 1987) (11/01) 103

Hausratversicherung

Haftpflichtversicherung

Glasversicherung

Vermittler/-in
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Vertragsinformationen

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem Vertrag zugrunde liegenden
Bedingungen. Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung
bei uns eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Bei-
trag auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des Lastschriftein-
zugsverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich. 

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn 

– bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungs-
frist von Ihrem Konto abgebucht wurde;

– Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist
 vorgenommen werden. 

Haben Sie uns eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt, haben Sie lediglich dafür
zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht
werden kann, also ausreichende Kontodeckung  besteht. 

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, finden
Sie dort einen entsprechenden Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen des
 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann der
einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden,
in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen
erwarten darf. 

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt: 
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden, da
die Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwicklung
der Kosten abhängig ist.

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir Ihnen
den Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung übersenden
und dieser/diese Ihnen zugeht.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch
Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem verein-
barten Zeitpunkt.

Für Sach- und Unfallversicherungen gilt: Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeit-
punkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungs-
schutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag
oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

Sie können Ihre Vertragserklärung bis zum Ablauf von 2 Wochen nach Erhalt des
 Versicherungsscheins und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie der weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Infor ma-
tionen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine Erklärung in Textform  
(z. B. per Fax oder E-Mail) ist ausreichend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

AXA Versicherung AG, 
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln 
Postanschrift: 51171 Köln 

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der
 Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz
 beitragspflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt. 

Widerrufsfolgen 
Im Falle des Widerrufs steht uns die anteilige Prämie für den Zeitraum vom  Ver -
sicherungsbeginn bis zum Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns zu. Eine etwaig
darüber hinaus geleistete Prämie werden wir Ihnen erstatten. 

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung 

14. Laufzeit 

13. Widerrufsrecht 

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versiche-
rung und des Versicherungsschutzes sowie zur Antragsfrist 

11. Spezielle Risiken

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter Angebote 

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Frank W. Keuper
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt, die
Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

Die Geschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG bezieht sich hauptsächlich auf 

a) den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- und
Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;

b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen Sparver-
trägen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108,  53117 Bonn.

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. Es gelten die zu
Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten Versicherungsbedingungen.

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den Beitrag
gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer. 

Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt zurzeit in der 

Schadenversicherung allgemein 19,00% 
Feuerversicherung 14,00% 
Gebäudeversicherung mit Feueranteil 17,75% 
Hausratversicherung mit Feueranteil 18,00% 
Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung 3,80% 

Wünscht der Antragsteller die Entrichtung des Jahresbeitrages in Raten, so werden
folgende Ratenzahlungszuschläge erhoben: 

bei halbjährlicher Zahlungsweise  3,00% 
bei vierteljährlicher und monatlicher Zahlungsweise  5,00% 

Für Tätigkeiten die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen,
stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit
5,– Euro), für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,– Euro) und angemessene  Geschäfts -
gebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu ver-
weisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung
mit den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen. 

Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service 0 1803 -556622 aus dem  deutschen
Festnetz werden 9 Cent je angefangene Minute berechnet.  Abweichende Preise für
Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.

5. Garantiefonds

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

7. Gesamtpreis der Versicherung 

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

2. Weitere Ansprechpartner

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der
zuständigen Aufsichtsbehörde

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

1. Vertragspartner

21006119
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Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer ebenfalls
vom Vertrag zurücktreten oder kündigen. 

Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines
Versicherungsfalles gekündigt werden. 

Der Wohngebäude-Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwerber
und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Immobilie gekündigt wer-
den. 

Darüber hinaus können Sie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne
 Änderung des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen. 

Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag und bei
Insolvenz des Versicherungsnehmers kündigen. Unser Kündigungsrecht im Falle der
Insolvenz des Versicherungsnehmers besteht nicht für Unfallversicherungen und
Kraftfahrzeugversicherungen. Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu
Vertragsstrafen führen.

Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertrags-
strafen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu entnehmen.

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde. 

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem Ver-
trag zugrunde liegenden Bedingungen geregelt. 

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen
in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir
mit Ihnen auf Deutsch. 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. 
Wenn uns das einmal nicht gelingt, informieren Sie uns 
(24-Stunden-Kundenservice: 01803 -556622 *))! 
Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung. 

*) Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service 01803 -556622 aus dem
 deutschen Festnetz werden 9 Cent je angefangene Minute berechnet.
 Abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.

Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur
 außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen:

„Versicherungsombudsmann e.V.“ 
Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Tel.: 0180 4/224424, Fax: 01804/224425

für 20 Cent je Anruf/Fax aus dem deutschen Festnetz.  
Abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind möglich.
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 80.000,– Euro
möglich und für Sie kostenfrei. 

Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen Rechtsweg
 vorzubringen.

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie die Mög-
lichkeit, bei der unter Punkt 4 genannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu
den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich
etwaiger Vertragsstrafen

19. Außergerichtliche Beschwerde und  Rechtsbehelfsver -
fahren 

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Ziffer 4
 genannten Behörde 

18. Maßgebliche Vertragssprache 

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer bei der Ver-
tragsanbahnung der Beziehung zum Versicherungsnehmer
zugrunde legt 

21007235
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§ 5 Abweichender Versicherungsschein 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungs-
nehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform
 widerspricht. 

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungs-
 scheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der
 Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungs-
scheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbundenen
Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im  Ver -
sicherungsschein aufmerksam zu machen. 

(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Ver-
trag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen. 

(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Ver-
trag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 

§ 11 Verlängerung, Kündigung 
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsverhältnis
im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das Versicherungsverhält-
nis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam,
soweit sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt. 

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann es von
beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
 gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer
von zwei Jahren verzichten. 

(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf nicht
weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen. 

(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen
worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des dritten oder jedes
 darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
 werden. 

§ 15 Hemmung der Verjährung 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet wor-
den, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

§ 19 Anzeigepflicht 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm
bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der  Ver -
sicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme
Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet. 

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
 nehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In die-
sem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. 

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der An-
zeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen,
wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht  
zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. 

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen,
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannte. 

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prä-
mie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
auf dieses Recht hinzuweisen. 

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind
bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3
Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Aus-
übung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er
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darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der An-
zeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
 Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

§ 22 Arglistige Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt. 

§ 23 Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne  Ein -
willigung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des
 Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die
 Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahr-
erhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er
von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der  Ver -
sicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat. 

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen
sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeit-
punkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht
nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung gilt Absatz 1 Satz 2. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung
 verpflichtet, 

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des  Versicherungs -
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder 

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der
Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass
die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer  
vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die  Ver -
letzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungs-
 nehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist,
ist er nur leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der  Ver -
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des  Ver -
sicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
 heit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den  Versicherungs -
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),  dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
und der Zivilprozessordnung (ZPO). 
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(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der  Ver -
sicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt,
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leis -
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem  V  er -
sicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie
die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbun-
den sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzu-
geben. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer
bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge
in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so  verbun -
den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der  Versicherungs -
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der  Kündi  gung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines  Monats
nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung 
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden
hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2
oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfech-
tungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer
den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden
Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

§ 40 Kündigung bei Prämienerhöhung 
(1) Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass
sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der  Ver -
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Erhöhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer
in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Ver-
sicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhöhung
der Prämie zugehen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer Anpassungs-
klausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne die Prämie ent-
sprechend herabzusetzen. 

§ 74 Überversicherung 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versi-
cherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die Versiche-
rungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minde-
rung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 75 Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet, die Leis -
tung nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen. 

§ 77 Mehrere Versicherer 
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert,
ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen.
In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Ge-
winn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1
entsprechend anzuwenden. 

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung 
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert  
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem
 Ver sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als     Gesamt -
 schuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden
 Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den
Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Be-
träge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu
zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden,
kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen  Ver -
sicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach
dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht verein-
bart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in
dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt. 

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt
ist. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der
 Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der  Versicherungs -
summen und der Prämien verlangen. 

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse 
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die  Ver -
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht ver-
sichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglich-
keit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumut-
bar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer  unterschied -
liche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu
handeln. 

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vor-
sätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

§ 83 Aufwendungsersatz 
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82 Abs. 1
und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungs-
nehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den
für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers
vorzuschießen. 

(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf-
wendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen. 

(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des
 Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der
 sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. 

(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege sowie
die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom  Ver -
sicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendungen. 

§ 85 Schadensermittlungskosten 
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die Ermitt-
lung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit zu
erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind
auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die
Versicherungssumme übersteigen. 

(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständi-
gen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom
Versicherer aufgefordert worden. 

(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kosten-
 ersatz entsprechend kürzen. 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden er-
setzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. 
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(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvor-
schriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit er-
forderlich, mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person,
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Über-
gang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an dessen
Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers
ein. 

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit des
Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuld-
ner. 

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen,
wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 

§ 96 Kündigung nach Veräußerung 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des
Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung
oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei
fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2
ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers
für die Prämie besteht nicht. 

§ 97 Anzeige der Veräußerung 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich
anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige
hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 280 Schadenersatz wegen Pflichtverletzung 
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubi-
ger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen. 

(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen
Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen. 

§ 286 Verzug des Schuldners 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Ein-
tritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines  Mahn -
bescheids im Mahnverfahren gleich. 

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, der Leistung ein
 Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der
Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender
 berechnen lässt, 

2. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 

3. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der
 sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder  gleichwer -
tigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbrau-
cher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung
 besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher
ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines  Um -
standes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 

§ 288 Verzugszinsen 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz be-
trägt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der
Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes 
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt. 

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjeni-
gen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftun-
gen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird
durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo
die Verwaltung geführt wird. 

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in des-
sen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden kön-
nen, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Pragraphen bestimmten Gerichtsstand
ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand
 zulässig. 

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewer-
bes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden,  
so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung
Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich
befindet. 

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begrün-
det, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer,
Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirt-
schaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen. 

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist
das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. 

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn
die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder
 öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 

BGB
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Umfang des Versicherungsschutzes 
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 

§ 3 Versicherter Mietausfall 

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion 

§ 6 Leitungswasser 

§ 7 Rohrbruch, Frost 

§ 8 Sturm, Hagel 

§ 9 Versicherungswert, Anpassung des Versicherungsschutzes 

Beitrag, Versicherungsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
§ 10 Beitragsberechnung, Anpassung des Neuwertfaktors 

§ 11 Anpassung des Prämiensatzes 

§ 11a Tarifmerkmale 

§ 12 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung
des Erst- oder Einmalbeitrages 

§ 13 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages 

§ 14 Lastschriftverfahren 

§ 15 Ratenzahlung 

§ 16 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages 

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten einschließlich
Kündigung 

§ 19 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 

§ 20 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 21 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

§ 22 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers nach Vertragsabschluss 

§ 23 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 

§ 24 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
 (Sicherheitsvorschriften) 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

Entschädigung 
§ 26 Entschädigungsberechnung, Selbstbehalt 

§ 27 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

§ 28 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
§ 29 Mehrere Versicherungen 

§ 30 Sachverständigenverfahren 

§ 31 Mehrere Versicherungsnehmer 

§ 32 Wohnungseigentum 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 

§ 34 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 

§ 35 Bedingungsanpassungsklausel 

§ 36 Verjährung 

§ 37 Zuständiges Gericht 

§ 38 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

§ 39 Anzuwendendes Recht 

§ 40 Beginn und Ende der Versicherung 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt Folgendes: 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude. 

2. Mitversichert sind 

a) Einbaumöbel/-küchen, die nicht serienmäßig produziert, sondern individuell für
das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind, 

b) auf dem im  Ver sicherungsschein bezeichneten Grundstück Klingel- und  Brief -
kastenanlagen, Müllboxen sowie Terrassen. Weiteres Gebäudezubehör sowie
weitere Grundstücksbestandteile sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung
versichert. 

3. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich in dem Gebäude befindet oder außen  
an dem Gebäude angebracht ist und für die Instandhaltung eines versicherten
Gebäudes oder zu dessen Wohnzwecken genutzt wird. 

4. Nicht versichert sind zusätzlich in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und
für die er die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann vereinbart werden.

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (siehe § 4) notwendig

 angefallenen Kosten 

a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (siehe § 1), für das
Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten (Aufräumungs- und Abbruch-
kosten), 

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder  Wieder -
beschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten). 

2. Versichert sind notwendig angefallene Kosten für – auch erfolglose – Maßnah-
men, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden
versicherten Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht halten
durfte (Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten). 

3. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. 1 a) und b) ist auf den
 vereinbarten Betrag begrenzt. 

4. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

§ 3 Versicherter Mietausfall 
1. Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von
Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der
Miete ganz oder teilweise zu verweigern, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar gewor-
den sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutz-
bar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des
Versicherungsfalles. Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie
der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft  ver -
zögert. 

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des
ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden. 

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 
1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
 Flugkörpers, seiner Teile oder Ladung (siehe § 5), 

b) Leitungswasser (siehe § 6), 

c) Sturm, Hagel ( siehe § 8) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen
 (Versicherungsfall). 

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der Wasserversorgung und
Frostschäden an sonstigen Leitungswasser führenden Einrichtungen (siehe § 7). 

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 1 c) oder 1 b) einschließlich Nr. 2 kann
auch einzeln versichert werden. 

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, die
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie *)
entstehen. 

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion 
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Einschlag eines Blitzes in Sachen. Kurzschluss-
und Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert,
wenn ein Blitz unmittelbar in versicherte Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist. 

Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen –
Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell – VGB 2002 (01/08)

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdehnung von Gasen oder
Dämpfen. 

4. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie durch Brand, Blitzschlag oder
 Explosion entstanden sind. 

5. Der Versicherungsschutz gegen Brand und Explosion erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Brandschäden, die an versicherten
 Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bear-
beitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für Sachen,
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder  weiter -
geleitet wird. 

6. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag erstreckt sich ohne Rücksicht auf
 mitwirkende Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an
elektrischen Einrichtungen entstanden sind, wenn der Blitz nicht in versicherte
Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist. 

§ 6 Leitungswasser 
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen
Schläuchen, 

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung  ver bundenen
 Einrichtungen,  

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

2. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle) sind dem
 Leitungswasser gleichgestellt. 

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

a) Plansch- oder Reinigungswasser, 

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung/Hoch-
wasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden
durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch, 

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Bran-
des, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem
versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den
 Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat, 

e) Schwamm, 

f) Leitungswasser an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht
bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind, 

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten  Flug -
körpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5), 

h) Sturm, Hagel (siehe § 8). 

§ 7 Rohrbruch, Frost 
1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige Bruch-

schäden an Rohren 

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht der Bereich zwischen den Fundamenten
unterhalb des Gebäudes. 

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch versichert  Frost -
schäden an 

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser-  und
Absperrhähne, Ventile, Wassermesser) oder ähnlichen Installationen, 

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen von  Warm -
wasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen, 

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren  
der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem im  Ver -
sicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden 

a) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser  
(siehe § 6 Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat; 

b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude noch nicht  bezugs -
fertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind; 

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5), 

d) Sturm, Hagel (siehe § 8). 

§ 8 Sturm, Hagel 
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 (Wind-

geschwindigkeit mind. 63 km/Stunde). Ist diese Windstärke für das im Versiche-
rungsschein bezeichnete Grundstück nicht feststellbar, so wird ein versichertes
Sturmereignis unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerich-
tet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen
(siehe § 1) nur durch Sturm entstanden sein kann. 

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen 

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte Sachen (siehe § 1), 

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf
versicherte Sachen (siehe § 1) wirft, 

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) an versicherten Sachen
(siehe § 1) oder an baulich verbundenen Gebäuden. 

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 

a) durch Sturmflut,

b) durch Lawinen oder Schneedruck,

c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht
 ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen,  
es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind
und einen Gebäudeschaden darstellen, 

d) Laden- und Schaufensterscheiben, 

e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht bezugsfertig
sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und Nr. 5). 

§ 9 Versicherungswert, Anpassung des Versicherungsschutzes 
1. Versicherungswert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungsschein

beschriebenen Gebäude in ihrer konkreten Gestaltung (Gebäudetyp,  Bauaus -
führung und -ausstattung, Wohn- und Nutzfläche). Hierzu gehören auch Architek-
tengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

2. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 an die Baukosten-
entwicklung an (gleitende Neuwertversicherung). Entsprechend ändert sich der
Beitrag gemäß § 10 Nr. 2 durch Anpassung des Neuwertfaktors. 

3. Abweichend von Nr. 1 kann der Zeitwert als Versicherungswert vereinbart wer-
den. Der Zeitwert errechnet sich aus dem ortsüblichen Neubauwert abzüglich
Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. 

4. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt sind oder sonst dauernd entwertet
sind, gilt als Versicherungswert nur noch der marktüblich erzielbare Verkaufspreis
ohne Grundstücksanteile versichert. Eine dauernde Entwertung liegt insbeson-
dere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 

§ 10 Beitragsberechnung, Anpassung des Neuwertfaktors 
1. Der Grundbeitrag errechnet sich aus der Wohn- oder Nutzfläche, dem Gebäude-

typ, der Bausausführung und -ausstattung, sonstigen vereinbarten Merkmalen,
dem jeweilig gültigen Beitragssatz für die einzelne Risikoart sowie ggf.  Beitrags -
zuschlägen für erweiterten Versicherungsschutz. 

2. Sofern der ortsübliche Neubauwert Versicherungswert ist, errechnet sich der
 Jahresbeitrag aus dem Grundbeitrag und dem Neuwertfaktor. 

Der Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines
 Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der
für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Bauge-
werbe geändert haben. Bei dieser Berechnung wird die Änderung des  Baupreis -
indexes für Wohngebäude zu 80 Prozent und die Tariflohnindexes für das  Bau -
gewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf  
2 Stellen hinter dem Komma gerundet. 

Der jeweilige Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet und
gerundet.

Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem Komma eine 5 oder eine höhere
Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

3. Erhöht sich der Beitrag aufgrund einer Anpassungsregelung, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen,
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

4. Wenn sich nach Vertragsabschluss Umstände ändern, die für die Beitragszahlung
maßgeblich sind, und sich daraus ein niedrigerer Beitrag ergibt, so ist der  Ver -
sicherer verpflichtet, diesen ab dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer
die Änderung anzeigt, dem Vertrag zugrunde zu legen. Das gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer irrtümlich gemachte unzutreffende Angaben zu  beitrags -
erheblichen Umständen nach Vertragsabschluss berichtigt.

Ergibt sich durch die Änderung bzw. Berichtigung ein höherer Beitrag, so kann der
Versicherer diesen ab Eingang der Anzeige dem Vertrag zugrunde legen.

5. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der  Ver -
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

§ 11 Anpassung des Prämiensatzes 
1. Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen

des Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und  Kosten -
aufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große
Anzahl gleichartiger Wohngebäuderisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter
 Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und  Ver -
sicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus § 11a und aus sonstigen
 Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohn- oder Nutzfläche, Gebäudetyp, Bauausfüh-
rung und -ausstattung, Risikoart und Berufsgruppe). 
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2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben. 

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode, zu
der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. § 17 hat, berechtigt, den für beste-
hende Verträge geltenden Prämiensatz, auch soweit er für erweiterten Versiche-
rungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Prämienfakto-
ren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung ein-
getreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 

Der neue Prämiensatz ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der  Ver -
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten ange-
messen anzupassen und darf nicht höher sein als der Prämiensatz des Tarifs für
neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
 umfang. Kostenveränderungen, die bereits in die Anpassung des Neuwertfaktors
nach § 10 eingeflossen sind, bleiben unberücksichtigt. Ist der Prämiensatz nach
der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versicherer dazu verpflichtet. 

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (§ 17 Nr. 4), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen zu
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der kal-
kulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Der neue Prämiensatz wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirk-
sam. Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn 

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und 

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat. 

6. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, ist die festgestellte
 Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen. 

7. Bei Erhöhung des Prämiensatzes kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Erhöhung schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem
geänderten Prämiensatz fortgeführt. 

§ 11a Tarifmerkmale 
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird. 

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe 
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe, der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört. 

b) Es gilt folgende Einteilung: 

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen: 

aa) Berufsgruppe B: 
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um: 

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Perso-
nen und Einrichtungen: 

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts; 

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden; 

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung); 

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Alten-
pflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst,
 Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen; 

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, 

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden; 

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen; 

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer); 

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
 Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben
und nicht anderweitig berufstätig sind; 

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben; 

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung

ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden. 

bb) Berufsgruppe M: 
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen 

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt; 

(2) angestellten Facharzt; 

(3) Assistenzarzt 

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D: 
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst, 

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind. 

dd) Berufsgruppe V: 
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von  Versicherungsunter -
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
 agentur; 

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden, 

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben. 

(5) Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der  Ver -
sicherungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des  Lastschrifteinzugs -
verfahrens zustimmt. 

ee) Berufsgruppe N: 
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgrup-
pen zuzuordnen ist. 

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen 
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuordnung
zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Ände-
rung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet. 

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet. 

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 21, 22 und 23 ausgeschlossen. 

3. Änderungen von Tarifmerkmalen 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu

 ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der
 zukünftigen unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass
die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang
oder nicht allein für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind. 

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen  zusammenzu -
fassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerk-
malsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und 

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat. 

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt. 
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§ 12 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages

zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die
bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
 Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte  Mit -
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der  Versicherungs -
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 13 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrages 
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am  Monats -

ersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen
 beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 3 und Ziff. 4 mit dem  Frist -
ablauf verbunden sind. 

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2 Abs. 2 darauf hinge-
wiesen wurde. 

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
 kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziff. 2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für  Ver -
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

§ 14 Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom  Ver -
sicherer nicht gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn  
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht einge-
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Betrages erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

§ 15 Ratenzahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

§ 16 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der  Ver -

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
 Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlen-
dem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die
für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,  
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-

schlossen. 

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei
 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

5. Hat ein Realrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht dem Versicherer angemeldet,
so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn dieser
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen
hat, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das
Grundstück nicht mit einem Grundpfandrecht belastet war oder der Realrechts-
gläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat; diese Zustimmung darf nicht ohne
ausreichenden Grund verweigert werden. 

Dies gilt nicht in den Fällen der §§ 18 und 19. 

6. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der
Vertrag zu dem Zeitpunkt, zudem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kennt-
nis erlangt. 

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten einschließlich
Kündigung 

1. Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber mit Eintragung in das Grundbuch an
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Das Versicherungsverhältnis kann durch den 

a) Erwerber dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode, 

b) Versicherer dem Erwerber gegenüber mit einer Frist von einem Monat
 gekündigt werden. 

2. Das Kündigungsrecht erlischt, 

a) wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt, 

b) wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausübt,
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt
an bestehen bleibt, in dem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis
 erlangt. 

3. Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des Erwerbs laufende  Versicherungs -
periode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
Eine Haftung des Erwerbers für den Beitrag entfällt, wenn das  Versicherungs -
verhältnis nach Nr. 1 gekündigt wird. Im übrigen gilt § 16. 

4. Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich
in Textform anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der  Ver -
sicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

§ 19 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 
1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der  Ver -

sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe  
des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. Die Kündigung ist
schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
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2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zu-
gang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

3. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
 Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 20 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 
Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet
worden, kann der Versicherer während der Dauer des Insolvenzverfahrens den  Ver -
sicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang wirksam. 

§ 21 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
 Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der  Ver -
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der  Versicherungs -
nehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versiche-
rer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verlet-
zung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht  fahr -
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und
zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
 anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2c)
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c)
 stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur
Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 22 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers nach Vertragsabschluss 
Wenn ein der Beitragsberechnung zugrunde liegender Umstand (Wohn- und Nutzfläche,
Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung, Nutzung oder sonstige vereinbarte
Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich sind) nach Vertragsabschluss
verändert wird, hat der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich an-
zuzeigen. 

Nicht angezeigte Veränderungen werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß  
§ 26 nicht berücksichtigt. 

§ 23 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 
Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte
 gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versiche-
rers wahrscheinlicher wären. 

1. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, die ein Notdach
 erforderlich oder das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder
 verändert wird. 

2. Sobald der Versicherungsnehmer erkennt, dass eine von ihm vorgenommene
oder gestattete Veränderung eine Gefahrerhöhung darstellt, muss er diese dem
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des  Ver -
sicherungsnehmers ein, muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen,
sobald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 

3. Eine ohne Zustimmung des Versicherers vorgenommene Gefahrerhöhung berech-
tigt ihn, den Vertrag fristlos zu kündigen. Weist der Versicherungsnehmer nach,
dass er die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt hat, wird die
Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. 

Eine unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretene  Gefahr -
erhöhung berechtigt den Versicherer, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn im Zeitpunkt der Kündigung der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestand. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der
 Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 

4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr nach den für den  Geschäfts -
betrieb des Versicherers geltenden Grundsätzen nur für einen höheren Beitrag
übernommen, hat der Versicherer anstelle des Kündigungsrechts Anspruch auf
diesen Beitrag vom Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhöhung an; dies gilt nicht,
soweit der Versicherer für einen Schaden wegen der Gefahrerhöhung keine Ent-
schädigung zu leisten hat. Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die-
ses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis -
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 Abs. 1 und Abs. 2 ist der Versicherer
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt,
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
 Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
 Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt. 

6. Die Regelungen in Nr. 1 bis Nr. 5 finden keine Anwendung, wenn 

a) sich die  Gefahr nur unerheblich erhöht hat, 

b) nach den Umständen als vereinbart  anzu sehen ist, dass das  Versicherungs -
verhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht  berührt werden soll, oder 

c) die Gefahrerhöhung im Interesse des Versicherers lag oder durch ein Ereignis
veranlasst wurde, für das er eintrittspflichtig ist oder sie einem Gebot der
Menschlichkeit entsprach. 
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§ 24   Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
 (Sicherheitsvorschriften) 

1. Der Versicherungsnehmer hat 

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten, 

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu
 lassen, 

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren
und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
 entleeren und entleert zu halten, 

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhöhung verbunden,
so findet auch § 23 Anwendung. 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles (siehe § 4) 

a) den Versicherer unverzüglich zu informieren und – soweit möglich – dessen
Weisungen zur Schadenminderung/-abwendung einzuholen und zu beachten, 

b) dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich ein Ver-
zeichnis abhanden gekommener Sachen einzureichen; 

c) die Schadenstelle möglichst so lange unverändert zu lassen, bis sie durch  
den Versicherer freigegeben worden ist. Sind Veränderungen unumgänglich,
sind zumindest die beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den
 Versicherer aufzubewahren; 

d) dem Versicherer – soweit möglich – jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten
sowie jede Auskunft dazu – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die  an -
geforderten Belege beizubringen. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
 bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den  Versicherungs -
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge  hin -
gewiesen hat. 

3. Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, dem  Ver -
sicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursachenden
Dritten zu erteilen. 

§ 26 Entschädigungsberechnung, Selbstbehalt 
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten bei Eintritt
des Versicherungsfalles für das im Versicherungsvertrag in seiner konkreten
Ausgestaltung (Wohn- und Nutzfläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -aus-
stattung oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Beitragsberechnung
erheblich sind) beschriebene Gebäude (hierzu gehören auch Architektengebüh-
ren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten), 

b) Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind,  
der erzielbare marktübliche Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile, 

c) beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen
Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles für die im Versicherungs-
vertrag beschriebenen Gebäude in der dort beschriebenen konkreten Ausge-
staltung (Wohn- und Nutzfläche Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung
oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich
sind) zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden  Wert -
minderung, höchstens jedoch die ortsüblichen Wiederherstellungskosten
(siehe Nr. 1 a)), 

d) zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles. 

2. Für die Höhe der Entschädigung werden die nach Vertragsschluss gemäß § 22
angezeigten Veränderungen an den versicherten Gebäuden (siehe § 9 Nr. 1)
 berücksichtigt. 

3. Sind im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die im Versicherungsvertrag beschrie-
benen Gebäude in der konkreten Bauausgestaltung geringerwertig beschaffen,
so ist der Versicherer nicht verpflichtet, mehr als den tatsächlich eingetretenen
Schaden zum ortsüblichen Neubauwert (siehe § 9 Nr. 1) zu ersetzen. Sollte im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles die konkret vorhandene Bauausgestaltung hin-
gegen höherwertig sein, weil die Beantwortung von Antragsfragen nach Umstän-
den, die für die Prämienberechnung maßgeblich sind, nicht den tatsächlichen
 Verhältnissen entspricht oder sollte der Versicherungsnehmer nach Vertragsab-
schluss eingetretene Veränderungen der Bauausgestaltung dem Versicherer nicht
unverzüglich angezeigt haben und ist dadurch eine zu niedrige Prämie berechnet
worden, so wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Schadens ersetzt, der sich
zu dem Schadenbetrag verhält wie die zuletzt berechnete Prämie zu der Prämie,
die bei Kenntnis der tatsächlichen Umstände zu zahlen gewesen wäre. 

Unberührt bleiben die Vorschriften über die Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht (siehe § 21) und der Gefahrerhöhung (siehe § 23). 

4. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

5. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwi-
schen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst
der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehr-
kosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wie-
derherstellung entstanden wären. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschränkun-
gen oder Kapitalmangel sind nicht versichert. 

6. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze
und Verordnungen. 

Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle  er -
folgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen,
in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen
 Sachen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr ver-
wertet werden, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nicht versichert. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

7. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-
abzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

8. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 2) und
 versicherten Mietausfalls (siehe § 3) gilt Nr. 7 entsprechend. 

9. Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf Zahlung des Teils der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), nur, soweit und
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
stellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in glei-
cher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder
wiederzubeschaffen. 

Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht
zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), c) und
d) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

10. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
 Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für
Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten (siehe § 2 Nr. 2 c), die
auf Weisung des Versicherers gemäß § 25 Nr. 1 a) angefallen sind. 

§ 26 Nr. 10 gilt nur dann, wenn ausdrücklich ein Selbstbehalt mit dem Versiche-
rungsnehmer vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert wurde. 

§ 27 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der Höhe nach

fest, so ist die Entschädigung innerhalb von 2 Wochen zu zahlen. Der Versiche-
rungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagzahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Für die Verzinsung gilt: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung
des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung (siehe  
§ 26 Nr. 9) ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in welchem der Versicherungs-
nehmer die Voraussetzungen nach § 26 Nr. 9 nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der Europäischen Zentral-
bank und beträgt mindestens 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr,
 soweit nicht aus rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) und b) ist gehemmt, solange in-
folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt
oder nicht gezahlt werden kann. 
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4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen, 

b) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren
läuft. 

5. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits. 

§ 28 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Hat der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen getäuscht

oder dies versucht, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von
 Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugs-
versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt hat. Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Versicherungsmissbrauchs festge-
stellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

3. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

§ 29 Mehrere Versicherungen 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
 Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
 grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen  Ver trägen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der  Gesamt -
betrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
 worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht
 geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu  ver -
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme
und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der  Ver -
sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

§ 30 Sachverständigenverfahren 
1. Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles durch  ein -

seitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens durch Sachverständige festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch vereinbaren. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen
zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die an-
dere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen schriftlich auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Aufnahme ihrer Feststellungen
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt. 

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine  Per sonen benennen, die Mit be-
werber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis
stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverständigen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen ver-
sicherten Sachen sowie deren Wiederbeschaffungspreis (siehe § 26 Nr. 1 a),
c) und d)) und den Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten versicherten Sachen die Beträge gemäß § 26 Nr. 1 d), 

c) alle sonstigen gemäß § 26 Nr. 1 und Nr. 4 maßgebenden Tatsachen, insbeson-
dere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen versicherten Sachen, 

d) die nach § 2 versicherten Kosten sowie den nach § 3 versicherten Mietausfall.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellun-
gen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für den  Ver -
sicherer und den Versicherungsnehmer verbindlich. Aufgrund dieser Feststellun-
gen berechnet der Versicherer die Entschädigung, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

§ 31 Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder  Ver -
sicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurech-
nen lassen. 

§ 32 Wohnungseigentum 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versiche-

rer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer leistungsfrei (siehe  
§§ 21, 23, 24, 25, 28 und 33), so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen
Wohnungseigentümern nicht berufen. Die übrigen Wohnungseigentümer können
verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädi-
gung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist
verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

2. Haftet der Versicherer nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Feu-
erversicherung dem Realgläubiger trotz Leistungsfreiheit wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers, so ist der Versicherer zur Zahlung einer zusätzlichen
Entschädigung (siehe Nr. 1 Satz 2) nicht verpflichtet. Der Versicherer ist verpflich-
tet, auf eine kraft Gesetzes auf ihn übergegangene Gesamthypothek/Gesamt-
grundschuld zu verzichten und dabei mitzuwirken, dass der Verzicht auf Kosten
der Wohnungseigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. In diesem Fall ist
der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ver-
pflichtet, dem Versicherer die für seinen Eigentumsanteil und sein Sondereigen-
tum an den Realgläubiger erbrachten Leistungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entspre-
chend. 

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung im eigenen Namen für einen

anderen (Versicherter) ab, so kann nur der Versicherungsnehmer und nicht der
Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Ver-
sicherungsnehmers verlangen. 

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhalten und der
Kenntnis des Versicherungsnehmers gleichgestellt. 

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne
sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht angebracht war. 

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den
Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 34 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprä-
sentanten im Rahmen von §§ 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32 und 33 zurechnen lassen. 

§ 35 Bedingungsanpassungsklausel 
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versiche-

rungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn 

a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften
 unmittelbar auf sie auswirken, 

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert, 

c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder 
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d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräftigen
Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder
gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Um-
fang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe das
bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleis -
tung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit
und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus
nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthal-
ten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten. 

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechte-
rungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
 Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen. 

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen  
für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die
 gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer  Ver -
sicherer richten. 

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängi-
gen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entspre-
chend. 

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich be-
kanntgegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. 

§ 36 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 37 Zuständiges Gericht 
1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die  gericht -
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen
in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. 

3. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

4. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen. 

§ 38 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich

 abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
 Geschäftsstelle gerichtet werden. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung
dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Nr. 2 entsprechende Anwendung. 

§ 39 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 40 Beginn und Ende der Versicherung 
1. Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn ausgewiesen wird, und sie endet am Mittag des Tages, der
im Versicherungsschein als Versicherungsablauf ausgewiesen wird. 

2. Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages  
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns,
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücke im Versicherungs-
schutz entsteht. 
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Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen –
Ein-/Zwei familienhäuser Wohnflächenmodell – VGB 2002 (01/08) mit folgenden
Erweite rungen:

1. Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigungsleistung aus allen Deckungs- und Haftungserweiterungen dieser
Besonderen Bedingungen ist je Versicherungsfall auf 2.500.000,– Euro begrenzt.

2. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
Entschädigt werden Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten gemäß
§ 2 VGB 2002 (01/08) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1.

3. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
Entschädigt werden Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen gemäß § 26 Nr. 6 VGB
2002 (01/08) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1.

4. Sonstige Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör;
Nebengebäude bis 10 qm

In Erweiterung von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) sind sonstige  Grundstücks  be -
standteile und weiteres Zubehör mitversichert. Als sonstige Grundstücksbestand-
teile und weiteres Zubehör gelten ausschließlich die auf dem Versicherungsgrund-
stück befindlichen Einfriedungen, Hof- und Gehsteigsbefestigungen, elektrische
Frei leitungen, Ständer, Masten, Hundezwinger, Antennen auf dem Grundstück,  Be -
leuchtungsanlagen, Zisternen, Wäschespinnen, im Boden verankerte Spielgeräte,
Pergolen und Trennwände.

Mitversichert gelten unbedeutende Nebengebäude auf dem Versicherungsgrund-
stück, und zwar Gebäude ohne gewerbliche Nutzung aus Stein, Beton, Blech, Stein-
fachwerk bis 10 qm Grundfläche sowie Gartenhäuser und Gartengeräteschuppen
aus Holz und Hobbygewächshäuser. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß
Ziff. 1.

5. Mietausfall (Wohnraum)
Abweichend von § 3 Nr. 2 VGB 2002 (01/08) ist der Entschädigungszeitraum für
Mietausfall oder Mietwertersatz auf 24 Monate verlängert.

6. Mietausfall für gewerblich genutzte Räume
In Erweiterung von § 3 Nr. 2 und 3 VGB 2002 (01/08) ist der Mietausfall oder Miet-
wertersatz für gewerblich genutzte Räume mitversichert. Der Entschädigungszeitraum
beträgt 24 Monate.

7. Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte an Zweifamilienhäusern
1. Versichert sind notwendige Kosten für die Beseitigung von Schäden an Teilen des

versicherten Gebäudes wie z. B. Dächern, Decken, Fußböden, Türen, Fenstern
(ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern, soweit
diese dem allgemeinen Gebrauch dienen und das Gebäude von mehreren Parteien
genutzt wird, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter
Dritter in Diebstahlsabsicht

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel
oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;

b) versucht, durch eine Handlung gemäß Nr. 1 a) in ein versichertes Gebäude
 einzudringen

2. Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude von außen verursacht, sind
nur versichert, soweit sie Folge einer Handlung gemäß Nr. 1 sind.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

8. Rückreisekosten aus dem Urlaub
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehr-

aufwand für Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen
Versicherungsfalls des versicherten Gebäudes vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht
und an den Schadenort (Versicherungsort gemäß § 1 VGB 2002 [01/08]) reist.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,–
Euro übersteigt.

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des  Versicherungs -
nehmers von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,– Euro begrenzt.

9. Hotelkosten
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer – soweit

dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung verlangt wer-
den kann – die notwendigen Kosten für eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung
ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die vom Versicherungsnehmer
genutzte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurde und eine
Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet
werden kann.

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder
 bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.

3. Die Entschädigung ist pro Tag auf 100,– Euro begrenzt.

Für die Gefahr Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel,
sofern Versicherungsschutz besteht:

10. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten
1. In Erweiterung von § 10 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) besteht für wertsteigernde 

Um-, An- oder Ausbauten während der Vertragslaufzeit eine Vorsorgeversicherung.

2. Im Versicherungsfall ist die Entschädigung auf 25.000,– Euro begrenzt.

3. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnahmen
und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden  Prämien -
fälligkeit.

4. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen.

5. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr.

6. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Veränderung der  bau -
lichen Maßnahmen erfolgt ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeit-
punkt  ein getreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

7. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 23
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt.

11. Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000,– Euro
In teilweiser Abänderung von § 28 Nr. 2 Satz 1 VGB 2002 (01/08) verzichtet der
 Versicherer bei Schäden bis 5.000,– Euro auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit. 

12. Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädi-
gung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers,
seiner Teile oder seiner Ladung.

13. Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen
1. In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Ent-

schädigung für versicherte Gebäude (gemäß § 1 Nr. 1 und Nr. 2 VGB 2002
[01/08]), die durch Anprall eines Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges
 zerstört oder  beschädigt werden.

2. Für den Anprall von Straßen- und Wasserfahrzeugen besteht Versicherungsschutz
nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden.

14. Feuernutzwärmeschäden
Abweichend von § 5 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) sind auch die dort bezeichneten Brand-
 schäden versichert.

15. Überspannungsschäden durch Blitz
Abweichend von § 5 Nr. 6 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Überspan-
nungsschäden an elektrischen Einrichtungen durch Blitz.

16. Implosion an elektrischen Geräten und Verpuffung
1. Mitversichert sind Schäden an versicherten Sachen, die durch Implosion an elek-

trischen Geräten oder durch Verpuffung entstehen.

a) Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdrucks.

b) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäuben, die im Ge-
gensatz zur Explosion mit geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung verläuft.

2. Durch Implosion oder Verpuffung entstandene Sengschäden sind mitversichert.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Implosion oder Verpuffung.

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden durch
Implosion oder Verpuffung.

17. Kosten für die Dekontamination von Erdreich
1. In Erweiterung von § 2 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die notwendi-

gen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen
 infolge eines Versicherungsfalls entstehen, um 

a) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks zu  unter -
suchen oder zu dekontaminieren oder  auszutauschen;

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und
dort abzulagern oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks
vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen
 Anordnungen

a) rechtswirksam aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungs-
falles entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen
sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von
drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht:

Besondere Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung –
Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell (01/08)
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3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs
erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufge-
wendet worden wäre.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sons -
tiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

6. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 2 Nr. 1 a) VGB
2002 (01/08).

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000,– Euro begrenzt.

18. Wasseraustritt aus Aquarien/Wasserbetten
In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Wasser,
das aus Aquarien und Wasserbetten bestimmungswidrig ausgetreten ist.

19. Fußbodenheizungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden, die an und durch  Fuß -
bodenheizungen entstehen.

20. Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden durch Wasser oder

 sonstige wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und
dergleichen, die aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten sind.

2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert

a) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen;

b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen der in Nr. 1 genannten
Anlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und sonstige Bruchschä-
den an Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen, soweit diese Rohre der Versor-
gung der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden.

21. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem
Versicherungsgrundstück

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem Versi-
cherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

22. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb
des Versicherungsgrundstücks

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

23. Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
1. In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leistungswasser auch

Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig
ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

24. Wasserverlust infolge Rohrbruchs
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehr-

verbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 VGB
2002 (01/08) entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rech-
nung stellt.

2. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

25. Armaturen
1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch

Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wasser-
messer).

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genann-
ten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß
§ 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz
 besteht:

26. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die not-

wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch
Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück,
soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene
Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

Für die Gefahr Sturm und Hagel, sofern Versicherungsschutz
besteht:
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Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen 
Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell – VGB 2002 (01/08) in Verbindung  
mit den Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung –
Ein-/Zweifamilienhaus Wohnflächenmodell (01/08). 
Für die nachfolgend aufgeführten Deckungs- und Haftungserweiterungen gilt die
Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1 der Besonderen Bedingungen für die  Wohn -
gebäudeversicherung – Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell (01/08).

1. Sachverständigenkosten 
Abweichend von § 30 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die durch den
Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens, soweit
der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 50.000,– Euro übersteigt. 

2. Schäden durch Innere Unruhen/Streik/Aussperrung 
1. Abweichend von § 4 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schä-

den durch Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, soweit dafür keine öffentlich-
rechtliche Entschädigungsleistung verlangt werden kann. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des
Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung
geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verüben (z. B.
 Bürgerkrieg). 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder
 beschädigt werden. 

b) Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch die Wegnahme bei Plünde-
rungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 

3. Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung
einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Handlun-
gen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit
einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder be-
schädigt werden. 

3. Schäden durch Rauch/Ruß/Überschallknall 
In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädigung für
versicherte Sachen, die durch Rauch, Ruß oder Überschallknall zerstört oder beschä-
digt werden.

Überschallknall ist eine durch einen Flugkörper entstehende Druckwelle.

Nicht versichert sind Schäden, die durch dauerhafte Einwirkung von Rauch oder Ruß
entstehen.

4. Schäden durch radioaktive Isotope 
In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schäden  
an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
 Schäden durch Verseuchung.

5. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten 
1. In Erweiterung von § 10 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) und in Ergänzung zu den

 Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung Ein-/Zweifamilien-
häuser Wohnflächenmodell (01/08) Nr. 10 besteht für wertsteigernde Um-, An-
oder Ausbauten während der Vertragslaufzeit eine Vorsorgeversicherung. 

2. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnah-
men und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden Prämi-
enfälligkeit. 

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen. 

4. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr. 

5. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Erhöhung der Versiche-
rungssumme erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt
eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war. 

6. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 23
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt. 

6. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für 
Restwerte 

1. Abweichend von § 26 Nr. 6 VGB 2002 (01/08) sind bei der Anrechnung des Wer-
tes wiederverwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffener Sachen
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. 

2. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß
ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Ab-
bruchkosten. 

3. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für
Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassener Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit behördliche Aufla-
gen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden
sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 

7. Mehrkosten für den alters-/behindertengerechten Wiederaufbau 
1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden die Höhe von 25.000,– Euro über-

steigt, werden die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass durch einen  Ver -
sicherungsfall (siehe § 26 VGB 2002) zerstörte bzw. beschädigte versicherte
 Gebäude bzw. Gebäudeteile (siehe § 1 Nr. 1 VGB 2002) alters- bzw. behinderten-
gerecht wiederaufgebaut werden müssen. 

2. Der alters- bzw. behindertengerechte Wiederaufbau (siehe Nr. 1) gilt für 

a) den schwellenlosen rollstuhl- bzw. rollatorgerechten Umbau, 

b) die Installation von Handläufen im Treppenhaus und eines Treppenliftes, 

c) den die Selbstständigkeit unterstützenden Umbau des Badezimmers und der
Küche. 

8. Mehrkosten für Technologiefortschritt 
In Ergänzung zu § 26 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch die notwendi-
gen Mehraufwendungen für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der  ver -
sicherten und vom Schaden betroffenen Sache, wenn die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge Technologiefort-
schritts nicht mehr möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut auf-
zuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte möglichst
nahe kommt. 

9. Regiekosten 
In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer Aufwendun-
gen, die dem Versicherungsnehmer in Zusammenhang mit der Feststellung und Ab-
wicklung wegen eines erheblichen Versicherungsfalls entstehen. 

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,– Euro
übersteigt. 

10. Bewachungskosten 
In Erweiterung zu § 2 VGB 2002 (01/08) sind die durch einen Versi cherungsfall ent-
standenen notwendigen Kosten für die Bewachung ver sicherter Sachen mitversi-
chert, wenn Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen des versicherten Gebäu-
des keinen ausreichenden Schutz bieten, längstens für die Dauer von 14 Tagen. 

11. Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen 
In Erweiterung zu § 2 VGB 2002 (01/08) sind die durch einen Versi cherungsfall ent-
standenen notwendigen Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen
zum Schutz versicherter Sachen mitversi chert 

12. Schwimmbad auf dem Versicherungsgrundstück 
1. In Erweiterung von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) sind versicherte Schäden an

Schwimmbecken (inkl. ihrer Abdeckungen) mitversichert, die sich auf dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Grundstück be finden. 

2. Sturmschäden an Abdeckungen sind nur versichert, wenn handels übliche Siche-
rungen gegen Sturm (z. B. Verankerungen) vorhanden sind und diese bei Nichtbe-
nutzung des Schwimmbeckens betätigt wur den. 

3. Die Sicherungen sind in einem gebrauchsfähigen Zustand zu halten und Mängel
und Schäden unverzüglich zu beseitigen. 

4. Mitversichert sind Schäden an Grundstückszubehör (z. B. Umwälz pumpe), das
der Nutzung oder Instandhaltung des Schwimmbeckens dient. 

13. Ersatz von Darlehenszinsen nach vollständiger Unbewohnbarkeit des 
eigengenutzten Ein-/Zweifamilienhauses ab dem 101. Tag max. 18 Mo nate 

1. Der Versicherer ersetzt die durch Bankbestätigung nachgewiesenen gezahlten lau-
fenden Zinsen für ein Darlehen, wenn 

– das Darlehen der Finanzierung des im Versicherungsvertrag be zeichneten
 Gebäudes dient, 

– das Darlehen durch eine auf dem Versicherungsgrundstück lastende Hypothek
oder Grundschuld gesichert ist, 

– es sich bei dem Gebäude um ein Ein- oder Zweifamilienhaus han delt, das vom
Versicherungsnehmer ständig bewohnt wird und 

– das versicherte Gebäude infolge eines ersatzpflichtigen Schadens vollständig
unbewohnbar geworden ist. 

2. Der Anspruch entsteht erst 100 Tage nach Eintritt des Versiche rungsfalles
 (Karenzzeit). Die Zinsen werden bis zur Wiederherstellung der vollständigen Be-
wohnbarkeit, längstens für die Dauer von 18 Mo naten, gezahlt. Für anteilig betrof-
fene Monate wird die Entschädigung anteilig ermittelt. Die erste Zahlung wird erst
fällig, wenn der Versiche rungsnehmer den Bauantrag für die Wiederherstellung
des Gebäudes beim zuständigen Bauamt eingereicht hat. 

3. Die Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsneh mer die Wie-
derherstellung nicht betreibt oder soweit er sie schuldhaft verzögert. Verkauft der
Versicherungsnehmer das Grundstück, so wird die Entschädigung nur bis zum Tag
des Abschlusses des Kaufvertrags gezahlt, längstens für die Dauer von 18 Mona-
ten. 

14. Mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti) 
1. In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) gelten auch Kosten versi chert für die

Beseitigung von Sachschäden durch vorsätzliche Zerstö rung oder Beschädigung
von versicherten Sachen durch unbefugte Dritte. Ebenso sind die notwendigen
Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti, die durch unbefugte Dritte
an Außenseiten von versicherten Sachen im Sinne dieses Vertrages verursacht
werden. 

Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein „Sorglos“ –
Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell (05/09) 
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2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

– Schäden, die von dem Versicherungsnehmer selbst, seinen Reprä sentanten
oder fremden im betroffenen Gebäude tätigen Personen verursacht werden; 

– Schäden, die der Mieter an der eigenen Mietsache verursacht hat. 

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versi cherer und der
zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

15. Grobe Fahrlässigkeit 
In teilweiser Abänderung von § 28 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) und in Er gänzung zu den
Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversi cherung Ein-/Zweifamilienhäuser
Wohnflächenmodell (01/08) Nr.11 verzichtet der Versicherer auf die Einrede der gro-
ben Fahrlässigkeit. 

16. Sengschäden 
In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) und § 5 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versi-
cherer auch Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

17. Kosten für die Dekontamination von Erdreich 
Abweichend von Nr. 17 der Besonderen Bedingungen für die Wohnge bäudeversiche-
rung Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell (01/08) ist die Entschädigungs-
grenze je Versicherungsfall begrenzt auf 50.000,– Euro. 

18. Wasserableitungsrohre auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung au ßerhalb versicherter
Gebäude auf und außerhalb des Versicherungs grundstücks versichert, soweit
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude und Anlagen dienen. 

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwec ken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro be grenzt. 

19. Gasleitungen innerhalb des Gebäudes 
In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Gasleitungen innerhalb versicherter Gebäude mitversichert. 

20. Gasleitungen auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Gasleitungen außerhalb versicherter Gebäu de auf und außer-
halb des Versicherungsgrundstücks versichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro be grenzt. 

21. Aufwendungen für die Beseitigung von Rohrverstopfungen 
1. In Erweiterung von § 6 VGB 2002 (01/08) sind die notwendigen Kosten für die

Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb versicherter Ge-
bäude sowie auf dem Versicherungsgrund stück mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,– Euro begrenzt. 

22. Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen 
In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Was-
ser, das aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen bestim mungswidrig ausgetreten ist. 

23. Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden 
1. Bei Nässeschäden an versicherten Gebäuden werden auch Kosten zur  Leck -

ortung ersetzt, wenn kein Versicherungsfall im Sinne der Be dingungen angefallen
ist. 

2. Die Entschädigung ist je Ereignis auf 500,– Euro begrenzt. 

24. Wiederaufforstung von Bäumen 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versi cherer die

 notwendigen Kosten für die Wiederaufforstung durch Blitz schlag oder Sturm
 umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrund stück, soweit eine natürliche
Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der
Versicherung ausgeschlossen. 

2. Die Wiederaufforstung umfasst das Einpflanzen junger Bäume bis zu 1,50 m
Höhe. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

Für die Gefahr Sturm/Hagel, sofern Versicherungsschutz 
besteht:

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz
 besteht:

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht:

25. Wiederherstellung der Gartenanlage 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versi cherer die not-

wendigen Kosten für die Wiederbepflanzung durch Blitz schlag oder Sturm beschä-
digter und/oder umgestürzter Hecken, Sträu cher und Zierpflanzen auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
Bereits abgestorbene Hecken, Sträucher und Zierpflanzen sind von der Versiche-
rung ebenso ausgeschlossen wie jegliche Art von Topfbepflanzungen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro be grenzt. 

3. Schäden durch Hagel sind nicht mitversichert. 
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes (§ 3)

b) Rückstau (§ 4)

c) Erdbeben (§ 5)

d) Erdfall (§ 6)

e) Erdrutsch (§ 7)

f) Schneedruck (§ 8)

g) Lawinen (§ 9)

h) Vulkanausbruch (§ 10)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes
1. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf dem das

 versicherte Gebäude steht, durch

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;

b) Witterungsniederschläge.

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Sturmflut;

b) Grundwasser.

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig
aus dem Rohrsystem des versicherten Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrich-
tungen austritt.

§ 5 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 6 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 7 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 8 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 9 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 10 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 11 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 12 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversi-
cherungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutba-
ren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermei-
dung von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem
Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils
geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.

§ 13 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 14 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 15 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden
in der Wohngebäudeversicherung – BEW (01/08)
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Erdbeben (§ 3)

b) Erdfall (§ 4)

c) Erdrutsch (§ 5)

d) Schneedruck (§ 6)

e) Lawinen (§ 7)

f) Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 4 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 5 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 6 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 7 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 9 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutbaren
Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung
von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem Versicherungs-
grundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils geltenden Lan-
desbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.

§ 11 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 12 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 13 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in der Wohngebäudeversicherung – ohne Überschwemmung/Rückstau – BEW (01/08)
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1. Was gilt als Vertragsgrundlage?
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002
(01/08) und die sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden Besonderen Bedingun-
gen, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert?
1. In Erweiterung der VGB trägt der Versicherer – soweit nicht einer der in Nr. 3

 genannten Ausschlüsse zur Anwendung kommt – alle Gefahren, denen die  ver -
sicherten Sachen (siehe § 1 VGB 2002) während der Dauer der Versicherung
ausgesetzt sind.

2. Entschädigt werden:

a) versicherte Sachen (siehe § 1 VGB 2002), die durch eine versicherte Gefahr
unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen (Versicherungsfall);

b) die infolge Nr. 2 Ziffer 2 a) notwendig angefallenen Kosten (siehe § 2 VGB
2002);

3. Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sein Reprä-
sentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

3. Welche Gefahren und Schäden sind nicht versichert?
1. Ausgeschlossen sind die Gefahren

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse sowie die Gefahren
aus dem Vorhandensein oder der Verwendung von Kriegswerkzeugen;

b) der Beschlagnahme oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

c) der Kernenergie (der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von  Kern -
anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haft-
pflichtversicherungen ab);

d) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck,
 Lawinen, Vulkanausbruch, sofern kein Versicherungsschutz nach den BEW ver-
einbart wurde oder vereinbart werden konnte, aufgrund einer Prüfung des  Ver -
sicherers für eine dieser Gefahren;

e) Abhandenkommen versicherter Sachen infolge Verlieren, Liegen-, Hängen- und
Stehenlassen.

2. Ausgeschlossen sind Schäden verursacht durch

a) allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze, Temperatur- und Luftschwankungen,
Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Rost, Schimmel, Schwamm, Staub, Licht und Strahlen,
Gasen und Chemikalien; ferner durch Verfall; eingeschlossen sind jedoch
Schäden durch Leitungswasser, auch wenn sie allmählich eingetreten sind;

b) natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen;

c) Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung infolge bestimmungsgemäßen
 Gebrauchs der versicherten Sachen;

d) Computerprogrammierungs- und Bedienungsfehler sowie Computerviren;

e) Vögel, Nagetiere, Haustiere, Schädlinge, Ungeziefer aller Art sowie Pflanzen;

f) Sturmflut;

g) Grundwasser;

h) Bearbeitung, Wartung, Umbau, Reparatur, Renovierung und Restauration.

3. Die Ausschlüsse in Nr. 3, Ziffer 2 a), e) und h) finden keine Anwendung für Folge-
schäden, soweit es sich dabei um versicherte Gefahren gemäß §§ 5 bis 8 VGB
2002 handelt.

4. Die Entschädigungsgrenzen der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002 sowie der Besonderen
 Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung und möglicher ergänzender Bau-
steine bleiben unberührt.

4. Welcher Selbstbehalt wird im Versicherungsfall von der Entschädigung
 abgezogen?

1. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
 Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 500,– Euro gekürzt.

2. Sofern zu einzelnen Versicherungsleistungen höhere Selbstbehalte vereinbart
wurden, gelten die dort getroffenen Regelungen.

Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein „Optimum“
Ein-/Zweifamilienhäuser Wohnflächenmodell (05/09)
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Umfang des Versicherungsschutzes 
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 

§ 3 Versicherter Mietausfall 

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion 

§ 6 Leitungswasser 

§ 7 Rohrbruch, Frost 

§ 8 Sturm, Hagel 

§ 9 Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes 

§ 10 Gleitende Neuwertversicherung, Anpassung des Neuwertfaktors 

§ 11 Versicherung zum Neuwert oder Zeitwert 

§ 12 Versicherungssumme, Unterversicherungsverzicht in der Gleitenden
 Neuwertversicherung 

Beitrag, Versicherungsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
§ 13 Anpassung des Prämiensatzes 

§ 13a Tarifmerkmale 

§ 14 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Folgen verspäteter  
Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 

§ 15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages 

§ 16 Lastschriftverfahren 

§ 17 Ratenzahlung 

§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

§ 19 Dauer und Ende des Vertrages 

§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten einschließlich
Kündigung 

§ 21 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 

§ 22 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 23 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
 (Sicherheitsvorschriften) 

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

Entschädigung 
§ 27 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, Selbstbehalt 

§ 28 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

§ 29 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
§ 30 Überversicherung 

§ 31 Mehrere Versicherungen 

§ 32 Sachverständigenverfahren 

§ 33 Mehrere Versicherungsnehmer 

§ 34 Wohnungseigentum 

§ 35 Versicherung für fremde Rechnung 

§ 36 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 

§ 37 Bedingungsanpassungsklausel 

§ 38 Verjährung 

§ 39 Zuständiges Gericht 

§ 40 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

§ 41 Anzuwendendes Recht 

§ 42 Beginn und Ende der Versicherung 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt folgendes: 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude. 

2. Mitversichert sind 

a) Einbaumöbel/-küchen, die nicht serienmäßig produziert, sondern individuell für
das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind, 

b) auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück Klingel- und  Brief -
kastenanlagen, Müllboxen sowie Terrassen. Weiteres Gebäudezubehör sowie
weitere Grundstücksbestandteile sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung
versichert. 

3. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich in dem Gebäude befindet oder außen  
an dem Gebäude angebracht ist und für die Instandhaltung eines versicherten
Gebäudes oder zu dessen Wohnzwecken genutzt wird. 

4. Nicht versichert sind zusätzlich in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und
für die er die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann vereinbart werden.

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (siehe § 4) notwendig ange-

fallenen Kosten 

a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (siehe § 1), für das
Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten (Aufräumungs- und Abbruch-
kosten), 

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder  Wieder -
beschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten). 

2. Versichert sind notwendig angefallene Kosten für – auch erfolglose – Maßnah-
men, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden
versicherten Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht halten
durfte (Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten). 

3. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. 1 a) und b) ist auf den
 vereinbarten Betrag begrenzt. 

4. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

§ 3 Versicherter Mietausfall 
1. Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von
Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der
Miete ganz oder teilweise zu verweigern, 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar gewor-
den sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutz-
bar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des
Versicherungsfalles. Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie
der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des
ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden. 

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 
1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten  Flug -
körpers, seiner Teile oder Ladung (siehe § 5), 

b) Leitungswasser (siehe § 6), 

c) Sturm, Hagel ( siehe § 8) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen
(Versicherungsfall). 

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der Wasserversorgung und
Frostschäden an sonstigen Leitungswasser führenden Einrichtungen (siehe § 7). 

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 1 c) oder 1 b) einschließlich Nr. 2 kann
auch einzeln versichert werden. 

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, die
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie *)
entstehen. 

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion 
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Einschlag eines Blitzes in Sachen. Kurzschluss-
und Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert,
wenn ein Blitz unmittelbar in versicherte Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist. 

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 

Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen –
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3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdehnung von Gasen oder
Dämpfen. 

4. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie durch Brand, Blitzschlag oder
 Explosion entstanden sind. 

5. Der Versicherungsschutz gegen Brand und Explosion erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Brandschäden, die an versicherten
 Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bear-
beitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für Sachen,
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder  weiter -
geleitet wird. 

6. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag erstreckt sich ohne Rücksicht auf
 mitwirkende Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an
elektrischen Einrichtungen entstanden sind, wenn der Blitz nicht in versicherte
Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist. 

§ 6 Leitungswasser 
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen
Schläuchen, 

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung verbundenen
 Einrichtungen, 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

2. Wasserdampf und wärmetragende  Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle) sind dem
 Leitungswasser gleichgestellt. 

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

a) Plansch- oder Reinigungswasser,

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung/Hoch-
wasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden
durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch, 

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Bran-
des, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem
versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den
 Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat, 

e) Schwamm, 

f) Leitungswasser an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht
bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind, 

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten  Flug -
körpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und Nr. 5), 

h) Sturm, Hagel (siehe § 8). 

§ 7 Rohrbruch, Frost 
1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige Bruch-

schäden an Rohren

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung,

c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht der Bereich zwischen den Fundamenten
unterhalb des Gebäudes.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch versichert  Frost -
schäden an

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- 
und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser) oder ähnlichen Installationen, 

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen von  Warm -
wasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen, 

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren  
der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem im  Ver -
sicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden 

a) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser  
(siehe § 6 Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat, 

b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude noch nicht  bezugs -
fertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind, 

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5), 

d) Sturm, Hagel (siehe § 8). 

§ 8 Sturm, Hagel 
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8

 (Windgeschwindigkeit mind. 63 km/Stunde). 

Ist diese Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete Grundstück
nicht feststellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerich-
tet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen
(siehe § 1) nur durch Sturm entstanden sein kann. 

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen 

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte Sachen 
(siehe § 1), 

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf
versicherte Sachen (siehe § 1) wirft, 

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) an versicherten Sachen
(siehe § 1) oder an baulich verbundenen Gebäuden. 

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend.

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden

a) durch Sturmflut,

b) durch Lawinen oder Schneedruck,

c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ord-
nungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es
sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und
einen Gebäudeschaden darstellen, 

d) an Laden- und Schaufensterscheiben, 

e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht bezugsfertig
sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5). 

§ 9 Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes 
1. Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungsschein bezeichne-

ten Gebäude entsprechend seiner Größe und Ausstattung sowie seines Ausbaus
ausgedrückt in den Preisen des Jahres 1914 (Versicherungswert 1914). Hierzu
gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und  Planungs -
kosten. 

2. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 an die Baukosten-
entwicklung an (siehe § 10 Nr. 2). 

3. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, ist
nur noch der erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile versichert (gemei-
ner Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Gebäude
für ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind. 

§ 10 Gleitende Neuwertversicherung, Anpassung des Neuwertfaktors 
1. Grundlagen der Gleitenden Neuwertversicherung sind der Versicherungswert

1914 (siehe § 9 Nr. 1) sowie des gleitenden Neuwertfaktor (siehe Nr. 2 a)). 

2. Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des  Versicherungs -
schutzes (siehe § 9 Nr. 2) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des gleiten-
den Neuwertfaktors. Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch
Multiplikation des bei Vertragsabschluss vereinbarten Jahresgrundbeitrages
1914 mit dem veränderten gleitenden Neuwertfaktor. 

a) Der Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines
Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude
und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das
Baugewerbe geändert haben. Bei dieser Berechnung wird die Änderung des
Baupreisindexes für Wohngebäude zu 80 Prozent und die Tariflohnindexes für
das Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird
 jeweils auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet. 

Der jeweilige Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet
und gerundet.

Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem Komma eine fünf oder eine
 höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

b) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des Beitrages innerhalb eines
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des gleitenden Neu-
wertfaktors zugegangen ist, durch schriftliche Erklärung widersprechen. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe  
§ 11) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungs-
summe, die sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100
des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. In
diesem Fall gilt der Unterversicherungsverzicht (siehe § 12 Nr. 3) nicht mehr. 

3. Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungs-
summe wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt. 

4. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der  Ver -
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

§ 11 Versicherung zum Neuwert oder Zeitwert 
Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwertversicherung) können auch der Neuwert
oder der Zeitwert als Versicherungswert vereinbart werden. 

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Hierzu gehören auch
 Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der Zeit-
wert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung. 
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§ 12 Versicherungssumme, Unterversicherungsverzicht in der Gleitenden
 Neuwertversicherung 

1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Wird der Versicherungswert nach Grundsätzen zur Ermittlung des Versicherungs-
wertes 1914 ermittelt, so gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 

2. In der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10) gilt die Versicherungssumme
1914 als richtig ermittelt, wenn 

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachver-
ständigen festgesetzt wird, 

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen
Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet, 

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung
des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die  Ver -
sicherungssumme 1914 berechnet. 

3. Wird die nach Nr. 2 ermittelte Versicherungssumme 1914 vereinbart, nimmt der
Versicherer abweichend von § 27 Nr. 9 keinen Abzug wegen Unterversicherung
vor (Unterversicherungsverzicht). 

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner
Ausstattung gemäß Nr. 2 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsab-
schluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme 1914 zu niedrig be-
messen, so gilt der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 nicht, wenn die ab-
weichenden Angaben auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Versicherungsnehmers beruhen. 

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 gilt ferner nicht, wenn der der  Ver -
sicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsab-
schluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Ver-
änderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 

§ 13 Anpassung des Prämiensatzes 
1. Der Prämiensatz wird pro Tausend Mark Versicherungssumme unter Berücksich ti-

gung der in den Kalkulationsgrundlagen des Versicherers niedergelegten Prämien-
faktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stor-
noquote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Wohngebäuderisiken
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
 Ver sicherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus § 13a und aus sonstigen
 Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohn- oder Nutzfläche, Gebäudetyp, Bauausfüh-
rung und -ausstattung, Risikoart und Berufsgruppe). 

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben. 

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode, zu
der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. § 19 hat, berechtigt, den für beste-
hende Verträge geltenden Prämiensatz pro Tausend Mark Versicherungssumme,
auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzel-
nen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämien -
faktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpas-
sung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 

Der neue Prämiensatz ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der  Ver -
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten ange-
messen anzupassen und darf nicht höher sein als der Prämiensatz des Tarifs für
neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
 umfang. Kostenveränderungen, die bereits in die Anpassung des gleitenden Neu-
wertfaktors nach § 10 eingeflossen sind, bleiben unberücksichtigt. 

Ist der Prämiensatz nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Ver-
sicherer dazu verpflichtet. 

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (§ 19 Nr. 4), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen zu
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
 kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer
 Betracht. 

5. Der neue Prämiensatz wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam. 

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn 

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und 

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat. 

6. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, ist die festgestellte
 Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen. 

7. Bei Erhöhung des Prämiensatzes kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Erhöhung schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem
geänderten Prämiensatz fortgeführt. 

§ 13a Tarifmerkmale 
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird. 

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe 
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe, der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer bei Vertragsbeginn angehört. 

b) Es gilt folgende Einteilung: 

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen: 

aa) Berufsgruppe B: 
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um: 

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Perso-
nen und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts; 

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck  Auf gaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden; 

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabeverordnung); 

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabeverordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Alten-
pflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst,
 Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen; 

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, 

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden; 

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtun-
gen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen; 

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer); 

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
 Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben
und nicht anderweitig berufstätig sind; 

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben; 

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden. 

bb) Berufsgruppe M: 
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen 

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt; 

(2) angestellten Facharzt; 

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D: 
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst 

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind. 

dd) Berufsgruppe V: 
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von  Versicherungsunter -
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
 agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden; 

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben. 

(5) Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der  Ver -
sicherungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des  Lastschrifteinzugs -
verfahrens zustimmt. 

ee) Berufsgruppe N: 
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgrup-
pen zuzuordnen ist. 

– 25 –

21007372_0509:Layout 1  12.03.2009  13:08 Uhr  Seite 25



2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen 
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer  un -
verzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuordnung
zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Ände-
rung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet. 

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet. 

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 23 und 24 VGB ausgeschlossen. 

3. Änderungen von Tarifmerkmalen 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu

 ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der
 zukünftigen unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass
die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang
oder nicht allein für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind. 

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen  zusammenzu -
fassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerk-
malsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und 

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat. 

d) Im Fall einer Änderung nach Absatz a) kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen,
und zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt. 

§ 14 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages

zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die
bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leis -
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der  Versicherungs -
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am  Monats -

ersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen
 beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 3 und Ziff. 4 mit dem  Frist -
ablauf verbunden sind. 

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2 Abs. 2 darauf hinge-
wiesen wurde. 

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2
Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für  Ver -
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

§ 16 Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom  Ver -
sicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des
 Versicherers erfolgt. 

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht  ein -
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Betrages erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

§ 17 Ratenzahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der  Ver -

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
 derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
 Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und
 fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte
 Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
zu. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
 ver sichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

§ 19 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum

 abgeschlossen. 

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die
 Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 
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5. Hat ein Realrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht dem Versicherer angemeldet,
so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn dieser
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen
hat, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das
Grundstück nicht mit einem Grundpfandrecht belastet war oder der Realrechts-
gläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat; diese Zustimmung darf nicht ohne
ausreichenden Grund verweigert werden. 

Dies gilt nicht in den Fällen der §§ 20 und 21. 

6. Fällt das versicherte Interesse weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntniss erlangt. 

§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten einschließlich
Kündigung 

1. Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber mit Eintragung in das Grundbuch
 anstelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.  
Das Versicherungsverhältnis kann durch den 

a) Erwerber dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode, 

b) Versicherer dem Erwerber  gegenüber mit einer Frist von einem Monat gekün-
digt werden. 

2. Das Kündigungsrecht erlischt, 

a) wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt, 

b) wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausübt,
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt
an bestehen bleibt, in dem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis  erlangt.

3. Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des Erwerbs laufende  Versicherungs -
periode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
Eine Haftung des Erwerbers für den Beitrag entfällt, wenn das  Versicherungs -
verhältnis nach Nr. 1 gekündigt wird. Im übrigen gilt § 18. 

4. Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich
in Textform anzuzeigen. 

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte. 

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

§ 21 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 
1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der  Ver -

sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe  
des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. 

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätes -
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegan-
gen sein. 

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
 Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

3. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
 Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 22 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 
Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet
worden, kann der Versicherer während der Dauer des Insolvenzverfahrens den  Ver -
sicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang wirksam. 

§ 23 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
 Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
 Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu  gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach,
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht  fahr -
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und
zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
 anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c)
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c)
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur
Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 
1. Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung ohne vorherige Zustimmung

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder
eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand  ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 

b) ein Gebäude oder der  über wiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, die ein Notdach
 erforderlich oder das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder  ver -
ändert wird. 

2. Sobald der Versicherungsnehmer erkennt, dass eine von ihm vorgenommene
oder gestattete Veränderung eine Gefahrerhöhung darstellt, muss er diese dem
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des Versi-
cherungsnehmers ein, muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen, so-
bald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 

3. Eine ohne Zustimmung des Versicherers vorgenommene Gefahrerhöhung berech-
tigt ihn, den Vertrag fristlos zu kündigen. Weist der Versicherungsnehmer nach,
dass er die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt hat, wird die
Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. 

Eine unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretene Gefahrerhö-
hung berechtigt den Versicherer, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn im Zeitpunkt der Kündigung der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestand. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der
 Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 
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4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbe-
trieb des Versicherers geltenden Grundsätzen nur für einen höheren Beitrag über-
nommen, hat der Versicherer anstelle des Kündigungsrechts Anspruch auf diesen
Beitrag vom Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhöhung an; dies gilt nicht, soweit
der Versicherer für einen Schaden wegen der Gefahrerhöhung keine Entschädi-
gung zu leisten hat. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 

5. Leistungsfreiheit nach Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis -
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 Abs. 1 und Abs. 2 ist der Versicherer
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt,
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
 Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
 Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt. 

6. Die Regelungen in Nr. 1 bis Nr. 5 finden keine Anwendung, wenn 

a) sich die  Gefahr nur unerheblich erhöht hat, 

b) nach den Umständen als vereinbart  anzu sehen ist, dass das  Versicherungs -
verhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht  berührt werden soll, oder 

c) die Gefahrerhöhung im Interesse des Versicherers lag oder durch ein Ereignis
veranlasst wurde, für das er eintrittspflichtig ist oder sie einem Gebot der
Menschlichkeit entsprach. 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
 (Sicherheitsvorschriften) 

1. Der Versicherungsnehmer hat 

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten, 

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu
 lassen, 

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren
und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
 entleeren und entleert zu halten, 

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das
Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhöhung verbunden,
so findet auch § 24 Anwendung. 

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles (siehe § 4) 

a) den Versicherer unverzüglich zu informieren und – soweit möglich – dessen
Weisungen zur Schadenminderung/-abwendung einzuholen und zu beachten, 

b) dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich ein
 Verzeichnis abhanden gekommener Sachen einzureichen, 

c) die Schadenstelle möglichst so lange unverändert zu lassen, bis sie durch den
Versicherer freigegeben worden ist. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
zumindest die beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren, 

d) dem Versicherer – soweit möglich – jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten
sowie jede Auskunft dazu – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die ange-
forderten Belege beizubringen. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
 bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

3. Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, dem  Ver -
sicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursachenden
 Dritten zu erteilen. 

§ 27 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, Selbstbehalt 
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäu-
des (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions-
und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles, in der  Zeitwertver -
sicherung der Neuwert abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

b) Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, der
erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile, 

c) beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen
Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die
Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der  Ver -
sicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

d) zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles, in der Zeitwertversicherung der Neuwert abzüg-
lich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwi-
schen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst
der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehr-
kosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wie-
derherstellung entstanden wären. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschränkun-
gen oder Kapitalmangel sind nicht versichert. 

4. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze
und Verordnungen. 

Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfol-
gen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

Dürfen wiederverwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sa-
chen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwer-
tet werden, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nicht versichert. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

5. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-
abzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

6. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 2) und  ver -
sicherten Mietausfalls (siehe § 3) gilt Nr. 5 entsprechend. 

7. In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der
Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaf-
fen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), c) und
d) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

8. In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte
Sachen (siehe § 1), versicherte Kosten (siehe § 2) und versicherten Mietausfall
(siehe § 3) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schaden-
abwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers
entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
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9. Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleiten-
den Neuwertversicherung (siehe § 10), in der Neu- und Zeitwertversicherung
sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 9 Nr. 3) niedriger als der
Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Ent-
schädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum  Ver -
sicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
 Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten
(siehe § 2) und versicherten Mietausfalles (siehe § 3). 

10. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für Scha-
denabwendungs- oder Schadenminderungskosten (siehe § 2 Nr. 2, die auf Wei-
sung des Versicherers gemäß § 26 Nr. 1 a) angefallen sind. 

§ 27 Nr. 10 gilt nur dann, wenn ausdrücklich ein Selbstbehalt mit dem Versiche-
rungsnehmer vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert wurde. 

§ 28 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der Höhe nach

fest, so ist die Entschädigung innerhalb von 2 Wochen zu zahlen. Der Versiche-
rungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagzahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Für die Verzinsung gilt: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung
des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung (siehe  
§ 27 Nr. 7) ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in welchem der Versicherungs-
nehmer die Voraussetzungen nach § 27 Nr. 7 nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der Europäischen Zentral-
bank und beträgt mindestens 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr,
 soweit nicht aus rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) und b) ist gehemmt, solange
 infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt
oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen, 

b) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren
läuft. 

5. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits.

§ 29 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Hat der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen getäuscht

oder dies versucht, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Be-
deutung sind, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Ist die
Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt hat. Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Versicherungsmissbrauchs festge-
stellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

3. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

§ 30 Überversicherung 
1. Ist die Versicherungssumme höher als der Versicherungswert (siehe § 9), können

der Versicherungsnehmer und der Versicherer verlangen, dass die Versicherungs-
summe dem Versicherungswert unverzüglich angepasst und der Beitrag entspre-
chend herabgesetzt wird. 

2. Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag ab Beginn nichtig. 

§ 31 Mehrere Versicherungen 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Be-
trag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. Erlangt der Versiche-
rungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem

vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine
 höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der  Ver -
sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

§ 32 Sachverständigenverfahren 
1. Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles durch  ein -

seitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen, dass die Höhe des
 Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Ein solches Sachverständigen-
verfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch vereinbaren. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen
zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die
 andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge  hinzu -
weisen. 

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Aufnahme ihrer Feststellungen
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt. 

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die  Mit -
bewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
 partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen ver-
sicherten Sachen sowie deren Wiederbeschaffungspreis gemäß § 27 Nr. 1 a),
c) und d) und den Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten versicherten Sachen die Beträge gemäß § 27 Nr. 1 d), 

c) alle sonstigen gemäß § 27 Nr. 1 und Nr. 2 maßgebenden Tatsachen, insbeson-
dere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen versicherten Sachen, 

d) die nach § 2 versicherten Kosten sowie den nach § 3 versicherten Mietausfall, 

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein
Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen.
Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte. 

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für den  Ver -
sicherer und den Versicherungsnehmer verbindlich. Aufgrund dieser Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschädigung, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

§ 33 Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder  Ver -
sicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurech-
nen lassen. 

§ 34 Wohnungseigentum 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der  Ver -

sicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer leistungsfrei
(siehe  §§ 23, 24, 25, 26, 29 und 35), so kann er sich hierauf gegenüber den
 übrigen Wohnungseigentümern nicht berufen. Die übrigen Wohnungseigentümer
können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er
 gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwen-
det wird. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 
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2. Haftet der Versicherer nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der
 Feuer versicherung dem Realgläubiger trotz Leistungsfreiheit wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers, so ist der Versicherer zur Zahlung einer zusätzlichen
Entschädigung (siehe Nr. 1 Satz 2) nicht verpflichtet. Der Versicherer ist verpflich-
tet, auf eine kraft Gesetzes auf ihn übergegangene Gesamthypothek/Gesamt-
grundschuld zu verzichten und dabei mitzuwirken, dass der Verzicht auf Kosten  
der Wohnungseigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. In diesem Fall ist
der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ver-
pflichtet, dem Versicherer die für seinen Eigentumsanteil und sein Sondereigen-
tum an den Realgläubiger erbrachten Leistungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 35 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung im eigenen Namen für einen

anderen (Versicherter) ab, so kann nur der Versicherungsnehmer und nicht der
Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Ver-
sicherungsnehmers verlangen. 

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhalten und der
Kenntnis des Versicherungsnehmers gleichgestellt. 

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne
sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht angebracht war. 

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den
Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 36 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprä-
sentanten im Rahmen von §§ 23, 24, 25, 26, 29, 34 und 35 zurechnen lassen. 

§ 37 Bedingungsanpassungsklausel 
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versiche-

rungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn 

a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften
 unmittelbar auf sie auswirken, 

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert, 

c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder 

d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräftigen
Verwaltungsakt mit geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder gegen
Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Um-
fang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe  
das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und
 Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Un-
wirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung
 darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Rege-
lungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedin-
gungen treten. 

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechte-
rungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
 Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen. 

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen  
für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer  Ver -
sicherer richten. 

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängi-
gen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich be-
kanntgegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. 

§ 38 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und
der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 39 Zuständiges Gericht 
1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die  gericht -
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen
in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. 

3. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

4. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen. 

§ 40 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich

 abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
 Geschäftsstelle gerichtet werden. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung
dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Nr. 2 entsprechende Anwendung. 

§ 41 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 42 Beginn und Ende der Versicherung 
1. Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn ausgewiesen wird, und sie endet am Mittag des Tages, der
im Versicherungsschein als Versicherungsablauf ausgewiesen wird. 

2. Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages  
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns,
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücke im Versicherungs-
schutz entsteht. 
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3. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnahmen
und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden  Prämien -
fälligkeit.

4. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen.

5. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr.

6. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Veränderung der  bau -
lichen Maßnahmen erfolgt ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeit-
punkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

7. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 23
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt.

11. Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000,– Euro
In teilweiser Abänderung von § 29 Nr. 2 Satz 1 VGB 2002 (01/08) verzichtet der
 Versicherer bei Schäden bis 5.000,– Euro auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit.

12. Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädigung
auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner
Teile oder seiner Ladung.

13. Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen
1. In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Ent-

schädigung für versicherte Gebäude (gemäß § 1 Nr. 1 und Nr. 2 VGB 2002
[01/08]), die durch Anprall eines Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges
 zerstört oder beschädigt werden.

2. Für den Anprall von Straßen- und Wasserfahrzeugen besteht Versicherungsschutz
nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden.

14. Feuernutzwärmeschäden
Abweichend von § 5 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) sind auch die dort bezeichneten
Brandschäden versichert.

15. Überspannungsschäden durch Blitz
Abweichend von § 5 Nr. 6 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Überspan-
nungsschäden an elektrischen Einrichtungen durch Blitz.

16. Implosion an elektrischen Geräten und Verpuffung
1. Mitversichert sind Schäden an versicherten Sachen, die durch Implosion an

 elektrischen Geräten oder durch Verpuffung entstehen.

a) Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdrucks.

b) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäuben, die im Ge-
gensatz zur Explosion mit geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung verläuft.

2. Durch Implosion oder Verpuffung entstandene Sengschäden sind mitversichert.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Implosion oder Verpuffung.

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden durch
Implosion oder Verpuffung.

17. Kosten für die Dekontamination von Erdreich
1. In Erweiterung von § 2 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die notwendigen

Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge
eines Versicherungsfalls entstehen, um

a) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks zu untersuchen
oder zu dekontaminieren oder auszutauschen;

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und
dort abzulagern oder zu vernichten;

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks
vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen
 Anordnungen

a) rechtswirksam aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungs-
falles entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen
sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von
drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs
erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufge-
wendet worden wäre.

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht:

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen – Ein-/Zwei -
familienhäuser Summenmodell – VGB 2002 (01/08) mit folgenden Erweiterungen:

1. Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigungsleistung aus allen Deckungs- und Haftungserweiterungen dieser
Besonderen Bedingungen ist je Versicherungsfall auf 2.500.000,– Euro begrenzt.

2. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
Entschädigt werden Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten gemäß
§ 2 VGB 2002 (01/08) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1.

3. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
Entschädigt werden Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen gemäß § 27 Nr. 4 VGB
2002 (01/08) bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1.

4. Sonstige Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör;
Nebengebäude bis 10 qm

In Erweiterung von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) sind sonstige Grundstücksbe-
standteile und weiteres Zubehör mitversichert. Als sonstige Grundstücksbestandteile
und weiteres Zubehör gelten ausschließlich die auf dem Versicherungsgrundstück
befindlichen Einfriedungen, Hof- und Gehsteigsbefestigungen, elektrische Frei leitun-
gen, Ständer, Masten, Hundezwinger, Antennen auf dem Grundstück, Beleuchtungs-
anlagen, Zisternen, Wäschespinnen, im Boden verankere Spielgeräte, Pergolen und
Trennwände.

Mitversichert gelten unbedeutende Nebengebäude auf dem Versicherungsgrund-
stück, und zwar Gebäude ohne gewerbliche Nutzung aus Stein, Beton, Blech, Stein-
fachwerk bis 10 qm Grundfläche sowie Gartenhäuser und Gartengeräteschuppen
aus Holz und Hobbygewächshäuser. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß
Ziff. 1.

5. Mietausfall (Wohnraum)
Abweichend von § 3 Nr. 2 VGB 2002 (01/08) ist der Entschädigungszeitraum für
Mietausfall oder Mietwertersatz auf 24 Monate verlängert.

6. Mietausfall für gewerblich genutzte Räume
In Erweiterung von § 3 Nr. 2 und Nr. 3 VGB 2002 (01/08) ist der Mietausfall oder
Mietwertersatz für gewerblich genutzte Räume mitversichert. Der Entschädigungs-
zeitraum beträgt 24 Monate.

7. Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte an Zweifamilienhäusern
1. Versichert sind notwendige Kosten für die Beseitigung von Schäden an Teilen des

versicherten Gebäudes wie z. B. Dächern, Decken, Fußböden, Türen, Fenstern
(ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern, soweit
diese dem allgemeinen Gebrauch dienen und das Gebäude von mehreren Parteien
genutzt wird, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter
Dritter in Diebstahlsabsicht

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel
oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;

b) versucht, durch eine Handlung gemäß Nr. 1 a) in ein versichertes Gebäude
 einzudringen.

2. Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude von außen verursacht, sind
nur versichert, soweit sie Folge einer Handlung gemäß Nr. 1 sind.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

8. Rückreisekosten aus dem Urlaub
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehr-

aufwand für Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen
Versicherungsfalls des versicherten Gebäudes vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht
und an den Schadenort (Versicherungsort gemäß § 1 VGB 2002 [01/08]) reist.

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,–
Euro übersteigt.

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des  Versicherungs -
nehmers von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,– Euro begrenzt.

9. Hotelkosten
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer – soweit

dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung verlangt wer-
den kann – die notwendigen Kosten für eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung
ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die vom Versicherungsnehmer
genutzte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurde und eine
Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet
werden kann.

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder
 bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.

3. Die Entschädigung ist pro Tag auf 100,– Euro begrenzt.

10. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten
1. In Erweiterung von § 12 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) besteht für wertsteigernde

Um-, An- oder Ausbauten während der Vertragslaufzeit eine Vorsorgeversicherung.

2. Im Versicherungsfall ist die Entschädigung auf 25.000,– Euro begrenzt.

Für die Gefahr Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel,
sofern Versicherungsschutz besteht:
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26. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die not-

wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch
Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück,
soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene
Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

Für die Gefahr Sturm und Hagel, sofern Versicherungsschutz
besteht:

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sons -
tiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

6. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 2 Nr. 1 a) VGB
2002 (01/08).

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000,– Euro begrenzt.

18. Wasseraustritt aus Aquarien/Wasserbetten
In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Wasser,
das aus Aquarien und Wasserbetten bestimmungswidrig ausgetreten ist.

19. Fußbodenheizungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden, die an und durch  Fuß -
bodenheizungen entstehen.

20. Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden durch Wasser oder sons -

tige wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und der-
gleichen, die aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten sind.

2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert

a) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen;

b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen der in Nr. 1 genannten
Anlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und sonstige Bruchschäden
an Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen, soweit diese Rohre der Versorgung
der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungs-
grundstück befinden.

21. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren
auf dem Versicherungsgrundstück

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem Ver si-
cherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

22. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren
außerhalb des Versicherungsgrundstücks

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

23. Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
1. In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leistungswasser auch

Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig
ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

24. Wasserverlust infolge Rohrbruchs
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehr-

verbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 VGB
2002 (01/08) entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rech-
nung stellt.

2. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

25. Armaturen
1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch

Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wasser-
messer).

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genann-
ten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß
§ 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

3. Die Entschädigungsleistung ist begrenzt gemäß Ziff. 1.

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz
 besteht:
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Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein „Sorglos“ –
Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell (05/09) 

7. Mehrkosten für den alters-/behindertengerechten Wiederaufbau 
1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden die Höhe von 25.000,– Euro über-

steigt, werden die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass durch einen  Ver -
sicherungsfall (siehe § 27 VGB 2002 [01/08]) zerstörte bzw. beschädigte  ver -
sicherte Gebäude bzw. Gebäudeteile (siehe § 1 Nr. 1 VGB 2002 [01/08]) alters-
bzw. behindertengerecht wiederaufgebaut werden müssen. 

2. Der alters- bzw. behindertengerechte Wiederaufbau (siehe Nr. 1) gilt für 

a) den schwellenlosen rollstuhl- bzw. rollatorgerechten Umbau, 

b) die Installation von Handläufen im Treppenhaus und eines Treppenliftes, 

c) den die Selbstständigkeit unterstützenden Umbau des Badezimmers und der
Küche. 

8. Mehrkosten für Technologiefortschritt 
In Ergänzung zu § 27 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch die notwendi-
gen Mehraufwendungen für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der  ver -
sicherten und vom Schaden betroffenen Sache, wenn die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge Technologiefort-
schritts nicht mehr möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut auf-
zuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte möglichst
nahe kommt. 

9. Regiekosten 
In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer Aufwendun-
gen, die dem Versicherungsnehmer in Zusammenhang mit der Feststellung und Ab-
wicklung wegen eines erheblichen Versicherungsfalls entstehen. 

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,– Euro
übersteigt. 

10. Bewachungskosten 
In Erweiterung zu § 2 VGB 2002 (01/08) sind die durch einen Versicherungsfall
 entstandenen notwendigen Kosten für die Bewachung versicherter Sachen  mitver -
sichert, wenn Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen des versicherten Ge-
bäudes keinen ausreichenden Schutz bieten, längstens für die Dauer von 14 Tagen. 

11. Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen 
In Erweiterung zu § 2 VGB 2002 (01/08) sind die durch einen Versicherungsfall
 entstandenen notwendigen Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen
zum Schutz versicherter Sachen mitversichert. 

12. Schwimmbad auf dem Versicherungsgrundstück 
1. In Erweiterung von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) sind versicherte Schäden an

Schwimmbecken (inkl. ihrer Abdeckungen) mitversichert, die sich auf dem im  Ver -
sicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden. 

2. Sturmschäden an Abdeckungen sind nur versichert, wenn handelsübliche Siche-
rungen gegen Sturm (z. B. Verankerungen) vorhanden sind und diese bei  Nicht -
benutzung des Schwimmbeckens betätigt wurden. 

3. Die Sicherungen sind in einem gebrauchsfähigen Zustand zu halten und Mängel
und Schäden unverzüglich zu beseitigen. 

4. Mitversichert sind Schäden an Grundstückszubehör (z. B. Umwälzpumpe), das
der Nutzung oder Instandhaltung des Schwimmbeckens dient. 

13. Ersatz von Darlehenszinsen nach vollständiger Unbewohnbarkeit des  eigen -
genutzten Ein-/Zweifamilienhauses ab dem 101. Tag max. 18 Monate 

1. Der Versicherer ersetzt die durch Bankbestätigung nachgewiesenen gezahlten
 laufenden Zinsen für ein Darlehen, wenn 

– das Darlehen der Finanzierung des im Versicherungsvertrag bezeichneten
 Gebäudes dient, 

– das Darlehen durch eine auf dem Versicherungsgrundstück lastende Hypothek
oder Grundschuld gesichert ist,

– es sich bei dem Gebäude um ein Ein- oder Zweifamilienhaus handelt, das vom
Versicherungsnehmer ständig bewohnt wird und 

– das versicherte Gebäude infolge eines ersatzpflichtigen Schadens vollständig
unbewohnbar geworden ist. 

2. Der Anspruch entsteht erst 100 Tage nach Eintritt des Versicherungsfalles (Karenz -
zeit). Die Zinsen werden bis zur Wiederherstellung der vollständigen Bewohnbar-
keit, längstens für die Dauer von 18 Monaten, gezahlt. Für anteilig betroffene
Monate wird die Entschädigung anteilig ermittelt. Die erste Zahlung wird erst fällig,
wenn der Versicherungsnehmer den Bauantrag für die Wiederherstellung des Ge-
bäudes beim zuständigen Bauamt eingereicht hat. 

3. Die Entschädigung wird nicht geleistet, wenn der Versicherungsnehmer die Wie-
derherstellung nicht betreibt oder soweit er sie schuldhaft verzögert. Verkauft der
Versicherungsnehmer das Grundstück, so wird die Entschädigung nur bis zum Tag
des Abschlusses des Kaufvertrags gezahlt, längstens für die Dauer von 18 Mona-
ten. 

14. Mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti) 
1. In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) gelten auch Kosten versichert für die

Beseitigung von Sachschäden durch vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung
von versicherten Sachen durch unbefugte Dritte. Ebenso sind die notwendigen
Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti, die durch unbefugte Dritte
an Außenseiten von versicherten Sachen im Sinne dieses Vertrages verursacht
werden. 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen 
Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell – VGB 2002 (01/08) in Verbindung  
mit den Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung –
Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell (01/08). 
Für die nachfolgend aufgeführten Deckungs- und Haftungserweiterungen gilt die
Entschädigungsgrenze gemäß Ziff. 1 der Besonderen Bedingungen zur für die
Wohngebäudeversicherung – Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell (01/08). 

1. Sachverständigenkosten 
Abweichend von § 32 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die durch den
Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens, soweit
der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 50.000,– Euro übersteigt. 

2. Schäden durch Innere Unruhen/Streik/Aussperrung 
1. Abweichend von § 4 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schä-

den durch Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, soweit dafür keine öffentlich-
rechtliche Entschädigungsleistung verlangt werden kann. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des
Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung
geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verüben (z. B. Bür-
gerkrieg). 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder
 beschädigt werden. 

b) Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch die Wegnahme bei Plünde-
rungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 

3. Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung
einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Der  Ver sicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Handlun-
gen  der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit
einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder be-
schädigt werden. 

3. Schäden durch Rauch/Ruß/Überschallknall 
1. In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädigung

für versicherte Sachen, die durch Rauch, Ruß oder Überschallknall zerstört oder
beschädigt werden. 

2. Überschallknall ist eine drch einen Flugkörper entstehende Druckwelle. 

3. Nicht versichert sind Schäden, die durch dauerhafte Einwirkung von Rauch oder
Ruß entstehen. 

4. Schäden durch radioaktive Isotope 
In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schäden  
an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schä-
den durch Verseuchung. 

5. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten 
1. In Erweiterung von § 12 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) und in Ergänzung zu den

 Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung  Ein-/Zweifamilien -
häuser Summenmodell (01/08) Nr. 10 besteht für wertsteigernde Um-, An-  
oder Ausbauten während der Vertragslaufzeit eine Vorsorgeversicherung. 

2. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnah-
men und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden  Prä -
mienfälligkeit. 

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen. 

4. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr. 

5. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Erhöhung der Versiche-
rungssumme erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt
eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war. 

6. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 24
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt. 

6. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für
 Restwerte 

1. Abweichend von § 27 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) sind bei der Anrechnung des Wer-
tes wiederverwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffener Sachen
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. 

2. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß
ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Ab-
bruchkosten. 

3. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für
Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassener Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit behördliche Aufla-
gen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden
sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 
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25. Wiederherstellung der Gartenanlage 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die not-

wendigen Kosten für die Wiederbepflanzung durch Blitzschlag oder Sturm beschä-
digter und/oder umgestürzter Hecken, Sträucher und Zierpflanzen auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
Bereits abgestorbene Hecken, Sträucher und Zierpflanzen sind von der Versiche-
rung ebenso ausgeschlossen wie jegliche Art von Topfbepflanzungen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro begrenzt. 

3. Schäden durch Hagel sind nicht mitversichert. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

– Schäden, die von dem Versicherungsnehmer selbst, seinen Repräsentanten
oder fremden im betroffenen Gebäude tätigen Personen verursacht werden; 

– Schäden, die der Mieter an der eigenen Mietsache verursacht hat. 

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der
zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

15. Grobe Fahrlässigkeit 
In teilweiser Abänderung von § 29 Nr. 3 Satz 1 VGB 2002 (01/08) und in Ergänzung
zu den Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung – Ein-/Zweifami-
lien häuser Summenmodell (01/08) Nr. 11 verzichtet der Versicherer auf die Einrede
der groben Fahrlässigkeit. 

16. Sengschäden 
In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) und § 5 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der  Ver -
sicherer auch Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

17. Kosten für die Dekontamination von Erdreich 
Abweichend von Nr. 17 der Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversiche-
rung Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell (01/08) ist die Entschädigungsgrenze
je Versicherungsfall begrenzt auf 50.000,– Euro. 

18. Wasserableitungsrohre auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter
Gebäude auf und außerhalb des Versicherungsgrundstücks versichert, soweit
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude und Anlagen dienen. 

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro begrenzt. 

19. Gasleitungen innerhalb des Gebäudes 
In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Gasleitungen innerhalb versicherter Gebäude mitversichert. 

20. Gasleitungen auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Gasleitungen außerhalb versicherter Gebäude auf und außer-
halb des Versicherungsgrundstücks versichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,– Euro begrenzt. 

21. Aufwendungen für die Beseitigung von Rohrverstopfungen 
1. In Erweiterung von § 6 VGB 2002 (01/08) sind die notwendigen Kosten für die

Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb versicherter Ge-
bäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,– Euro begrenzt. 

22. Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen 
In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Wasser,
das aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

23. Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden 
1. Bei Nässeschäden an versicherten Gebäuden werden auch Kosten zur  Leck -

ortung ersetzt, wenn kein Versicherungsfall im Sinne der Bedingungen angefallen
ist. 

2. Die Entschädigung ist je Ereignis auf 500,– Euro begrenzt.

24. Wiederaufforstung von Bäumen 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die  

 not wendigen Kosten für die Wiederaufforstung durch Blitzschlag oder Sturm
 umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche
 Rege neration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der
Ver   sicherung ausgeschlossen. 

2. Die Wiederaufforstung umfasst das Einpflanzen junger Bäume bis zu 1,50 m Höhe.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

Für die Gefahr Sturm/Hagel, sofern Versicherungsschutz 
besteht: 

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz
 besteht: 

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht:
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Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden
in der Wohngebäudeversicherung – BEW (01/08)

§ 13 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 14 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 15 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes (§ 3)

b) Rückstau (§ 4)

c) Erdbeben (§ 5)

d) Erdfall (§ 6)

e) Erdrutsch (§ 7)

f) Schneedruck (§ 8)

g) Lawinen (§ 9)

h) Vulkanausbruch (§ 10)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes
1. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf dem das

 versicherte Gebäude steht, durch

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;

b) Witterungsniederschläge.

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Sturmflut;

b) Grundwasser.

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig
aus dem Rohrsystem des versicherten Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrich-
tungen austritt.

§ 5 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 6 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 7 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 8 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 9 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 10 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 11 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 12 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversi-
cherungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutba-
ren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermei-
dung von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem
Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils
geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Erdbeben (§ 3)

b) Erdfall (§ 4)

c) Erdrutsch (§ 5)

d) Schneedruck (§ 6)

e) Lawinen (§ 7)

f) Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 4 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 5 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 6 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 7 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 9 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutbaren
Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung
von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem Versicherungs-
grundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils geltenden Lan-
desbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.

§ 11 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 12 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 13 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in der Wohngebäudeversicherung – ohne Überschwemmung/Rückstau – BEW (01/08)
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1. Was gilt als Vertragsgrundlage? 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002
(01/08) und die sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden Besonderen Bedingun-
gen, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt. 

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 
1. In Erweiterung der VGB trägt der Versicherer – soweit nicht einer der in Nr. 3 ge-

nannten Ausschlüsse zur Anwendung kommt – alle Gefahren, denen die versicher-
ten Sachen (siehe § 1 VGB 2002) während der Dauer der Versicherung ausge-
setzt sind. 

2. Entschädigt werden: 

a) versicherte Sachen (siehe § 1 VGB 2002), die durch eine versicherte Gefahr
unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen (Versicherungsfall); 

b) die infolge Nr. 2 Ziffer 2 a) notwendig angefallenen Kosten (siehe § 2 VGB 2002);

3. Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sein Reprä-
sentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

3. Welche Gefahren und Schäden sind nicht versichert? 
1. Ausgeschlossen sind die Gefahren 

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse sowie die Gefahren
aus dem Vorhandensein oder der Verwendung von Kriegswerkzeugen; 

b) der Beschlagnahme oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 

c) der Kernenergie (der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernan-
lagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflicht-
versicherungen ab); 

d) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck,
 Lawinen, Vulkanausbruch, sofern kein Versicherungsschutz nach den BEW ver-
einbart wurde oder vereinbart werden konnte, aufgrund einer Prüfung des  Ver -
sicherers für eine dieser Gefahren; 

e) Abhandenkommen versicherter Sachen infolge Verlieren, Liegen-, Hängen- und
Stehenlassen. 

2. Ausgeschlossen sind Schäden verursacht durch 

a) allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze, Temperatur- und Luftschwankungen,
Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Rost, Schimmel, Schwamm, Staub, Licht und Strah-
len; Gasen und Chemikalien; ferner durch Verfall; eingeschlossen sind jedoch
Schäden durch Leitungswasser, auch wenn sie allmählich eingetreten sind; 

b) natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen; 

c) Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung infolge bestimmungsgemäßen
 Gebrauchs der versicherten Sachen; 

d) Computerprogrammierungs- und Bedienungsfehler sowie Computerviren; 

e) Vögel, Nagetiere, Haustiere, Schädlinge, Ungeziefer aller Art sowie Pflanzen; 

f) Sturmflut; 

g) Grundwasser; 

h) Bearbeitung, Wartung, Umbau, Reparatur, Renovierung und Restauration. 

3. Die Ausschlüsse in Nr. 3, Ziffer 2 a), e) und h) finden keine Anwendung für Folge-
schäden, soweit es sich dabei um versicherte Gefahren gemäß §§ 5 bis 8 VGB
2002 handelt. 

4. Die Entschädigungsgrenzen der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002 sowie der Besonderen Be-
dingungen für die Wohngebäudeversicherung und möglicher ergänzender Bau-
steine bleiben unberührt. 

4. Welcher Selbstbehalt wird im Versicherungsfall von der Entschädigung
 abgezogen? 

1. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
 Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 500,– Euro gekürzt. 

2. Sofern zu einzelnen Versicherungsleistungen höhere Selbstbehalte vereinbart
wurden, gelten die dort getroffenen Regelungen. 

Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein „Optimum“ 
Ein-/Zweifamilienhäuser Summenmodell (05/09) 
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*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet
und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt Folgendes:

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude.

2. Mitversichert sind

a) Einbaumöbel/-küchen, die nicht serienmäßig produziert, sondern individuell für
das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind,

b) auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück Klingel- und  Brief -
kastenanlagen, Müllboxen sowie Terrassen. Weiteres Gebäudezubehör sowie
weitere Grundstücksbestandteile sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung
versichert.

3. Zubehör ist mitversichert, soweit es sich in dem Gebäude befindet oder außen
an dem Gebäude angebracht ist und für die Instandhaltung eines versicherten
Gebäudes oder zu dessen Wohnzwecken genutzt wird.

4. Nicht versichert sind zusätzlich in das Gebäude eingefügte Sachen, die ein Mieter
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat
und für die er die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sachen kann vereinbart
werden.

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (siehe § 4) notwendig ange-

fallenen Kosten

a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (siehe § 1), für das
Abfahren von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Abla-
gerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten (Aufräumungs- und Abbruch-
kosten),

b) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder  Wieder -
beschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) andere Sachen bewegt, verändert
oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten).

2. Versichert sind notwendig angefallene Kosten für – auch erfolglose –  Maß nah -
men, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden
versicherten Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht  halten
durfte (Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten).

3. Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. 1 a) und b) ist auf den ver-
einbarten Betrag begrenzt.

4. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

§ 3 Versicherter Mietausfall
1. Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von
Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles berechtigt sind, die Zahlung der
Miete ganz oder teilweise zu verweigern,

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versicherungsnehmer
selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden
sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar
gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

2. Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die
 Wohnung wieder benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt
des Versicherungsfalles. Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt,
wie der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft
 verzögert.

3. Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des
ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall
1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkör-
pers, seiner Teile oder Ladung (siehe § 5),

b) Leitungswasser (siehe § 6),

c) Sturm, Hagel ( siehe § 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen (Versi-
cherungsfall).

2. Entschädigt werden auch Bruchschäden an Rohren der Wasserversorgung und
Frostschäden an sonstigen Leitungswasser führenden Einrichtungen (siehe § 7).

3. Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1 a), 1 c) oder 1 b) einschließlich Nr. 2 kann
auch einzeln versichert werden.

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, die
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie *)
entstehen.

§ 5 Brand, Blitzschlag, Explosion
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Umfang des Versicherungsschutzes
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen

§ 3 Versicherter Mietausfall
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§ 6 Leitungswasser

§ 7 Rohrbruch, Frost
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§ 9 Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes

§ 10 Gleitende Neuwertversicherung, Anpassung des Neuwertfaktors
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a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerich-
tet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen
(siehe § 1) nur durch Sturm entstanden sein kann.

2. Versichert sind nur Schäden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte Sachen (siehe § 1),

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf
versicherte Sachen (siehe § 1) wirft,

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) an versicherten Sachen
(siehe § 1) oder an baulich verbundenen Gebäuden.

3. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend.

4. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden

a) durch Sturmflut,

b) durch Lawinen oder Schneedruck,

c) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ord-
nungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es
sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und
einen Gebäudeschaden darstellen,

d) an Laden- und Schaufensterscheiben,

e) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht bezugsfertig
sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

f) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5).

§ 9 Umfang und Anpassung des Versicherungsschutzes
1. Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungsschein bezeichne-

ten Gebäude entsprechend seiner Größe und Ausstattung sowie seines Ausbaus
ausgedrückt in den Preisen des Jahres 1914 (Versicherungswert 1914). Hierzu
gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten.

2. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz gemäß Nr. 1 an die Baukosten-
entwicklung an (siehe § 10 Nr. 2).

3. Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, ist
nur noch der erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile versichert (gemei-
ner Wert). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Gebäude
für ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind.

§ 10 Gleitende Neuwertversicherung, Anpassung des Neuwertfaktors
1. Grundlagen der Gleitenden Neuwertversicherung sind der Versicherungswert

1914 (siehe § 9 Nr. 1) sowie des gleitenden Neuwertfaktor (siehe Nr. 2 a)).

2. Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des  Versicherungs -
schutzes (siehe § 9 Nr. 2) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des gleiten-
den Neuwertfaktors. Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch
Multiplikation des bei Vertragsabschluss vereinbarten Jahresgrundbeitrages 1914
mit dem veränderten gleitenden Neuwertfaktor.

a) Der Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines
Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude
und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das
Baugewerbe geändert haben. Bei dieser Berechnung wird die Änderung des
Baupreisindexes für Wohngebäude zu 80 Prozent und die Tariflohnindexes für
das Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird
 jeweils auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet.

Der jeweilige Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet
und gerundet.

Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem Komma eine fünf oder eine
höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

b) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des Beitrages innerhalb eines
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des gleitenden Neu-
wertfaktors zugegangen ist, durch schriftliche Erklärung widersprechen. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe
§ 11) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungs-
summe, die sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100
des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.
In diesem Fall gilt der Unterversicherungsverzicht (siehe § 12 Nr. 3) nicht mehr.

3. Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungs-
summe wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

4. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der  Ver -
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

§ 11 Versicherung zum Neuwert oder Zeitwert
Abweichend von § 10 (Gleitende Neuwertversicherung) können auch der Neuwert
oder der Zeitwert als Versicherungswert vereinbart werden.

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Hierzu gehören auch
 Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der Zeit-
wert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung.

§ 12 Versicherungssumme, Unterversicherungsverzicht in der Gleitenden Neuwert-
versicherung

1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Wird der Versicherungswert nach Grundsätzen zur Ermittlung des Versicherungs-
wertes 1914 ermittelt, so gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Einschlag eines Blitzes in Sachen. Kurzschluss-
und Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert,
wenn ein Blitz unmittelbar in versicherte Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist.

3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdehnung von Gasen oder
Dämpfen.

4. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie durch Brand, Blitzschlag oder Explosion
entstanden sind.

5. Der Versicherungsschutz gegen Brand und Explosion erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Brandschäden, die an versicherten
 Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bear-
beitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für Sachen,
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder  weiter -
geleitet wird.

6. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an
elektrischen Einrichtungen entstanden sind, wenn der Blitz nicht in versicherte
Sachen (siehe § 1) eingeschlagen ist.

§ 6 Leitungswasser
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen
Schläuchen,

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung verbundenen Einrich-
tungen,

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

2. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle) sind dem
 Leitungswasser gleichgestellt.

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch

a) Plansch- oder Reinigungswasser,

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung/Hoch-
wasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden
durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch,

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Bran-
des, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem
versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den
 Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat,

e) Schwamm,

f) Leitungswasser an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude nicht
bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind,

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten  Flug -
körpers, seiner Teile oder Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und Nr. 5),

h) Sturm, Hagel (siehe § 8).

§ 7 Rohrbruch, Frost
1. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige Bruch-

schäden an Rohren

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

b) der Warmwasser- oder Dampfheizung,

c) von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht der Bereich zwischen den Fundamenten
unterhalb des Gebäudes.

2. Darüber hinaus sind innerhalb versicherter Gebäude auch versichert Frostschäden
an

a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und
Absperrhähne, Ventile, Wassermesser) oder ähnlichen Installationen,

b) Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder an vergleichbaren Teilen von  Warm -
wasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen,

c) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und sonstige Bruch-
schäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstück befinden.

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden

a) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe § 6
Nr. 1) den Erdfall oder Erdrutsch verursacht hat,

b) an versicherten Sachen (siehe § 1), soweit die Gebäude noch nicht  bezugs -
fertig sind oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind,

c) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines bemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung (siehe §§ 4 Nr. 1 a) und 5),

d) Sturm, Hagel (siehe § 8).

§ 8 Sturm, Hagel
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 (Wind-

geschwindigkeit mind. 63 km/Stunde).

Ist diese Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete Grundstück
nicht feststellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass
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1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe, der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer bei Vertragsbeginn angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabeverordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabeverordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
 Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
 Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
ander weitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(3) Assistensarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versiche-
rungsagentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebensparnter von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfah-
rens zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgrup-
pen zuzuordnen ist.

2. In der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe § 10) gilt die Versicherungssumme
1914 als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachver-
ständigen festgesetzt wird,

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen
Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung
des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die  Ver -
sicherungssumme 1914 berechnet.

3. Wird die nach Nr. 2 ermittelte Versicherungssumme 1914 vereinbart, nimmt der
Versicherer abweichend von § 27 Nr. 9 keinen Abzug wegen Unterversicherung
vor (Unterversicherungsverzicht).

4. Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner
Ausstattung gemäß Nr. 2 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei  Vertrags -
abschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme 1914 zu niedrig
 bemessen, so gilt der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 nicht, wenn die
abweichenden Angaben auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers beruhen.

5. Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 3 gilt ferner nicht, wenn der der  Ver -
sicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsab-
schluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und die Ver-
änderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde.

§ 13 Anpassung des Prämiensatzes
1. Der Prämiensatz wird pro Tausend Mark Versicherungssumme unter Berücksichti-

gung der in den Kalkulationsgrundlagen des Versicherers niedergelegten Prämien-
faktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Storno-
quote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Wohngebäuderisiken eines
Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der  Ver -
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkma-
len, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus § 13a und aus sonstigen Verein-
barungen ergeben (z. B. Wohn- oder Nutzfläche, Gebäudetyp, Bauausführung und
-ausstattung,  Risikoart und Berufsgruppe).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. § 19 hat, berechtigt, den für
 bestehende Verträge geltenden Prämiensatz pro Tausend Mark Versicherungs-
summe, auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für
die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämien -
faktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Der neue Prämiensatz ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
 Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten
angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Prämiensatz des
 Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem
Deckungsumfang. Kostenveränderungen, die bereits in die Anpassung des glei-
tenden Neuwertfaktors nach § 10 eingeflossen sind, bleiben unberücksichtigt.

Ist der Prämiensatz nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
 Versicherer dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (§ 19 Nr. 4), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen zu
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
 kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Der neue Prämiensatz wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode
 wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, ist die festgestellte
 Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung des Prämiensatzes kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänder-
ten Prämiensatz fortgeführt.

§ 13a Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.
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4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2
Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der  Ver sicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Betrag,  besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetre-
ten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 16 Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom  Ver -
sicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht einge-
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Betrages erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

§ 17 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 18 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der  Ver -

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Ver siche-
rer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlen-
dem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die
für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 19 Dauer und Ende des Vertrages
1. Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-

schlossen.

2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf
des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei
 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 23 und 24 ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten die Anpassung unter Erläuterung der Unter-
schiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach Absatz a) kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen,
und zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung
führt.

§ 14 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages

zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur
Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei-
tig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht ge-
zahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsers -

ten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig,
wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung  angege -
benen Zeitpunkt erfolgt.

2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen
 beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 3 und Ziff. 4 mit dem  Frist -
ablauf verbunden sind.

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2 Abs. 2 darauf hinge-
wiesen wurde.
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b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der  Versicherungs -
nehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach,
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der  Ver -
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht  fahr -
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und
zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c)
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c)
 stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen
hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur
Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung
1. Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung ohne vorherige Zustimmung

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder
eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wären.

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, die ein Notdach
 erforderlich oder das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen,

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert
wird.

2. Sobald der Versicherungsnehmer erkennt, dass eine von ihm vorgenommene
oder gestattete Veränderung eine Gefahrerhöhung darstellt, muss er diese dem
Versicherer unverzüglich anzeigen.

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des  Ver -
sicherungsnehmers ein, muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen,
sobald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt.

3. Eine ohne Zustimmung des Versicherers vorgenommene Gefahrerhöhung berech-
tigt ihn, den Vertrag fristlos zu kündigen. Weist der Versicherungsnehmer nach,
dass er die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt hat, wird die
Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.

Eine unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretene  Gefahr -
erhöhung berechtigt den Versicherer, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn im Zeitpunkt der Kündigung der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestand.

5. Hat ein Realrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht dem Versicherer angemeldet,
so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn dieser
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen
hat, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das
Grundstück nicht mit einem Grundpfandrecht belastet war oder der Realrechts-
gläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat; diese Zustimmung darf nicht ohne
ausreichenden Grund verweigert werden.

Dies gilt nicht in den Fällen der §§ 20 und 21.

6. Fällt das versicherte Interesse weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 20 Veräußerung der versicherten Sachen, Rechte und Pflichten einschließlich
Kündigung

1. Nach einer Veräußerung tritt der Erwerber mit Eintragung in das Grundbuch an-
stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. Das  Ver -
sicherungsverhältnis kann durch den

a) Erwerber dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode,

b) Versicherer dem Erwerber gegenüber mit einer Frist von einem Monat gekündigt
werden.

2. Das Kündigungsrecht erlischt,

a) wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an
ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt,

b) wenn der Erwerber es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausübt,
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

3. Für den Beitrag, welcher auf die zur Zeit des Erwerbs laufende  Versicherungs -
periode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
Eine Haftung des Erwerbers für den Beitrag entfällt, wenn das  Versicherungs -
verhältnis nach Nr. 1 gekündigt wird. Im übrigen gilt § 18.

4. Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich
in Textform anzuzeigen.

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er
den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.

Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver-
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 21 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall
1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der  Ver -

sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe des
Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen
sein.

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang
beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen,
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

3. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim  Ver -
sicherungsnehmer wirksam.

§ 22 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers
Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet
worden, kann der Versicherer während der Dauer des Insolvenzverfahrens den  Ver -
sicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang wirksam.

§ 23 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem  Ver -
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach
 seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
 Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
 Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der  Ver sicherer
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
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b) dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich ein Ver-
zeichnis abhanden gekommener Sachen einzureichen,

c) die Schadenstelle möglichst so lange unverändert zu lassen, bis sie durch den
Versicherer freigegeben worden ist. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
zumindest die beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren,

d) dem Versicherer – soweit möglich – jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten
sowie jede Auskunft dazu – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die ange-
forderten Belege beizubringen.

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
 bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

3. Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, dem  Ver -
sicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursachenden
Dritten zu erteilen.

§ 27 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, Selbstbehalt
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

a) zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes
(einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles, in der Zeitwertversiche-
rung der Neuwert abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

b) Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet sind, der
erzielbare Verkaufspreis ohne Grundstücksanteile,

c) beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen
Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die
Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der  Ver -
sicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

d) zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles, in der Zeitwertversicherung der Neuwert abzüglich
der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen
 zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veran-
lasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher
Wiederherstellung entstanden wären. Mehrkosten infolge von Betriebsbeschrän-
kungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

4. Ersetzt werden auch die notwendigen Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze
und Verordnungen.

Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen
aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfol-
gen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen,
in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

Dürfen wiederverwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen
 Sachen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr ver-
wertet werden, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nicht versichert.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

5. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-
abzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

6. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 2) und  ver -
sicherten Mietausfalls (siehe § 3) gilt Nr. 5 entsprechend.

7. In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der
Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaf-
fen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), c) und
d) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

8. In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte
Sachen (siehe § 1), versicherte Kosten (siehe § 2) und versicherten Mietausfall
(siehe § 3) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schaden-
abwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers
entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

Das Kündigungsrecht des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der
 Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt.

4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr nach den für den  Geschäfts -
betrieb des Versicherers geltenden Grundsätzen nur für einen höheren Beitrag
übernommen, hat der Versicherer anstelle des Kündigungsrechts Anspruch auf
diesen Beitrag vom Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhöhung an; dies gilt nicht,
soweit der Versicherer für einen Schaden wegen der Gefahrerhöhung keine Ent-
schädigung zu leisten hat.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 Abs. 1 und Abs. 2 ist der Versicherer
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt,
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
 Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der  Gefahr -
erhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt.

6. Die Regelungen in Nr. 1 bis Nr. 5 finden keine Anwendung, wenn

a) sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat,

b) nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das  Versicherungs -
verhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll, oder

c) die Gefahrerhöhung im Interesse des Versicherers lag oder durch ein Ereignis
veranlasst wurde, für das er eintrittspflichtig ist oder sie einem Gebot der
Menschlichkeit entsprach.

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
(Sicherheitsvorschriften)

1. Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten,

b) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem
Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu
 lassen,

c) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren
und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu
 entleeren und entleert zu halten,

d) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhöhung verbunden,
so findet auch § 24 Anwendung.

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles (siehe § 4)

a) den Versicherer unverzüglich zu informieren und – soweit möglich – dessen
Weisungen zur Schadenminderung/-abwendung einzuholen und zu beachten,
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Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der  Gesamt -
betrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme
und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
 Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsver-
träge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 32 Sachverständigenverfahren
1. Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles durch  ein -

seitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen, dass die Höhe des
 Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Ein solches  Sachverständigen -
verfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch vereinbaren. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen
zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die
 andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite  Sach -
verständige nicht innerhalb zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung
 benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort
 zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Aufnahme ihrer Feststellungen
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die  Mit -
bewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Ge-
schäftsverbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch
die Sachverständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen ver-
sicherten Sachen sowie deren Wiederbeschaffungspreis gemäß § 27 Nr. 1 a),
c) und d) und den Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles,

b) bei beschädigten versicherten Sachen die Beträge gemäß § 27 Nr. 1 d),

c) alle sonstigen gemäß § 27 Nr. 1 und Nr. 2 maßgebenden Tatsachen, insbeson-
dere die Restwerte der von dem Schaden betroffenen versicherten Sachen,

d) die nach § 2 versicherten Kosten sowie den nach § 3 versicherten Mietaus-
fall,

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein
Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen.
Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für den Versi-
cherer und den Versicherungsnehmer verbindlich. Aufgrund dieser Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschädigung, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

§ 33 Mehrere Versicherungsnehmer
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder Ver si-
cherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen
lassen.

§ 34 Wohnungseigentum
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der  Versi -

cherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer leistungsfrei (siehe
§§ 23, 24, 25, 26, 29 und 35), so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen
Wohnungseigentümern nicht berufen. Die übrigen Wohnungseigentümer können
verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber

9. Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleiten-
den Neuwertversicherung (siehe § 10), in der Neu- und Zeitwertversicherung
sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 9 Nr. 3) niedriger als der
Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Ent-
schädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum  Ver -
sicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
 Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten
(siehe § 2) und versicherten Mietausfalles (siehe § 3).

10. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
 Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für
Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten (siehe § 2 Nr. 2, die auf
Weisung des Versicherers gemäß § 26 Nr. 1 a) angefallen sind. § 27 Nr. 10 gilt
nur dann, wenn ausdrücklich ein Selbstbehalt mit dem Versicherungsnehmer
 vereinbart und im Versicherungsschein dokumentiert wurde.

§ 28 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der Höhe nach

fest, so ist die Entschädigung innerhalb von 2 Wochen zu zahlen. Der Versiche-
rungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagzahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Für die Verzinsung gilt:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung
des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung (siehe
§ 27 Nr. 7) ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in welchem der Versicherungs-
nehmer die Voraussetzungen nach § 27 Nr. 7 nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem Basiszinssatz der Europäischen Zentral-
bank und beträgt mindestens 4 Prozent und höchstens 6 Prozent pro Jahr,
 soweit nicht aus rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) und b) ist gehemmt, solange infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen,

b) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren
läuft.

5. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits.

§ 29 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen
1. Hat der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen getäuscht

oder dies versucht, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von
 Bedeutung sind, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Ist die
Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder  Betrugsver -
suches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt hat. Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Versicherungsmissbrauchs festge-
stellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

3. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 30 Überversicherung
1. Ist die Versicherungssumme höher als der Versicherungswert (siehe § 9), können

der Versicherungsnehmer und der Versicherer verlangen, dass die Versicherungs-
summe dem Versicherungswert unverzüglich angepasst und der Beitrag entspre-
chend herabgesetzt wird.

2. Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag ab Beginn nichtig.

§ 31 Mehrere Versicherungen

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert,
ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen.
In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzu-
geben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt
hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
 Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
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§ 39 Zuständiges Gericht
1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die  gericht -
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen
in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

3. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.

4. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

§ 40 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich

 abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
 Geschäftsstelle gerichtet werden.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.

Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die  Anschriften -
änderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen
sein würde.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Nr. 2 entsprechende Anwendung.

§ 41 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 42 Beginn und Ende der Versicherung
1. Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn ausgewiesen wird, und sie endet am Mittag des Tages, der
im Versicherungsschein als Versicherungsablauf ausgewiesen wird.

2. Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns,
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücke im Versicherungs-
schutz entsteht.

einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung
zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. Der
Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist ver-
pflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

2. Haftet der Versicherer nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der
 Feuerversicherung dem Realgläubiger trotz Leistungsfreiheit wegen des Verhaltens
des Versicherungsnehmers, so ist der Versicherer zur Zahlung einer zusätzlichen
Entschädigung (siehe Nr. 1 Satz 2) nicht verpflichtet. Der Versicherer ist verpflich-
tet, auf eine kraft Gesetzes auf ihn übergegangene Gesamthypothek/Gesamt-
grundschuld zu verzichten und dabei mitzuwirken, dass der Verzicht auf Kosten
der Wohnungseigentümer in das Grundbuch eingetragen wird. In diesem Fall ist
der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ver-
pflichtet, dem Versicherer die für seinen Eigentumsanteil und sein Sondereigentum
an den Realgläubiger erbrachten Leistungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 35 Versicherung für fremde Rechnung
1. Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung im eigenen Namen für einen

anderen (Versicherter) ab, so kann nur der Versicherungsnehmer und nicht der
Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des
 Versicherungsnehmers verlangen.

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhalten und der
Kenntnis des Versicherungsnehmers gleichgestellt. 4. Auf die Kenntnis des  Ver -
sicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen
worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers
nicht angebracht war.

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungs-
nehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht darüber informiert hat.

§ 36 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprä-
sentanten im Rahmen von §§ 23, 24, 25, 26, 29, 34 und 35 zurechnen lassen.

§ 37 Bedingungsanpassungsklausel
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versiche-

rungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn

a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften
 unmittelbar auf sie auswirken,

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,

c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder

d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräftigen
Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder
gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen.

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Um-
fang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung.

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe das
bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und  Gegen -
leistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksam-
keit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber
 hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen
enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen
treten.

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechte-
rungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
 Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen.

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen
für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die
 gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer  Ver -
sicherer richten.

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängi-
gen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich
 bekanntgegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis
und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen.

§ 38 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
 worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit.
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3. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnah-
men und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden Prämi-
enfälligkeit. 

4. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen. 

5. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr. 

6. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Erhöhung der Versiche-
rungssumme erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt
eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war. 

7. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 24
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt. 

8. Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000,– Euro 
In teilweiser Abänderung von § 29 Nr. 2 Satz 1 VGB 2002 (01/08) verzichtet der
Versicherer bei Schäden bis 5.000,– Euro auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit.

9. Unbemannte Flugkörper 
Abweichend von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädi-
gung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers,
seiner Teile oder seiner Ladung. 

10. Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen 
1. In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Ent-

schädigung für versicherte Gebäude (gemäß § 1 Nr. 1 und 2 VGB 2002 [01/08]),
die durch Anprall eines Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges zerstört oder
beschädigt werden. 

2. Für den Anprall von Straßen- und Wasserfahrzeugen besteht Versicherungsschutz
nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden. 

11. Feuernutzwärmeschäden 
Abweichend  von § 5 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) sind auch die dort bezeichneten
Brandschäden  versichert. 

12. Überspannungsschäden durch Blitz 
Abweichend von § 5 Nr. 6 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versichererauch Überspan-
nungsschäden an elektrischen Einrichtungen durch Blitz. 

13. Implosion an elektrischen Geräten und Verpuffung 
1. Mitversichert sind Schäden an versicherten Sachen, die durch Implosion an elek-

trischen Geräten oder durch Verpuffung entstehen. 

a) Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durchäußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdrucks. 

b) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäuben, die im Ge-
gensatz zur Explosion mit geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung verläuft. 

2. Durch Implosion oder Verpuffung entstandene Sengschäden sind mitversichert. 

3. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Implosion oder Verpuffung. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch erstreckt sich nicht auf Schäden durch
Implosion oder Verpuffung. 

14. Kosten für die Dekontamination von Erdreich 
1. In Erweiterung von § 2 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die notwendi-

gen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen
infolge eines Versicherungsfalls entstehen, um 

a) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks zu  unter -
suchen oder zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und
dort abzulagern oder zu vernichten; 

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks
vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen An-
ordnungen 

a) rechtswirksam aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungs-
falles entstanden ist; 

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen
sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb  
von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs
erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufge-
wendet worden wäre. 

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht: 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen Wert 1914 –
VGB 2002 (01/08) mit folgenden Erweiterungen: 

1. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 
Die Entschädigung für Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
gemäß § 2 VGB 2002 (01/08) ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe. 

2. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen 
Die Entschädigung für Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen gemäß § 27  
Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe. 

3. Sonstige Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör; 
Nebengebäude bis 10 qm 
In Erweiterung von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) sind sonstige Grundstücksbe-
standteile und weiteres Zubehör mitversichert. Als sonstige Grundstücksbestand-
teile und weiteres Zubehör gelten ausschließlich die auf dem Versicherungsgrund-
stück befindlichen Einfriedungen, Hof- und Gehsteigsbefestigungen, elektrische
Freileitungen, Ständer, Masten, Hundezwinger, Antennen auf dem Grundstück,
Beleuchtungsanlagen, Zisternen, Wäschespinnen, im Boden verankerte Spielge-
räte, Pergolen und Trennwände. 

Mitversichert gelten unbedeutende Nebengebäude auf dem Versicherungsgrund-
stück, und zwar Gebäude ohne gewerbliche Nutzung aus Stein, Beton, Blech,
Steinfachwerk bis 10 qm Grundfläche sowie Gartenhäuser und Gartengeräte-
schuppen aus Holz und Hobbygewächshäuser. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]), max. 20.000,–
Euro; 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe, max. 20.000,– Euro. 

4. Mietausfall (Wohnraum) 
Abweichend von § 3 Nr. 2 VGB 2002 (01/08) ist der Entschädigungszeitraum für
Mietausfall oder Mietwertersatz auf 24 Monate verlängert. 

5. Mietausfall für gewerblich genutzte Räume 
In Erweiterung von § 3 Nr. 2 und 3 VGB 2002 (01/08) ist der Mietausfall oder
Mietwertersatz für gewerblich genutzte Räume mitversichert. Der Entschädigungs-
zeitraum beträgt 24 Monate. 

6. Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte 
1. Versichert sind notwendige Kosten für die Beseitigung von Schäden an Teilen des

versicherten Gebäudes wie z. B. Dächern, Decken, Fußböden, Türen, Fenstern
(ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern, soweit
diese dem allgemeinen Gebrauch dienen und das Gebäude von mehreren Par-
teien genutzt wird, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter in Diebstahlsabsicht 

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel
oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist; 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß Nr. 1 a) in ein versichertes Gebäude
 einzudringen. 

2. Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude von außen verursacht, sind
nur versichert, soweit sie Folge einer Handlung gemäß Nr. 1 sind. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]), 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 1 Prozent der Versicherungs-
summe. 

7. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten 
1. In Erweiterung von § 10 und § 12 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) besteht für wertstei-

gernde Um-, An- oder Ausbauten während der Vertragslaufzeit eine  Vorsorgever -
sicherung. 

2. Im Versicherungsfall ist die Entschädigung begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe. 

Für die Gefahr Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel,  
sofern Versicherungsschutz besteht: 
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21. Armaturen 
1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch

Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wasser-
messer). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genann-
ten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß
§ 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500,– Euro begrenzt. 

22. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die not-

wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch
Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück,
soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene
Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000,– Euro begrenzt. 

Für die Gefahr Sturm und Hagel, sofern Versicherungsschutz
besteht: 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sons -
tiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

6. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 2 Nr. 1 a) VGB
2002 (01/08). 

7. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles  
für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002
[01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 25 Prozent der Versicherungs-
summe. 

15. Fußbodenheizungen 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden die an und durch
 Fußbodenheizungen entstehen. 

16. Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen 
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden durch Wasser oder

 sonstige wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und
dergleichen, die aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten sind. 

2. Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert 

a) Frost- und sonstige  Bruch schäden an den Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen; 

b) Bruchschäden durch Frost an sonstigen Einrichtungen der in Nr. 1 genannten
Anlagen. 

3. Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert Frost- und sonstige Bruchschä-
den an Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen, soweit diese Rohre der Versor-
gung der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden. 

17. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem
Versicherungsgrundstück 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen. 

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 3 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]), 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 3 Prozent der Versicherungs-
summe. 

18. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb
des Versicherungsgrundstücks 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter Gebäude
oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 3 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]), 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 3 Prozent der Versicherungs-
summe. 

19. Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes 
1. In Erweiterung von § 6 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch

Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig
ausgetreten ist. 

2. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert. 

20. Wasserverlust infolge Rohrbruchs 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehr-

verbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 VGB
2002 (01/08) entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rech-
nung stellt. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500,– Euro begrenzt. 

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz
 besteht: 
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8. Regiekosten 
In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer Aufwen-
dungen, die dem Versicherungsnehmer in Zusammenhang mit der Feststellung
und Abwicklung wegen eines erheblichen Versicherungsfalls entstehen. 

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,–
Euro übersteigt. 

9. Mehrkosten für den alters-/behindertengerechten Wiederaufbau 
1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden die Höhe von 25.000,– Euro über-

steigt, werden die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass durch einen  Ver -
sicherungsfall (siehe § 27 VGB 2002 [01/08]) zerstörte bzw. beschädigte  ver -
sicherte Gebäude bzw. Gebäudeteile (siehe § 1 Nr. 1 VGB 2002 [01/08]) alters-
bzw. behindertengerecht wiederaufgebaut werden müssen. 

2. Der alters- bzw. behindertengerechte Wiederaufbau (siehe Nr. 1) gilt für 

a) den schwellenlosen rollstuhl- bzw. rollatorgerechten Umbau, 

b) die Installation von Handläufen im Treppenhaus und eines Treppenliftes, 

c) den die Selbstständigkeit unterstützenden Umbau des Badezimmers und der
Küche. 

10. Mehrkosten für Technologiefortschritt 
In Ergänzung zu § 27 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch die notwen-
digen Mehraufwendungen für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der
 ver sicherten und vom Schaden betroffenen Sache, wenn die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge Technologie-
fortschritts nicht mehr möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatz-
gut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte
möglichst nahe kommt. 

11. Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen 
In Erweiterung zu § 2 VGB 2002 (01/08) sind die durch einen Versicherungsfall
 entstandenen notwendigen Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnah-
men zum Schutz versicherter Sachen mitversichert. 

12. Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile 
Abweichend von § 1 Nr. 2 b) VGB 2002 (01/08) und Ziff. 3 der Besonderen Be-
dingungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die Ent-
schädigungsgrenze je Versicherungsfall begrenzt auf 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 100 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]) 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 auf 100 Prozent der Versicherungssumme. 

13. Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 
Abweichend von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 6 der Besonderen Bedin-
gungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die Entschädi-
gungsgrenze je Versicherungsfall begrenzt auf 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe. 

14. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten 
1. In Erweiterung von § 10 und 12 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) und in Ergänzung zu

den Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914
(01/08) Nr. 7 besteht für wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten während der
Vertragslaufzeit eine Vorsorgeversicherung. 

2. Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der baulichen Maßnah-
men und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaßnahmen folgenden  Prä -
mienfälligkeit. 

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats die Beendi-
gung der baulichen Maßnahmen schriftlich anzuzeigen. 

4. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt inner-
halb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung
über die neuen Konditionen nicht zustande, erlischt die Vorsorgeversicherung für
das folgende Versicherungsjahr. 

5. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Veränderung der bauli-
chen Maßnahmen erfolgt ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt
eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war. 

6. Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen gemäß § 24
VGB 2002 (01/08) bleiben unberührt. 

15. Mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti) 
1. In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) gelten auch Kosten versichert für die

Beseitigung von Sachschäden durch vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung
von versicherten Sachen durch unbefugte Dritte. 

Ebenso sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graf-
fiti die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sachen im Sinne
dieses Vertrages verursacht werden. 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen Wert 1914 –
VGB 2002 (01/08) in Verbindung mit den Besonderen Bedingungen für die Wohn-
gebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08). 

1. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 
Abweichend von § 2 Nr. 3 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 1 der Besonderen Bedin-
gungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die Entschädi-
gungsgrenze je Versicherungsfall begrenzt auf 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 100 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 100 Prozent der Versicherungs-
summe. 

2. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen 
Abweichend von § 27 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 2 der Besonderen  Be -
dingungen für die zur Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die Ent-
schädigungsgrenze je Versicherungsfall begrenzt auf 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 100 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 100 Prozent der Versicherungs-
summe. 

3. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für
 Restwerte 

1. Abweichend von § 27 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) sind bei der Anrechnung des Wer-
tes wiederverwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffener Sachen
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschä-
digung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben
würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört worden
wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und  Abbruch -
kosten, höchstens jedoch 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung bis 100 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für
den Vertrag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) bis 100 Prozent der Versicherungs-
summe. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen für
Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf der Grundlage vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassener Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit behördliche Aufla-
gen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden
sie für die Restwerte nicht berücksichtigt. 

4. Sachverständigenkosten 
Abweichend von § 32 Nr. 5 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die durch
den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens,
soweit der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 50.000,– Euro über-
steigt. 

5. Schäden durch Innere Unruhen/Streik/Aussperrung 
1. Abweichend von § 4 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schä-

den durch Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, soweit dafür keine öffentlich
rechtliche Entschädigungsleistung verlangt werden kann. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des
Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung
geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen verüben. 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder
 beschädigt werden. 

b) Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch die Wegnahme bei Plünde-
rungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 

3. Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein Bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung
einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  Hand -
lungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang  
mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder
 beschädigt werden. 

6. Schäden durch Rauch/Ruß/Überschallknall 
1. In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädigung

für versicherte Sachen, die durch Rauch, Ruß oder Überschallknall zerstört oder
beschädigt werden. 

2. Überschallknall ist eine durch einen Flugkörper entstehende Druckwelle. 

3. Nicht versichert sind Schäden, die durch dauerhafte Einwirkung von Rauch oder
Ruß entstehen. 

7. Schäden durch radioaktive Isotope 
In Erweiterung von § 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Schäden  
an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf dem
 Ver sicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
 Schäden durch Verseuchung. 
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a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der Versicherungssumme
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Ver-
trag geltenden Neuwertfaktor (§ 10 Nr. 2 VGB 2002 [01/08]); 

b) in den Fällen des § 11 VGB 2002 (01/08) auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe. 

26. Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden
1. Bei Nässeschäden an versicherten Gebäuden werden auch Kosten zur Leckortung

ersetzt, wenn kein Versicherungsfall im Sinne der Bedingungen angefallen ist.

2. Die Entschädigung ist je Ereignis auf 500,– Euro begrenzt. 

27. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume 
Abweichend von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 22 der Besonderen   
Be dingungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die
 Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

28. Wiederaufforstung von Bäumen 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die

 notwendigen Kosten für die Wiederaufforstung durch Blitzschlag oder Sturm
 umgestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche
Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der
Versicherung ausgeschlossen. 

2. Die Wiederaufforstung umfasst das Einpflanzen junger Bäume bis zu 1,50 m Höhe. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

29. Wiederherstellung der Gartenanlage 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer die not-

wendigen Kosten für die Wiederbepflanzung durch Blitzschlag oder Sturm beschä-
digter und/oder umgestürzter Hecken, Sträucher und Zierpflanzen auf dem  Ver -
sicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
Bereits abgestorbene Hecken, Sträucher und Zierpflanzen sind von der Versiche-
rung ebenso ausgeschlossen wie jegliche Art von Topfbepflanzungen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

3. Schäden durch Hagel sind nicht mitversichert. 

Für die Gefahr Sturm/Hagel, sofern Versicherungsschutz 
besteht: 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

– Schäden, die von dem Versicherungsnehmer selbst, seinen Repräsentanten
oder fremden im betroffenen Gebäude tätigen Personen verursacht werden;

– Schäden, die der Mieter an der eigenen Mietsache verursacht hat. 

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der
zuständigen Polizeistelle unverzüglich anzuzeigen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

16. Grobe Fahrlässigkeit 
In teilweiser Abänderung von § 29 Nr. 3 Satz 1 VGB 2002 (01/08) und in Ergänzung
zu den Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914
(01/08) Nr. 8 verzichtet der Versicherer auf die Einrede der groben  Fahr lässigkeit. 

17. Rückreisekosten aus dem Urlaub 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer – soweit

dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung verlangt
 werden kann – den Mehraufwand für Fahrtkosten, wenn der Versicherungsnehmer
wegen eines erheblichen Versicherungsfalls des selbstgenutzten versicherten
 Gebäudes gemäß § 1 VGB 2002 (01/08) vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und
an den Schadenort (Versicherungsort gemäß § 1 VGB 2002 [01/08]) reist. 

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,–
Euro übersteigt. 

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsneh-
mers von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

18. Hotelkosten 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer – soweit

dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung verlangt
 werden kann – die notwendigen Kosten für eine Hotel- oder ähnliche Unterbrin-
gung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), wenn die vom Versicherungs-
nehmer selbst genutzte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles unbewohnbar
wurde und eine Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung
nicht zugemutet werden kann. 

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder 
 bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. 

3. Die Entschädigung ist pro Tag auf 100,– Euro begrenzt.

19. Sengschäden 
In Erweiterung von § 4 Nr. 1 a) und § 5 Nr. 4 VGB 2002 (01/08) ersetzt der  
Ver sicherer auch Sengschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. 

20. Wasserableitungsrohre auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter
Gebäude auf und außerhalb des Versicherungsgrundstücks versichert, soweit
diese Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude und Anlagen dienen. 

2. Ziffer 1. gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichem Zweck dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

21. Gasleitungen innerhalb des Gebäudes 
In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige
 Bruchschäden an Gasleitungen innerhalb versicherter Gebäude mitversichert. 

22. Gasleitungen auf und außerhalb des versicherten Grundstücks 
1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 3 der VGB 2002 (01/08) sind Frost- und sonstige

Bruchschäden an Gasleitungen außerhalb versicherter Gebäude auf und außer-
halb des Versicherungsgrundstücks versichert. 

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,– Euro begrenzt. 

23. Wasserverlust infolge Rohrbruchs  
In Erweiterung zu § 2 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 20 der Besonderen Bedin-
gungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) ist die Entschädi-
gungsgrenze je Versicherungsfall auf 1.000,– Euro begrenzt. 

24. Armaturen (sonstige Bruchschäden) 
In Erweiterung zu § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) und Ziff. 21 der Besonderen Bedin-
gungen für die Wohngebäudeversicherung – Wert 1914 (01/08) entfällt  die Entschä-
digungsbegrenzung je Versicherungsfall. 

25. Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf  
und außerhalb des Versicherungsgrundstücks 

In Erweiterung zu § 7 Nr. 1 VGB 2002 (01/08) und den Ziffern 17 und 18 der
 Besonderen Bedingungen für die Wohngebäudeversicherung Wert 1914 (01/08)  
ist die Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall begrenzt auf 

Für die Gefahr Leitungswasser, sofern Versicherungsschutz 
besteht: 

Für die Gefahr Feuer, sofern Versicherungsschutz besteht: 
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§ 13 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 14 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 15 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes (§ 3)

b) Rückstau (§ 4)

c) Erdbeben (§ 5)

d) Erdfall (§ 6)

e) Erdrutsch (§ 7)

f) Schneedruck (§ 8)

g) Lawinen (§ 9)

h) Vulkanausbruch (§ 10)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Überschwemmung des Versicherungsgrundstückes
1. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf dem das

 versicherte Gebäude steht, durch

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;

b) Witterungsniederschläge.

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Sturmflut;

b) Grundwasser.

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig
aus dem Rohrsystem des versicherten Gebäudes oder dessen zugehörigen Einrich-
tungen austritt.

§ 5 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 6 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 7 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 8 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 9 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 10 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 11 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 12 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversi-
cherungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutba-
ren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermei-
dung von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem
Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils
geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.
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Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in der Wohngebäudeversicherung – ohne Überschwemmung/Rückstau – BEW (01/08)

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes
ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Erdbeben (§ 3)

b) Erdfall (§ 4)

c) Erdrutsch (§ 5)

d) Schneedruck (§ 6)

e) Lawinen (§ 7)

f) Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden
kommen.

§ 3 Erdbeben
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch  geo -

physikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erdbeben entstanden
sein kann.

§ 4 Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

§ 5 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

§ 6 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 7 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen.

§ 9 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Gebäuden bzw. an sonstigen versicher-
ten Sachen, solange die Gebäude noch nicht bezugsfertig sind oder wegen  Umbau -
arbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutbaren
Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung
von Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen auf dem Versicherungs-
grundstück freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils geltenden Lan-
desbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäudeversiche-
rungsbedingungen.

§ 11 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 12 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt.

§ 13 Ende des Wohngebäudeversicherungsvertrags
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden nach den BEW.

21006116
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1. Was gilt als Vertragsgrundlage? 
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002
(01/08) und die sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden Besonderen Bedingun-
gen, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 
1. In Erweiterung der VGB trägt der Versicherer – soweit nicht einer der in Nr. 3 ge-

nannten Ausschlüsse zur Anwendung kommt – alle Gefahren, denen die versicher-
ten Sachen (siehe § 1 VGB 2002) während der Dauer der Versicherung ausge-
setzt sind. 

2. Entschädigt werden: 

a) versicherte Sachen (siehe § 1 VGB 2002), die durch eine versicherte Gefahr
unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen (Versicherungsfall); 

b) die infolge Nr. 2 Ziffer 2 a) notwendig angefallenen Kosten (siehe § 2 VGB
2002); 

3. Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sein Reprä-
sentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet.

3. Welche Gefahren und Schäden sind nicht versichert? 
1. Ausgeschlossen sind die Gefahren 

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse sowie die Gefahren
aus dem Vorhandensein oder der Verwendung von Kriegswerkzeugen; 

b) der Beschlagnahme oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 

c) der Kernenergie (der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernan-
lagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflicht-
versicherungen ab); 

d) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck,
 Lawinen, Vulkanausbruch, sofern kein Versicherungsschutz nach den BEW
 vereinbart wurde oder vereinbart werden konnte, aufgrund einer Prüfung des
Versicherers für eine dieser Gefahren; 

e) Abhandenkommen versicherter Sachen infolge Verlieren, Liegen-, Hängen- und
Stehenlassen. 

2. Ausgeschlossen sind Schäden verursacht durch 

a) allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze, Temperatur- und Luftschwankungen,
Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Rost, Schimmel, Schwamm, Staub, Licht und Strah-
len; Gasen und Chemikalien; ferner durch Verfall; eingeschlossen sind jedoch
Schäden durch Leitungswasser, auch wenn sie allmählich eingetreten sind; 

b) natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen; 

c) Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung infolge bestimmungsgemäßen
 Gebrauchs der versicherten Sachen; 

d) Computerprogrammierungs- und Bedienungsfehler sowie Computerviren; 

e) Vögel, Nagetiere, Haustiere, Schädlinge, Ungeziefer aller Art sowie Pflanzen; 

f) Sturmflut; 

g) Grundwasser; 

h) Bearbeitung, Wartung, Umbau, Reparatur, Renovierung und Restauration. 

3. Die Ausschlüsse in Nr. 3, Ziffer 2 a), e) und h) finden keine Anwendung für Folge-
schäden, soweit es sich dabei um versicherte Gefahren gemäß §§ 5 bis 8 VGB
2002 handelt. 

4. Die Entschädigungsgrenzen der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2002 sowie der Besonderen Be-
dingungen für die Wohngebäudeversicherung und möglicher ergänzender Bau-
steine bleiben unberührt. 

4. Welcher Selbstbehalt wird im Versicherungsfall von der Entschädigung
 abgezogen? 

1. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
 Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 500,– Euro gekürzt. 

2. Sofern zu einzelnen Versicherungsleistungen höhere Selbstbehalte vereinbart
wurden, gelten die dort getroffenen Regelungen. 
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Hausrat-Vertragsbedingungen (01/08)

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
1. Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu gehören alle Sachen, die dem Haushalt

des Versicherungsnehmers dienen. 

Für Wertsachen (siehe § 28 Nr. 1) insgesamt ist die Entschädigung je Versiche-
rungsfall (siehe § 3) auf 20 Prozent der Versiche rungssumme begrenzt (siehe § 28
Nr. 2). Zusätzlich ist die Entschädigung begrenzt für folgende Wertsachen außer-
halb eines Wertbehältnisses (siehe § 28 Nr. 3): 

a) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge auf 1.000,– Euro; 

b) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere auf 2.500,– Euro;

c) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensammlungen,
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin auf 20.000,– Euro.

2. Versichert sind auch 

a) Anbaumöbel/-küchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für das
Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem gewissen Einbauaufwand an
die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind, die der Versicherungsnehmer
als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder über-
nommen hat und für die er die Gefahr trägt, 

b) Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit diese
nicht versicherungspflichtig sind, 

c) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie
Surfgeräte, Fall-/Gleitschirme und nicht motorisierte Flugdrachen, 

d) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände – nicht aber Handelsware –, die
dem Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm  
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen. § 9 Nr. 2 (Versicherungs-
ort) bleibt unberührt, 

e) Kleintiere (z. B. Hunde, Katzen, Vögel). 

3. Die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten Sachen und Kleintiere (siehe Nr. 2 e)) sind auch
versichert, soweit sie fremdes Eigentum sind. 

4. Versichert sind ferner 

a) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, 

b) in das Gebäude zusätzlich eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder über-
nommen hat und für die er die Gefahr trägt. 

5. Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder in dessen
Eigentum übergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher-
oder geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht
versichert. Das Gleiche gilt für vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.

6. Nicht versichert sind

a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 4 genannt;

b) Kraftfahrzeuge aller Art, es sei denn, sie sind in Nr. 2 b) genannt, und Anhänger

c) Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit aus einer ande-
ren Versicherung Ersatz verlangt werden kann, 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) genannt, ein-
schließlich nicht eingebauter Teile, 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des  Versicherungs -
nehmers (siehe § 9 Nr. 2), es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versiche-
rungsnehmer überlassen, 

f) Sachen, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag für  Schmuck -
sachen, Pelze oder Kunstgegenstände im Privatbesitz versichert sind. 

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (siehe § 3) notwendigen 

a) Aufräumungskosten 

Kosten für das Aufräumen versicherter Sachen (siehe § 1) sowie für das Weg-
räumen und den Abtransport von zerstörten und beschädigten versicherten
 Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen. 

c) Hotelkosten

Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Früh-
stück, Telefon), wenn die Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) unbewohnbar wurde und
dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil
nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt  ersetzt, in dem die
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die
Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme begrenzt,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

d) Transport- und Lagerkosten 

Kosten für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Woh-
nung (siehe § 9 Nr. 2) unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch
die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die
Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder be-
nutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zu-
mutbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. 

e) Schlossänderungskosten

Kosten für Schlossänderungen der Wohnung (siehe § 9 Nr. 2), wenn Schlüssel
für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wertbehältnisse (siehe § 28
Nr. 3) durch einen Versicherungsfall (siehe § 3) abhanden gekommen sind. 

Verbundene Hausratversicherung 
1. Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen – VHB 2002 (01/08) 

2. Klauseln für die Verbundene Hausratversicherung – VHB 2002 (01/08) 

Umfang des Versicherungsschutzes 
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

§ 2 Versicherte Kosten und nicht versicherte Aufwendungen 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 

§ 4 Brand, Blitzschlag, Explosion 

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung 

§ 6 Vandalismus 

§ 7 Leitungswasser 

§ 8 Sturm, Hagel 

§ 9 Versicherungsort 

§ 10 Wohnungswechsel, Prämienänderung 

§ 11 Außenversicherung 

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert 

§ 13 Anpassung der Versicherungssumme 

Prämie, Versicherungsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
§ 14 Anpassung des Prämiensatzes 

§ 14a Tarifmerkmale 

§ 15 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung
der Erst- oder Einmalprämie 

§ 16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgeprämie 

§ 17 Lastschriftverfahren 

§ 18 Ratenzahlung 

§ 19 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

§ 20 Dauer und Ende Vertrages 

§ 21 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 

§ 22 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 

Besondere Anzeigepflicht und Obliegenheites des Versicherungsnehmers 
§ 23 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall (Sicher-
heitsvorschriften) 

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 

Entschädigung 
§ 27 Entschädigungsberechnung und Entschädigungsgrenzen, Unterversicherung 

§ 28 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen und Bargeld 

§ 29 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

§ 30 Wieder herbeigeschaffte versicherte Sachen 

§ 31 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
§ 32 Überversicherung 

§ 33 Mehrere Versicherungen 

§ 34 Sachverständigenverfahren 

§ 35 Mehrere Versicherungsnehmer 

§ 36 Versicherung für fremde Rechnung 

§ 37 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 

§ 38 Bedingungsanpassungsklausel 

§ 39 Verjährung 

§ 40 Zuständiges Gericht 

§ 41 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

§ 42 Anzuwendendes Recht 

§ 43 Beginn und Ende der Versicherung 

1. Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen VHB 2002
(01/08) 
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*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 

b) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen (siehe § 1) herausgibt oder sich
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben ange-
droht wird, die innerhalb des Versicherungsortes (siehe § 9 Nr. 2) verübt wer-
den soll, 

c) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen (siehe § 1) weggenommen wer-
den, weil sein körperlicher Zustand infolge eines Unfalls oder infolge einer
nicht verschuldeten sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch seine Wider-
standskraft ausgeschaltet ist. 

4. Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in
der Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) anwesend sind. 

5. Der Versicherungsschutz gegen Beraubung (siehe Nr. 3) erstreckt sich ohne
 Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen  
des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden. 

§ 6 Vandalismus 
1. Vandalismus liegt vor, wenn jemand auf eine der in § 5 Nr. 1 a) oder d) bezeichne-

ten Art in die Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) körperlich eindringt und dort versicherte
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. Das Gleiche gilt bei einer Beraubung
nach § 5 Nr. 3 innerhalb der Wohnung (siehe § 9 Nr. 2). 

2. Der Versicherungsschutz gegen Vandalismus erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden nach einem versuchten Einbruch oder
einer versuchten Beraubung. 

§ 7 Leitungswasser 
1. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen
Schläuchen, 

b) mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung verbundenen Einrich-
tungen oder aus deren wasserführenden Teilen, 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

d) Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

2. Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel,
 Kältemittel) sind dem Leitungswasser gleichgestellt. 

3. Versichert sind auch Frostschäden an sanitären Anlagen und  leitungswasser -
führenden Installationen sowie Frost- und sonstige Bruchschäden an deren Zu-
und Ableitungsrohren, die der Versicherungsnehmer als Mieter oder  Wohnungs -
eigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er die
Gefahr trägt. 

4. Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

a) Plansch- oder Reinigungswasser, 

b) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung/Hoch-
wasser oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden
durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch, 

c) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Bran-
des, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem
Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 

d) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den
 Erdfall oder den Erdrutsch verursacht hat, 

e) Schwamm. 

5. Nicht versichert sind Schäden am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch
entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist. 

§ 8 Sturm, Hagel 
1. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8

 (Windgeschwindigkeit mind. 63 km/Stunde). 

2. Ist diese Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete Grundstück
nicht feststellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an Gebäuden in einwandfreiem
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat
oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen (siehe § 1) befunden haben, nur durch Sturm entstan-
den sein kann. 

3. Versichert sind nur Schäden, die entstehen 

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf versicherte Sachen (siehe  § 1), 

b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf
versicherte Sachen (siehe § 1) wirft, 

c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) oder an Gebäuden, in denen
sich versicherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder an mit diesen baulich ver-
bundenen Gebäuden. 

4. Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 entsprechend.

5. Der Versicherungsschutz gegen Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch

a) Sturmflut,

b) Lawinen oder Schneedruck,

c) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht  ordnungs -
gemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und
einen  Gebäudeschaden darstellen. 

f) Reparaturkosten für Gebäudeschäden

Kosten für Reparaturen von Gebäudeschäden, die im Bereich der Wohnung
(siehe § 9 Nr. 2) durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer
solchen Tat (siehe § 5) oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus (siehe
§ 6) nach einem Einbruch oder einer Beraubung entstanden sind. 

g) Reparaturkosten für gemietete Wohnungen

Kosten für Reparaturen in gemieteten Wohnungen (siehe § 9 Nr. 2) an Boden-
belägen, Innenanstrichen oder Tapeten, die durch Leitungswasser (siehe § 7)
beschädigt worden sind, soweit nicht aus einer anderen Versicherung Ersatz
verlangt werden kann. 

2. Die nach Nr. 1 versicherten Kosten werden je Versicherungsfall (siehe § 3)
 zusammen mit der Entschädigung für versicherte Sachen (siehe § 1) bis zu 10
Prozent auch über die Versicherungssumme (siehe § 12 in Verbindung mit § 27
Nr. 4) hinaus ersetzt. 

3. Versichert sind notwendige Kosten für – auch erfolglose – Maßnahmen, die der
Versicherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden versicherten
Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht halten durfte (Scha-
denabwendungs- und Schadenminderungskosten). 

4. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 
1. Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung (siehe § 4), 

b) Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer solchen Tat (siehe § 5), 

c) Vandalismus (siehe § 6), 

d) Leitungswasser (siehe § 7), 

e) Sturm/Hagel (siehe § 8) 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen (Versi-
cherungsfall). 

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, die
durch Kriegsereignisse jeder Art, Innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie *)
entstehen. 

§ 4 Brand, Blitzschlag, Explosion 
1. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist

oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

2. Blitzschlag ist der unmittelbare Einschlag eines Blitzes in Sachen. Kurzschluss-
und Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert,
wenn ein Blitz unmittelbar in Gebäude, in denen sich versicherte Sachen (siehe  
§ 1) befinden, oder in Antennenanlagen auf dem Grundstück, auf dem sich die
versicherte Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) befindet, eingeschlagen ist. 

3. Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdehnung von Gasen oder
Dämpfen. 

4. Sengschäden sind nur versichert, wenn sie durch Brand, Blitzschlag oder
 Explosion entstanden sind. 

5. Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Kurzschluss- und Überspannungsschäden, die an
elektrischen Einrichtungen entstanden sind, wenn ein Blitz nicht unmittelbar in
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder in Anten-
nenanlagen auf dem Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung (siehe  
§ 9 Nr. 2) befindet, eingeschlagen ist. 

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung 
1. Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand Sachen wegnimmt, nachdem er in 

a) einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüssel
oder anderer nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmter Werkzeuge ein-
dringt; falsch ist ein Schlüssel, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht
von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist; der
Gebrauch falscher Schlüssel ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht,
dass versicherte Sachen (siehe § 1) abhanden gekommen sind, 

b) einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel
(siehe Nr. 1 a) oder andere nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmte
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen, 

c) einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet,
die er – auch außerhalb der Wohnung – durch Einbruchdiebstahl oder Berau-
bung an sich gebracht hat, 

d) einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt, die er – auch
außerhalb der Wohnung – durch Beraubung oder ohne fahrlässiges Verhalten
des Versicherungsnehmers durch Diebstahl an sich gebracht hat. 

2. Einbruchdiebstahl liegt auch dann vor, wenn jemand aus der verschlossenen Woh-
nung (siehe § 9 Nr. 2) Sachen wegnimmt, nachdem er sich dort eingeschlichen
oder verborgen gehalten hatte, in einem Raum eines Gebäudes bei einem Dieb-
stahl angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 3 anwendet, um sich den
Besitz weggenommener Sachen zu erhalten. 

3. Beraubung liegt vor, wenn 

a) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Wider-
stand gegen die Wegnahme versicherter Sachen (siehe § 1) auszuschalten;
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines be-
wussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl), 
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3. Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur innerhalb
von Gebäuden. 

4. Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 5 Nr. 1 und Nr. 2 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sein. 

5. Bei Beraubung (siehe § 5 Nr. 3) besteht Außenversicherungsschutz gemäß Nr. 1;
in den Fällen gemäß § 5 Nr. 3 b gilt dies nur dann, wenn die angedrohte Gewalt-
tat an Ort und Stelle verübt werden soll. 

Dies gilt auch, wenn die Beraubung an Personen begangen wird, die mit dem Ver-
sicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

Der Außenversicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort der Weg-
nahme oder Herausgabe gebracht werden (siehe § 5 Nr. 5). 

6. Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 10 Pro-
zent der Versicherungssumme, höchstens 10.000,– Euro, begrenzt. Für  Wert -
sachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich die in § 28 Nr. 3 genannten Entschädi-
gungsgrenzen. 

§ 12 Versicherungssumme, Versicherungswert 
1. Die vereinbarte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

Sie wird gemäß § 13 Nr. 1 angepasst. 

2. Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent. 

3. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und
Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). Sind Sachen für ihren Zweck in dem ver-
sicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für
den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

4. Für Kunstgegenstände (siehe § 28 Nr. 1 d) und Antiquitäten (siehe § 28 Nr. 1 e)
ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art
und Güte. 

5. Ist die Entschädigung gemäß § 28 Nr. 3 auf bestimmte Beträge begrenzt, so wer-
den bei der Ermittlung des Versicherungswertes der dort genannten Wertsachen
höchstens diese Beträge berücksichtigt. 

§ 13 Anpassung der Versicherungssumme 
1. Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn eines jeden Ver-

sicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normaler-
weise nicht in der Wohnung gelagerten Gütern aus dem Preisindex der  Lebens -
haltungskosten aller privaten Haushalte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber
dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist der vom Statisti-
schen Bundesamt jeweils für den Monat September veröffentlichte Index. Der
 Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. 

Die neue Versicherungssumme wird auf volle 500,– Euro aufgerundet und dem
Versicherungsnehmer bekanntgegeben. Die Prämie wird aus den Versicherungs-
summen berechnet. 

2. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die neue Versicherungs-
summe kann der Versicherungsnehmer der Anpassung durch schriftliche Erklä-
rung widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
Damit wird die Anpassung nicht wirksam. 

3. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Über-
versicherung (siehe § 32) bleibt unberührt. 

§ 14 Anpassung des Prämiensatzes 
1. Der Prämiensatz pro Tausend Euro Versicherungssumme wird unter Berücksichti-

gung der in den Kalkulationsgrundlagen des Versicherers niedergelegten Prämien-
faktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stor-
noquote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Hausratrisiken eines
Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus § 14 a und aus sonstigen
Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohnfläche, Risikoart, Alters- und Berufsgruppe). 

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben. 

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode, zu
der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. § 20 hat, berechtigt, den für beste-
hende Verträge geltenden Prämiensatz pro Tausend Euro Versicherungssumme,
auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzel-
nen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Prämienfakto-
ren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung ein-
getreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 

Der neue Prämiensatz ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der  Ver -
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten ange-
messen anzupassen und darf nicht höher sein als der Prämiensatz des Tarifs für
neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
 umfang. Kostenveränderungen, die bereits in die Anpassung der Versicherungs-
summe nach § 13 eingeflossen sind, bleiben unberücksichtigt. 

Ist der Prämiensatz nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Ver-
sicherer dazu verpflichtet. 

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (§ 20 Nr. 4), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen zu
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der kal-
kulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht. 

§ 9 Versicherungsort 
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen (siehe § 1) innerhalb des

Versicherungsortes. Diese Beschränkung gilt nicht für versicherte Sachen (siehe
§ 1), die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem
Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt werden oder  ab -
handen kommen. 

2. Versicherungsort ist die im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung des  Ver -
sicherungsnehmers; zur Wohnung gehören auch Loggien, Balkone, an das Gebäude
unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu priva-
ten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des
Grundstücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. Dies gilt auch für
Garagen in der Nähe des Versicherungsortes. Nicht zur Wohnung gehören Räume,
die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden. 

3. Bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder Vandalimus müssen alle
Voraussetzungen gemäß § 5 und § 6 innerhalb des Versicherungsortes verwirk-
licht worden sein. 

4. Für Antennenanlagen sowie für Markisen (siehe § 1 Nr. 4 a) gilt als Versicherungs-
 ort das gesamte Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

5. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Krankenfahrstühle und Fahrräder des  Ver -
sicherungsnehmers sind auch in Räumen auf dem Grundstück, auf dem sich die
versicherte Wohnung befindet, versichert, die der Versicherungsnehmer gemein-
sam mit anderen Hausbewohnern nutzt. 

§ 10 Wohnungswechsel, Prämienänderung 
1. Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz

auf die neue Wohnung über. 

Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungs-
schutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens
zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der  Ver -
sicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppel -
wohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz
in beiden Wohnungen.

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht
der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungs-
schutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugs-
beginn. 

2. Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Ver-
sicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern schriftlich anzuzei-
gen. Bei einer Vergrößerung der Wohnfläche kann ein vereinbarter Unterversiche-
rungsverzicht entfallen. 

3. Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem
Versicherer schriftlich mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen
Wohnung vorhanden sind (siehe § 24 Nr. 1). 

4. Liegt nach einem Umzug die neue Wohnung an einem Ort, für den der zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültige Tarif des Versicherers einen anderen
 Prämienssatz vorsieht, so ändert sich ab Umzugsbeginn die Prämie entsprechend
diesem Tarif. 

Bei einer Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündi-
gen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über
die erhöhte Prämie zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die
Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie
nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung bean-
spruchen. 

5. Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehe-
wohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so
gelten als Versicherungsort (siehe § 9 Nr. 2) die neue Wohnung des Versiche-
rungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung  
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der
nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Prämienfälligkeit.
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des  Ver -
sicherungsnehmers. 

6. Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehe-
gatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort
(siehe § 9 Nr. 2) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des auszie-
henden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages,
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug
des Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung. 

Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 entsprechend. Nach
Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der  Ehe -
gatten folgenden Prämienfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide
neuen Wohnungen. 

7. Nr. 5 und 6 gelten entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und
 Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

§ 11 Außenversicherung 
1. Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm

in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch die-
nen, sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb der
Wohnung befinden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorüber-
gehend. 

2. Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten
 außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so lange als vorübergehend im Sinne der
Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird. 
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cc) Berufsgruppe D: 
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst; 

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind. 

dd) Berufsgruppe V: 
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von  Versicherungsunter -
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eintragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden; 

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben. 

(5) Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der  Ver -
sicherungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des  Lastschrifteinzugs -
verfahrens zustimmt. 

ee) Berufsgruppe N: 
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa bis dd genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist. 

3. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen 
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet. 

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet. 

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 23 und 24 ausgeschlossen. 

4. Änderungen von Tarifmerkmalen 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu

 ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der
 zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass
die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang
oder nicht allein für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind. 

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen  zusammenzu -
fassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerk-
malsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie alter und neuer Prämie
und 

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat. 

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt. 

§ 15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages

zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die
bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur

5. Der neue Prämiensatz wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode
 wirksam. Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn 

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und 

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat. 

6. Sieht der Versicherer von einer Prämiensatzerhöhung ab, ist die festgestellte
 Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen. 

7. Bei Erhöhung des Prämiensatzes kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Erhöhung schriftlich kündigen. 

§ 14 a Tarifmerkmale 
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird. 

1. Tarifmerkmal Altersgruppe 
a) Die Prämie richtet sich demnach nach der Altersgruppe, der der im Versiche-

rungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer bei Vertragsbeginn angehört. 

b) Es gilt folgende Einteilung: 

Altersklasse: Alter des Versicherungsnehmers 

 Altersgruppe 1 einschl. 25 Jahre
Altersgruppe 2 ab 26 Jahre

Maßgeblich ist das Alter, das sich aus der Differenz vom Jahr des  Vertrags -
beginns und dem Geburtsjahr des Versicherungsnehmers ergibt. 

2. Tarifmerkmal Berufsgruppe 
a) Die Prämie richtet sich weiter nach der Berufsgruppe, der der im Versiche-

rungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört. 

b) Es gilt folgende Einteilung: 

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen: 

aa) Berufsgruppe B: 
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um: 

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Perso-
nen und Einrichtungen: 

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts; 

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden; 

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung); 

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung) die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Alten-
pflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst,
 Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen; 

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen; 

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden; 

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen; 

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer); 

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
 Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben
und nicht anderweitig berufstätig sind; 

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben; 

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden. 

bb) Berufsgruppe M: 
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen 

(1) niedergelassenen Arzt, Veterenär, Apotheker, Zahnarzt; 

(2) angestellten Arzt; 

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.
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c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen
oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

§ 20 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf  
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

5. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der
Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kennt-
nis erlangt. 

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte
Auflösung des versicherten Hausrates 

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre  Pflege -
einrichtung 

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. Wohnungswechsel gilt nicht
als Wegfall des versicherten Interesses. 

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und
dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod
des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die
Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

§ 21 Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall 
1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der Versicherer oder der  Ver -

sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe  
des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. Die Kündigung ist
schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zu-
gang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

3. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim  Ver -
sicherungsnehmer wirksam. 

§ 22 Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 
Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet
worden, kann der Versicherer während der Dauer des Insolvenzverfahrens den  Ver -
sicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang wirksam. 

§ 23 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
 Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. 

 Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte  Mit -
teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht  recht -
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der  Versicherungs -
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatser-

sten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen
 beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 3 und Ziff. 4 mit dem  Frist -
ablauf verbunden sind. 

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2 Abs. 2 darauf hinge-
wiesen wurde. 

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
 kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziff. 2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für  Ver -
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

§ 17 Lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
 rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom  Ver -
sicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers
 erfolgt. 

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht  einge -
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Betrages erst verpflichtet, wenn
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

§ 18 Ratenzahlung 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung verlangen. 

§ 19 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der  Ver -

sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
 Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und
 fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraus-
setzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die
für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet,
weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist,  
so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 
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Eine unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretene Gefahrerhö-
hung berechtigt den Versicherer, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn im Zeitpunkt der Kündigung der
Zustand wieder hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestand. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der
 Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 

4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr nach den für den  Geschäfts -
betrieb des Versicherers geltenden Grundsätzen nur für eine höhere Prämie über-
nommen, hat der Versicherer anstelle des Kündigungsrechts Anspruch auf diese
Prämie vom Zeitpunkt des Eintritts der Gefahrerhöhung an; dies gilt nicht, soweit
der Versicherer für einen Schaden wegen der Gefahrerhöhung keine Entschädi-
gung zu leisten hat. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzu-
weisen. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 Abs. 1 und Abs. 2 ist der Versicherer
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich
verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt,
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
 Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
 Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt. 

6. Die Regelungen der Nr. 1 bis Nr. 5 finden keine Anwendung, wenn 

a) sich die  Gefahr nur unerheblich erhöht hat, 

b) nach den Umständen als vereinbart  anzu sehen ist, dass das  Versicherungs -
verhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll, oder 

c) die Gefahrerhöhung im Interesse des Versicherers lag oder durch ein Ereignis
veranlasst wurde, für das er eintrittspflichtig ist, oder sie einem Gebot der
Menschlichkeit entsprach. 

§ 25 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall
 (Sicherheitsvorschriften) 

1. Der Versicherungsnehmer hat 

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten, 

b) in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu beheizen und dies genügend häufig zu
kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das
Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt hat. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3. Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine Gefahrerhöhung verbunden,
so findet auch § 24 Anwendung. 

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles (siehe § 3) 

a) den Versicherer unverzüglich zu informieren und – soweit möglich – dessen
Weisungen zur Schadenminderung/-abwendung einzuholen und zu beachten, 

b) Schäden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus oder Beraubung sofort der
 zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen, 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der  Versicherungs -
nehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versiche-
rer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verlet-
zung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht  fahr -
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und
zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
 anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) oder zur Kündigung (2c)
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei
die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er
nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c)
 stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Ver-
treters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur
Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist
beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung 
1. Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung ohne vorherige Zustimmung

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder
eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme
des Versicherers wahrscheinlicher wäre. 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 10) ein Umstand ändert,
nach dem im Antrag gefragt worden ist, 

c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine
für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch
nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich
während der Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält, 

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem
Zustand sind. Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel (siehe § 10), 

2. Sobald der Versicherungsnehmer erkennt, dass eine von ihm vorgenommene
oder gestattete Veränderung eine Gefahrerhöhung darstellt, muss er dies dem
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Tritt nach Antragstellung eine Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des  Ver -
sicherungsnehmers ein, muss er sie dem Versicherer unverzüglich anzeigen,
 sobald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt. 

3. Eine ohne Zustimmung des Versicherers vorgenommene Gefahrerhöhung berech-
tigt den Versicherer, den Vertrag fristlos zu kündigen. Weist der  Versicherungs -
nehmer nach, dass er die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt
hat, wird die Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. 
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b) insgesamt 2.500,– Euro für Wertsachen gemäß Nr. 1 b); 

c) insgesamt 20.000,– Euro für Wertsachen gemäß Nr. 1 c). 

§ 29 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der Höhe nach

fest, hat die Entschädigungszahlung innerhalb von 2 Wochen zu erfolgen. Der Ver-
sicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als
Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist. 

2. Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung
des Schadens geleistet wird – zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter
dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank und beträgt mindestens 4 Pro-
zent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus rechtlichen Gründen ein
höherer Zins zu zahlen ist. 

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Der Lauf der Fristen gem. Nr. 1 und Nr. 2 Satz 1 ist gehemmt, solange infolge
 Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann. 

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangs berechtigung des Versicherungsnehmers bestehen, 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles
läuft. 

§ 30 Wieder herbeigeschaffte versicherte Sachen 
1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungs-

nehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich schriftlich
 anzuzeigen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache
 zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist,
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von
zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese
Sache gewährte Abschlagszahlung oder auf den gemeinen Wert beschränkte
 Entschädigung zurückzuzahlen. 

3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache
 zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu
 stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 2 Wochen
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zu-
rückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, kann der Ver-
sicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der  Ver -
sicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten Entschädigung entspricht. 

5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungs-
nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, hat
der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, als ob er das Wert-
papier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die  Entschä -
digung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wert-
papieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

7. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur  Ver -
fügung zu stellen, hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle
 sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 

8. Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, kann der Versiche-
rungsnehmer Entschädigung gemäß § 27 Nr. 1 b) auch dann verlangen oder
 behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben. 

9. Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, gelten
Nr. 1 bis Nr. 8 entsprechend. 

§ 31 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Hat der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen getäuscht

oder dies versucht, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Be-
deutung sind, ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Ist die Täu-
schung durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuches
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen gemäß Satz 1 als bewiesen. 

2. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden
vorsätzlich herbeigeführt hat. Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Versicherungsmissbrauchs festge-
stellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

3. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

§ 32 Überversicherung 
1. Ist die Versicherungssumme höher als der Versicherungswert (siehe § 12),

 können der Versicherungsnehmer und der Versicherer verlangen, dass die  Ver -
sicherungssumme dem Versicherungswert unverzüglich angepasst und die Prämie
entsprechend herabgesetzt wird. 

2. Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
versicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag ab Beginn nichtig. 

c) dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich ein
 Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen, 

d) abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unver-
züglich sperren zu lassen sowie für abhanden gekommene Wertpapiere das
Aufgebotsverfahren einzuleiten, 

e) die Schadenstelle möglichst so lange unverändert zu lassen, bis sie durch den
Versicherer freigegeben worden ist. Sind Veränderungen unumgänglich, sind
zumindest die beschädigten Teile bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren, 

f) dem Versicherer – soweit möglich – jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten
sowie jede Auskunft dazu – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die ange-
forderten Belege beizubringen. 

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat. 

d) Sind abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder nicht
 unverzüglich angezeigt, so kann der Versicherer für diese Sachen von der
 Entschädigungspflicht frei sein. 

3. Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, dem  Ver -
sicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursachenden
 Dritten zu erteilen. 

§ 27 Entschädigungsberechnung und Entschädigungsgrenzen, Unterversicherung 
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert  
(siehe § 12) bei Eintritt des  Versicherungs falles (siehe § 3), 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des  Ver -
sicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe  § 12) bei
 Eintritt des Versicherungsfalles (siehe § 3). Wird durch den Schaden die Ge-
brauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungs-
nehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogen. Schönheitsschaden),  
so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der
dem Minderwert entspricht. 

2. Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

3. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-
abzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

4. Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je Versicherungsfall (siehe § 3) auf
die vereinbarte Versicherungssumme (siehe § 12) begrenzt. 

Versicherte Kosten (siehe § 2) werden bis zu 10 Prozent auch über die Versiche-
rungssumme (siehe § 12) hinaus ersetzt. 

5. Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe § 3)
 niedriger als der Versicherungswert (siehe § 12) der versicherten Sachen (Unter-
versicherung) und ist kein Unterversicherungsverzicht vereinbart, wird die Ent-
schädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum  Ver -
sicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung =
Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den
 Versicherungswert. 

6. Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe § 2) gilt Nr. 5
 entsprechend. 

§ 28 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen und Bargeld 
1. Wertsachen sind

a) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte),

b) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,

c) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensammlungen,
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin, 

d) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B. Ge-
mälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in c
 genannte Sachen aus Silber, 

e) sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit
 Ausnahme von Möbelstücken. 

2. Die Entschädigung für Wertsachen ist je Versicherungsfall (siehe § 3) auf insge-
samt 20 Prozent der Versicherungssumme (siehe § 12) begrenzt, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist. 

3. Ferner ist die Entschädigung für folgende Wertsachen je Versicherungsfall (siehe
§ 3) begrenzt, wenn sich diese außerhalb verschlossener VdS-anerkannter Wert-
schutzschränke befinden, die mindestens 200 kg wiegen oder nach den Vorschrif-
ten des Herstellers fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden
bündig eingelassen sind (Einmauerschrank), auf 

a) 1.000,– Euro für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, ausgenommen
Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt; 
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5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für den  Ver -
sicherer und den Versicherungsnehmer verbindlich. Aufgrund dieser Feststellungen
berechnet der Versicherer die Entschädigung, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 

§ 35 Mehrere Versicherungsnehmer 
Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versiche-
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen
lassen. 

§ 36 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung im eigenen Namen für einen

anderen (Versicherter) ab, kann nur der Versicherungsnehmer und nicht der  Ver -
sicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. Das gilt auch dann, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Ver-
sicherungsnehmers verlangen. 

3. Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhalten und der
Kenntnis des Versicherungsnehmers gleichgestellt. 

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne
sein Wissen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung
des Versicherungsnehmers nicht angebracht war. 

5. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den
Versicherer nicht darüber informiert hat. 

§ 37 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprä-
sentanten im Rahmen von §§ 5 Nr. 1 d), 23, 24, 25, 26, 31 und 36 zurechnen
 lassen. 

§ 38 Bedingungsanpassungsklausel 
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versiche-

rungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn 

a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften
 unmittelbar auf sie auswirken, 

b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert, 

c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder 

d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräftigen
Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder
gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Um-
fang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nach Vertragsschluss, Prämienanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe das
bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleis -
tung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit
und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus
nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthal-
ten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten. 

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlechte-
rungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
 Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen. 

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen  
für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer  Ver -
sicherer richten. 

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängi-
gen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich be-
kanntgegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. 

§ 39 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Per-
son des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 33 Mehrere Versicherungen 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
 Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
 grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen ins-
gesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
 begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
 rung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der  Ver -
sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 34 Sachverständigenverfahren 
1. Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles durch  ein -

seitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens durch Sachverständige festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch vereinbaren. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen
zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die
 andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite  Sach -
verständige nicht innerhalb zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung
 benannt, kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort
 zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen. 

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Aufnahme ihrer Feststellungen
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt. 

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die  Mit -
bewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
 partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen.
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. 

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen ver-
sicherten Sachen sowie deren Wiederbeschaffungspreise gemäß § 27 Nr. 1 a)
und b) bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten versicherten Sachen die Beträge gemäß § 27 Nr. 1 b), 

c) die Restwerte der von dem Schaden betroffenen versicherten Sachen, 

d) die nach § 2 versicherten Kosten, 

e) den Wert der nicht vom Schaden  betroffenen versicherten Sachen, wenn kein
Unterversicherungsverzicht  gegeben ist. 

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen.
Weichen die Feststellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie unver-
züglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte. 
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7213 (05) Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung 
Abweichend von § 1 VHB 2002 (01/08) sind nicht versichert: 

1. in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberghäusern sowie in
 sonstigen nicht ständig bewohnten Gebäuden: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich  Spar -
bücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen,  Brief -
marken, Telefonkartensammlungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen
aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunst-
gegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken),
Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 
100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken; 

2. in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich  Spar -
bücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen,  Brief -
marken, Telefonkartensammlungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen
aus Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunst-
gegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken). 

7610 (05) Sicherheitsvorschriften 
1. Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind alle Schließvorrich-

tungen und vereinbarten Sicherungen zu betätigen und die vereinbarten Einbruch-
meldeanlagen einzuschalten. 

2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und vereinbarten Einbruch-
meldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel
und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen. 

3. Nr. 1 findet keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser Obliegenheit dem
 Versicherungsnehmer oder seinem Repräsentanten bei objektiver Würdigung  
aller Umstände billigerweise nicht zugemutet werden kann. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine der Obliegenheiten
gemäß Nr. 1 oder Nr. 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 25 VHB
2002 (01/08) zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung
des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht. 

5. Führt die Obliegenheitsverletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gilt § 24 VHB
2002 (01/08). Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch
leistungsfrei sein. 

7710 (05) Selbstbehalt bei ungekürzter Hausratversicherungssumme 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich
Aufwendungsersatz gemäß § 2 Nr. 3 VHB 2002 (01/08) wird je Versicherungsfall um
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

7712 (05) Kein Abzug wegen Unterversicherung 
1. Der Versicherer nimmt abweichend von §§ 27 Nr. 5 und Nr. 6 VHB 2002 (01/08)

keinen Abzug wegen Unterversicherung vor. 

2. Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag desselben
Versicherungsnehmers für denselben Versicherungsort ohne entsprechende Ver-
einbarung gemäß Nr. 1 besteht. 

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch schriftliche Erklä-
rung verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres entfallen. 

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des  Ver -
sicherers zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen. 

Die nachstehenden Klauseln gelten nur dann, wenn sie im Versicherungs-
schein/Nachtrag mit der Klausel-Nr. angegeben sind.

2. Klauseln für die verbundene Hausratversicherung  
VHB 2002 (01/08) 

§ 40 Zuständiges Gericht 
1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung.Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in
Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. 

3. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

4. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen. 

§ 41 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich

 abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
 Geschäftsstelle gerichtet werden. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung
dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde. 

§ 42 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 43 Beginn und Ende der Versicherung 
1. Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn und sie endet am Mittag des Tages, der im Versicherungs-
schein als Versicherungsablauf ausgewiesen wird. 

2. Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages  
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns,
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücke im Versicherungs-
schutz entsteht. 

– 61 –

21007372_0509:Layout 1  12.03.2009  13:08 Uhr  Seite 61



12 Aufwendungen für provisorische Sicherungsmaßnahmen nach einem
 Einbruch 

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 f) VHB 2002 (01/08) besteht Versicherungsschutz
für Aufwendungen, die für eine provisorische Reparatur von Gebäudeschäden
 notwendig sind. Außerdem werden die zur Vermeidung von Folgeereignissen not-
wendigen Bewachungskosten ersetzt. 

2. Die Entschädigung hierfür ist auf 3 Prozent der Versicherungssumme beschränkt. 

13 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
1. Der Versicherer ersetzt den Mehraufwand für Fahrtkosten, wenn der Versiche-

rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalls des versicherten Haus-
rates vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort (Versicherungs-
ort gemäß § 9 VHB 2002 [01/08]) reist. 

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 10.000,–
Euro übersteigt. 

3. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsneh-
mers von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5 Prozent der Versicherungssumme
(siehe § 12 VHB 2002 [01/08]), höchstens 3.000,– Euro, begrenzt. 

14 Mitversicherung von Reparaturkosten für gemietete Wohnungen bzw. Häuser 
In Erweiterung von § 2 Nr. 1 g) VHB 2002 (01/08) wird die Mitversicherung der Kos -
ten für Reparaturen in gemieteten Wohnungen bzw. Häusern erweitert um die Gefah-
ren Feuer, Einbruchdiebstahl und Sturm. 

15 Mitversicherung häuslicher Arbeitszimmer 
1. In Abänderung von § 9 Nr. 2 VHB 2002 (01/08) gehören Räume, die ausschließ-

lich beruflich oder gewerblich genutzt werden, zur Wohnung, sofern deren Anteil
nicht mehr als 50 Prozent der gesamten Wohnfläche der Wohnung überschreitet. 

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien,
Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten, Software und sonstige
Datenträger und deren Wiederherstellung. 

3. Die Fläche der Büroräume ist in der Wohnfläche zu berücksichtigen. 

16 Vorsorge bei An- und Umbauten oder Umzug bis nächster Hauptfälligkeit 
1. Vergrößert sich die Wohnfläche durch An- und Umbauten oder Umzug, erhöht sich

bei bestehendem Unterversicherungsverzicht (Klausel 7712 [05]) die Versiche-
rungssumme um eine beitragsfreie Vorsorgesumme, die der vergrößerten Wohn-
fläche entspricht. 

2. Diese Regelung gilt bis zur nächsten Hauptfälligkeit. 

17 Transport- und Lagerkosten 
In Erweiterung von § 2 Nr. 1 d) VHB 2002 (01/08) wird die Entschädigungsdauer auf
längstens 180 Tage erweitert. 

18 Diebstahl von Gartenmöbeln, Gartengeräten und Wäsche sowie  Wasch -
maschinen und Trocknern 

1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) leistet der Versicherer
Ersatz auch im Falle der Entwendung durch Diebstahl von 

a) Gartenmöbeln und Gartengeräten außerhalb der Versicherungsräume auf dem
Versicherungsgrundstück; 

b) Wäsche und Kleidung – ausgenommen Pelze, Leder und Alcantarawaren –, die
sich tagsüber zum Waschen, Trocknen, Bleichen oder Lüften außerhalb der Ver-
sicherungsräume auf dem Versicherungsgrundstück befinden; 

c) Waschmaschinen und Trocknern aus Räumen, die der Versicherungsnehmer
gemeinsam mit anderen Hausbewohnern nutzt; 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Es gilt eine Selbstbeteiligung von 50,– Euro je Versicherungsfall als ver-
einbart. 

19 Austausch von Armaturen 
1. Entschädigt wird der notwendige Austausch von Armaturen (z. B. Wasserhähnen

und Wassermessern) anlässlich eines ersatzpflichtigen Rohrbruchschadens im
Bereich der Rohrbruchstelle, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter die
 Gefahr trägt. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300,– Euro begrenzt. 

20 Tiefkühlgut (öffentlicher Stromausfall) 
1. Mitversichert sind innerhalb der versicherten Wohnung Schäden an Tiefkühlgut

 infolge nicht von den Energieversorgungsunternehmen angekündigten  Netzaus -
fällen. Nicht versichert sind Schäden durch Bedienungsfehler. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300,– Euro begrenzt. 

21 Wasseraustritt aus Regenfallrohren, die innerhalb des Gebäudes verlegt sind 
In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Was-
ser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetre-
ten ist. 

22 Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen 
In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch Was-
ser, das aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

Es gelten die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen VHB 2002 (01/08)
mit folgenden Erweiterungen: 

1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden 
1. Abweichend von § 4 Nr. 2 VHB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch

 Überspannungsschäden durch Blitz. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent der Versicherungs-
summe begrenzt. 

2 Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000 Euro 
In teilweiser Änderung von § 31 Nr. 3 VHB 2002 (01/08) verzichtet der Versicherer
bei Schäden bis 5.000,– Euro auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit. 

3 Wasseraustritt aus Aquarien/Wasserbetten inkl. der Befüllung mit Wasser
(ohne sonstigen Inhalt) 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) gilt als Leitungswasser auch
Wasser, das aus Aquarien und Wasserbetten bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

2. In Erweiterung von § 2 VHB 2002 (01/08) sind die Kosten mitversichert, die
durch die Befüllung von Aquarien und Wasserbetten mit Wasser nach einem
 bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser aus diesen Behältnissen
 entstehen. Kosten für den Ersatz sonstigen Inhalts sind nicht versichert. 

4 Wertsachen gem. § 28 VHB 2002 (01/08) bis 25 Prozent der Versicherungs-
summe 

1. Abweichend von § 1 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) und § 28 Nr. 2 VHB 2002 (01/08)
sind Wertsachen begrenzt auf 25 Prozent der Versicherungssumme. 

2. Die Entschädigungsgrenzen der Wertsachengruppen nach § 28 Nr. 3 VHB 2002
(01/08) bleibt hiervon unberührt. 

5 Versicherte Sachen vorübergehend außerhalb der Wohnung 
1. Abweichend von § 11 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) verlängert sich der Zeitraum der

Außenversicherung auf 6 Monate. 

2. Abweichend von § 11 Nr. 6 VHB 2002 (01/08) ist die Entschädigungsgrenze auf
30 Prozent der Versicherungssumme, höchstens 15.000,– Euro, erhöht. 

3. Die Entschädigungsgrenzen gemäß § 28 Nr. 2 und Nr. 3 VHB 2002 (01/08)
 gelten unverändert. 

6 Erhöhung vorübergehendes Unbewohntsein auf 90 Tage 
Die in § 24 Nr. 1 c) VHB 2002 (01/08) genannte Frist von 60 Tagen erhöht sich auf
90 Tage. 

7 Schutz der Wohnung der Kinder während deren Ausbildung/Studium 
1. Sofern nicht anderweitig Versicherungsschutz hierfür besteht, gilt in Erweiterung

zu § 11 Nr. 2 VHB 2002 (01/08) der Hausrat der eigenen Kinder (auch Stief-,
 Adoptiv- und Pflegekinder) bei eigenem Hausstand mitversichert, solange sich
diese noch in einer Ausbildung oder im Studium befinden oder den Wehr- oder
 Zivildienst ableisten. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 15.000,– Euro. 

8 Hotelkosten 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 c) VHB 2002 (01/08) wird die Entschädigung für

 Hotelkosten pro Tag auf 3 Promille der Versicherungssumme erhöht. 

2. Die Entschädigungsdauer wird auf längstens 180 Tage erweitert. 

9 Implosion an elektrischen Geräten und Verpuffung 
1. Mitversichert sind Schäden an versicherten Sachen, die durch Implosion an

 elektrischen Geräten oder durch Verpuffung entstehen. 

a) Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durchäußeren
 Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks. 

b) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäuben, die im
 Gegensatz zur Explosion mit geringerer Geschwindigkeit und Druckwirkung
 verläuft. 

2. Durch Implosion oder Verpuffung entstandene Sengschäden sind mitversichert. 

10 Unbemannte Flugkörper 
Abweichend von § 3 Nr. 1 a) VHB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Entschädi-
gung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines unbemannten Flugkörpers,
seiner Teile oder seiner Ladung. 

11 Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen 
1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 a) VHB 2002 (01/08) leistet der Versicherer Ent-

schädigung für versicherte Sachen, die durch Anprall eines Straßen-, Schienen-
oder Wasserfahrzeuges zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines
 solchen Ereignisses abhanden kommen. 

2. Für den Anprall von Straßen- und Wasserfahrzeugen besteht Versicherungsschutz
nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Person betrieben werden. 

3. Nicht versichert sind Schäden an Sachen, die sich außerhalb der versicherten
Wohnung befinden. 
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Besondere Bedingungen für den Hausrat-Baustein „Feriendomizil“ (01/08) 

Für die Versicherung von Hausrat in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und
Weinberghäusern sowie in sonstigen nicht ständig bewohnten Gebäuden gelten
 folgende Bestimmungen: 

1. Es gelten die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen – VHB 2002
(01/08).

Die Leistungen der Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung
(01/08) sowie die Leistungen anderer Bausteine gelten nicht für die über  
diesen Baustein versicherten Risiken.

2. Abweichend von § 1 VHB 2002 (01/08) sind nicht versichert: Bargeld und auf
Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige
Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkarten-
sammlungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder
 Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B.
 Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto-
und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Anti-
quitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf die im Versicherungs-
schein genannte Versicherungssumme.

4. Es gelten die Sicherheitsvorschriften gem. Klausel 7610 (05).
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1. Vertragsgrundlagen 
Es gelten die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen VHB 2002 (01/08)
sowie die Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung (01/08). 

2. Erhöhung der Entschädigungsgrenzen für Wertsachen außerhalb eines
 Wertbehältnisses 

1. Abweichend von § 1 Nr. 1 b) und § 28 Nr. 3 b) VHB 2002 (01/08) ist die Ent-
schädigung für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstigen Wertpapieren
außerhalb eines Wertbehältnisses begrenzt auf 4.000,– Euro. 

2. Abweichend von § 1 Nr. 1 c) und § 28 Nr. 3 c) VHB 2002 (01/08) ist die Entschä-
digung für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensamm-
lungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin außerhalb
eines Wertbehältnisses begrenzt auf 25.000,– Euro. 

3. Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen 
1. Abweichend von § 1 Nr. 1 und § 28 Nr. 2 VHB 2002 (01/08) und Ziff. 5 der

 Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung (01/08) ist die Entschädi-
gungsgrenze für Wertsachen begrenzt auf 40% der Versicherungssumme. 

2. Die Entschädigungsgrenzen der Wertsachengruppen nach § 28 Nr. 3 VHB 2002
(01/08) bleiben hiervon unberührt. 

4. Im Bankschließfach befindliche Wertsachen 
1. In Erweiterung von § 11 Nr. 1 VHB 2002 (01/08) besteht Versicherungsschutz

für die im Schließfach oder Tresor befindlichen Sachen auch dann, wenn Zeit-
räume von drei Monaten überschritten werden. 

2. Für diese Sachen ist die Entschädigung abweichend von § 11 Nr. 6 auf die
gemäß § 28 VHB 2002 (01/08) geltenden bzw. vereinbarten Beträge beschränkt. 

5. Aufwendungen für provisorische Sicherungsmaßnahmen nach einem Einbruch 
Die in Ziff. 13 Nr. 2 der Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung
(01/08) genannte Entschädigungsgrenze für Aufwendungen, die für eine provisori-
sche Reparatur von Gebäudeschäden notwendig sind und die zur Vermeidung von
Folgeereignissen notwendigen Bewachungskosten erhöhen sich auf 5% der Versiche-
rungssumme. 

21006106

Besondere Bedingungen für den Hausrat-Baustein „Wertsachen“ (01/08) 

– 64 –

21007372_0509:Layout 1  12.03.2009  13:09 Uhr  Seite 64



Besondere Bedingungen für den Hausrat-Baustein „Sicherheit“ (05/09) 

8. Diebstahl aus dem Krankenzimmer 
1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) wird auch Entschädi-

gung für versicherte Sachen (§ 1 VHB 2002 [01/08]) geleistet, wenn diese sich
aufgrund eines stationären Krankenhausaufenthaltes außerhalb der Wohnung
 befinden und innerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch Diebstahl aus dem
Krankenzimmer entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt
 werden. 

2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf Sachen, die dem  Versicherungs -
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person gehören. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Für Bargeld und auf Geldkarten gespeicherte Beträge gilt eine Höchst-
entschädigung von 150,– Euro. Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsa-
chen gemäß § 28 Nr. 1 b) – e) VHB 2002 (01/08). Es gilt eine Selbstbeteiligung
von 50,– Euro je Versicherungsfall als vereinbart. 

9. Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden bis zur
Höhe der Versicherungssumme 

Abweichend von Ziff. 1 Nr. 2 der Besonderen Bedingungen für dieHausratversiche-
rung (01/08) sind Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folge-
schäden bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert. 

10. Sengschäden 
Abweichend von § 4 Nr. 5 VHB 2002 (01/08) ersetzt der Versicherer auch Sengschä-
den, die nicht durch einen Brand entstanden sind. Es gilt eine Selbstbeteiligung von
50,– Euro je Versicherungsfall als vereinbart. 

11. Grobe Fahrlässigkeit 
In Änderung von § 31 Nr. 3 VHB 2002 (01/08) verzichtet der Versicherer auf die
 Einrede der groben Fahrlässigkeit bis zur Höhe der Versicherungssumme. 

1. Vertragsgrundlagen 
Es gelten die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen VHB 2002 (01/08)
sowie die Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung (05/09). 

2. Diebstahl aus dem Hotelzimmer 
1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) wird auch Entschädi-

gung für versicherte Sachen (§ 1 VHB 2002 [01/08]) geleistet, wenn diese sich
aufgrund eines Hotelaufenthaltes vorübergehend außerhalb der Wohnung befin-
den und durch Diebstahl aus dem Hotelzimmer entwendet oder bei diesem Ereig-
nis zerstört oder beschädigt werden. 

2. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf Sachen, die dem  Versicherungs -
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person gehören. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Für Bargeld und auf Geldkarten gespeicherte Beträge gilt eine Höchst-
entschädigung von 150,– Euro. Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsa-
chen gemäß § 28 Nr. 1 b) - e) VHB 2002 (01/08). Es gilt eine Selbstbeteiligung
von 50,– Euro je Versicherungsfall als vereinbart. 

3. Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 
1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) besteht Versicherungs-

schutz in Ländern der Europäischen Gemeinschaft gegen Schäden durch Dieb-
stahl von Hausrat aus verschlossenen Kraftfahrzeugen und den mit ihnen verbun-
denen Anhängern. Nicht versichert sind Bargeld und auf Geldkarten gespeicherte
Beträge, Wertpapiere, Fahrausweise, Sparbücher, Schmuck und Sachen aus Edel-
metall. Versicherungsschutz für Pelze sowie optische und elektronische Geräte
besteht nur, wenn diese Sachen im nicht einsehbaren und verschlossenen Koffer-
raum untergebracht sind. 

2. In Ergänzung zu den Obliegenheiten gemäß § 26 VHB 2002 (01/08) hat der Ver-
sicherungsnehmer auch bei Diebstahl aus Kraftfahrzeugen den Schaden der für
den Schadenort zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Es gilt eine Selbstbeteiligung von 50,– Euro je Versicherungsfall als ver-
einbart. 

4. Erhöhung vorübergehendes Unbewohntsein 180 Tage 
1. Die in § 24 Nr. 1 c) VHB 2002 (01/08) genannte Frist von 60 Tagen erhöht sich

auf 180 Tage. 

5. Rückreisekosten aus dem Urlaub 
1. In Erweiterung von Ziff. 14 Nr. 1 der Besonderen Bedingungen für die  Hausrat -

versicherung (01/08) ersetzt der Versicherer den Mehraufwand für höhere Fahrt-
kosten, wenn der Versicherungsnehmer und seine mit ihm reisende Familie wegen
eines erheblichen Versicherungsfalles des versicherten Hausrats vorzeitig eine
Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort (Versicherungsort gemäß § 9 VHB
2002 [01/08]) reist. 

2. In Erweiterung von Ziff. 14 Nr. 4 der Besonderen Bedingungen für die Hausratver-
sicherung (01/08) ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 10 Prozent der
Versicherungssumme, höchstens 6.000,– Euro begrenzt. 

3. Die sonstigen Bestimmungen von Ziff. 14 der Besonderen Bedingungen für die
Hausratversicherung (01/08) gelten unverändert. 

6. Diebstahl von Kinderwagen und Gehhilfen 
1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) besteht für  Kinder -

wagen und Gehilfen Versicherungsschutz für Schäden durch 

Diebstahl, wenn nachweislich die vorgenannten Gegenstände 

a) vom Versicherungsgrundstück oder 

b) aus gemeinschaftlichen Räumen, die der Wohnung des Versicherungsnehmers
zugeordnet sind, oder 

c) aus dem Treppenhaus der Wohnung bzw. des Wohnhauses des Versicherungs-
nehmers entwendet wurden. 

2. Für die Ausstattung der Kinderwagen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie
zusammen mit dem Kinderwagen abhanden gekommen ist. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Es gilt eine Selbstbeteiligung von 50,– Euro je Versicherungsfall als ver-
einbart. 

7. Diebstahl von Rollstühlen 
1. In Erweiterung von §§ 3 Nr. 1 b) und 5 VHB 2002 (01/08) besteht für Rollstühle

Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl, wenn nachweislich die vorge-
nannten Gegenstände 

a) vom Versicherungsgrundstück oder 

b) aus gemeinschaftlichen Räumen, die der Wohnung des Versicherungsnehmers
zugeordnet sind, oder 

c) aus dem Treppenhaus der Wohnung bzw. des Wohnhauses des Versicherungs-
nehmers entwendet wurden. 

2. Für die Ausstattung der Rollstühle besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie
 zusammen mit dem Rollstuhl abhanden gekommen ist. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5 Prozent der Versicherungssumme
begrenzt. Es gilt eine Selbstbeteiligung von 50,– Euro je Versicherungsfall als ver-
einbart. 
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§ 13 Selbstbehalt 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je  Ver -
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

§ 14 Kündigung 
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer den Hausratversicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt. 

§ 15 Ende des Hausratversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Hausratversicherungsvertrages erlischt auch die Versicherung
weiterer Elementarschäden nach den BEH. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 

§ 1 Vertragsgrundlage 
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungsbe-
dingungen – VHB 2002 (01/08), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
etwas anderes ergibt. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung des Versicherungsortes (§ 3)

b) Rückstau (§ 4)

c) Erdbeben (§ 5)

d) Erdfall (§ 6)

e) Erdrutsch (§ 7)

f) Schneedruck (§ 8)

g) Lawinen (§ 9)

h) Vulkanausbruch (§ 10)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses
 abhanden kommen.

2. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb von Gebäuden.

§ 3 Überschwemmung des Versicherungsortes 
1. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf dem das

 Gebäude steht, in dem sich die versicherten Sachen befinden, durch 

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern; 

b) Witterungsniederschläge. 

2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

a) Sturmflut; 

b) Grundwasser. 

§ 4 Rückstau 
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden
oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig
aus dem Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befinden,
oder dessen zugehörigen Einrichtungen, austritt. 

§ 5 Erdbeben 
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophy-

sikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befinden, nur durch ein Erdbeben entstanden sein
kann. 

§ 6 Erdfall 
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 

§ 7 Erdrutsch 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder
 Erdmassen. 

§ 8 Schneedruck 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

§ 9 Lawinen 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. 

§ 10 Vulkanausbruch 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen. 

§ 11 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, solange die Gebäude, in
denen sich versicherte Sachen befinden, noch nicht bezugsfertig sind oder wegen
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

§ 12 Besondere Sicherheitsvorschriften 
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen – VHB 2002 (01/08) hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere
sind – sofern zumutbar – zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden wasser füh-
rende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherun-
gen gemäß der jeweils geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen – VHB 2002 (01/08). 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in der Hausratversicherung – ohne Überschwemmung/Rückstau – BEH (01/08) 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 

§ 1 Vertragsgrundlage 
Es gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungsbe-
dingungen – VHB 2002 (01/08), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
etwas anderes ergibt. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Erdbeben (§ 3)

b) Erdfall (§ 4)

c) Erdrutsch (§ 5)

d) Schneedruck (§ 6)

e) Lawinen (§ 7)

f) Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses
abhanden kommen.

2. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb von Gebäuden.

§ 3 Erdbeben 
1. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophy-

sikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befinden, nur durch ein Erdbeben entstanden sein
kann. 

§ 4 Erdfall 
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 

§ 5 Erdrutsch 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder  
Erdmassen. 

§ 6 Schneedruck 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

§ 7 Lawinen 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. 

§ 8 Vulkanausbruch 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste,
 verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen
Materialien und Gasen. 

§ 9 Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, solange die Gebäude, in
denen sich versicherte Sachen befinden noch nicht bezugsfertig sind oder wegen
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

§ 10 Besondere Sicherheitsvorschriften 
In Ergänzung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen – VHB 2002 (01/08) hat der Versicherungsnehmer alle notwendigen
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere
sind – sofern zumutbar – zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden wasserfüh-
rende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rückstausicherun-
gen gemäß der jeweils geltenden Landesbauordnung stets funktionsbereit zu halten.

Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschrif-
ten gemäß den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Hausratversicherungs-
bedingungen – VHB 2002 (01/08). 

§ 11 Selbstbehalt 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versi-
cherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

§ 12 Kündigung 
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei

Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden durch schriftliche Erklärung
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der  Ver -
sicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der
 Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß
Nr. 2 kündigt. 

§ 13 Ende des Hausratversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Hausratversicherungsvertrages erlischt auch die Versicherung
weiterer Elementarschäden nach den BEH. 

21006109

– 67 –

21007372_0509:Layout 1  12.03.2009  13:09 Uhr  Seite 67



1. Vertragsgrundlagen 
Es gelten die allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen – VHB 2002 (01/08),
sowie die Besonderen Bedingungen für die Hausratversicherung (05/09) 

2. Versicherte Sache 
1. Versichert sind im Rahmen dieses Vertrages Fahrräder bis zur Höhe des im  Ver -

sicherungsschein genannten Beitrages. 

2. Lose mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör ist nur versichert, wenn es gemein-
sam mit dem Fahrrad zerstört oder beschädigt wurde oder in Verlust geraten ist. 

3. Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

3. Versicherte Kosten 
Alle Aufwendungen – auch erfolglose, die bei Eintritt eines Versicherungsfalles im
Rahmen der Schadenabwendung oder -minderung entstehen oder auf unsere Veran-
lassung entstehen – werden erstattet, auch dann, wenn sie über die versicherte
Summe hinausgehen. 

4. Versicherte Gefahr 
Versichert ist die Beschädigung, Zerstörung oder der Verlust des Fahrrades durch: 

1. Diebstahl, wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise
durch ein Schloss gesichert war. 

2. Den Unfall des Transportmittels, mit dem das versicherte Fahrrad befördert wird,
sofern das Transportmittel bei dem Unfall selbst beschädigt wird. 

3. Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen des Fahrrades, während es
sich auf Reisen in Gewahrsam eines Beförderungs-, eines Beherbergungsunter-
nehmens oder einer Gepäckaufbewahrung befindet. 

5. Verhaltensregeln während der Vertragslaufzeit 
Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die
Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.
 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschädigung  
nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

6. Verhaltensregeln im Versicherungsfall 
Der Versicherungsnehmer hat jeden Diebstahl des Fahrrades unter Angabe von Her-
steller, Marke und Rahmennummer unverzüglich der Polizei anzuzeigen und dem Ver-
sicherer einen Nachweis dafür zu erbringen. Schäden an einem auf Reisen aufgege-
benen Fahrrad sind dem Beförderungs- oder Beherbergungsunternehmen oder einer
Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden und dem Versicherer einen Nachweis
dafür zu erbringen. 
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*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Dekkungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

Allgemeine Glasversicherungsbedingungen – AGlB 2002 (01/08)

§ 1 Versicherte Schäden
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für das Zerbrechen bzw. den Bruch der im

Versicherungsschein aufgeführten fertig eingesetzten oder fertig montierten Ver-
glasungen. Zerbrechen umfasst auch Zersplittern, Zerplatzen oder Zerreißen. Die
Leistung erfolgt wahlweise in Naturalersatz, sofern sich aus § 17 nichts anderes
ergibt.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Kratzer,
 Muschelausbrüche, Absplitterungen);

b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen;

c) Blindwerden von Scheiben;

d) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, ferner nicht auf Schäden durch
Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei diesen Ereignissen;

3. Die Glasversicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schäden

a) die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätzlich herbeiführt;
führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

b) an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch  Kriegs -
ereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) verursacht
werden.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig eingesetzten und

montierten

a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

b) Scheiben und Platten aus Kunststoff;

c) Glasbausteine und Profilbaugläser;

d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;

e) Scheiben von Duschkabinen aus Glas oder Kunststoff;

2. Nicht versichert sind

a) reine Rahmenschäden;

b) Sachen, die bei Antragstellung bereits beschädigt waren;

c) Plasmabildschirme.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten

a) für Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung eines Schadens für geboten halten durfte;

b) für Aufwendungen zum vorläufigen Verschließen von Öffnungen (Notverschalun-
gen, Notverglasungen);

c) für Aufwendungen zum Abfahren von Glas- und sonstigen Resten zum nächsten
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten (Entsorgungskosten).

2. Soweit besonders vereinbart, ersetzt der Versicherer nach Maßgabe des § 17
Nr. 2 auch die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten
Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten);

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen,  Lichfilter -
lacken und Folien auf den unter § 2 Nr. 1 genannten versicherten Sachen;

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von
 Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.);

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk,
Schutz- und Alarmeinrichtungen.

§ 4 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude
oder Räume von Gebäuden.

§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-
cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach sei-
ner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen
 Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

Umfang des Versicherungsschutzes
§ 1 Versicherte Schäden

§ 2 Versicherte Sachen

§ 3 Versicherte Kosten

§ 4 Versicherungsort

§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsabschluss

§ 6 Gefahrerhöhung

§ 7 Sicherheitsvorschriften

§ 8 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

§ 9 Mehrfache Versicherung

§ 10 Besondere Verwirkungsgründe

§ 11 Prämie, Dauer des Schuldverhältnisses

§ 12 Haftung

§ 13 Wohnungswechsel

§ 14 Anpassung der Prämie

§ 14a Tarifmerkmale

§ 15 Mehrere Versicherungen

§ 16 Versicherung für fremde Rechnung

§ 17 Naturalersatz

§ 18 Entschädigung

§ 19 Unterversicherung

§ 20 Reparaturauftrag

§ 21 Zahlung der Entschädigung

§ 22 Gerichtsstand

§ 23 Repräsentanten

§ 24 Wohnungseigentümergemeinschaften

§ 25 Rechtsverhältnisse nach dem Versicherungsfall

§ 26 Schriftform

§ 27 Zurückweisung von Kündigungen

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ 29 Verjährung

§ 30 Schlussbestimmung

§ 31 Beginn und Ende der Versicherung

Erweiterter Verscherungsschutz für die Glasversicherung
(nicht Glasversicherung alternativ)
1. Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000,– Euro

In Ergänzung zu § 10 Abs. 1 b) Besondere Verwirkungsgründe, verzichtet der  Ver -
sicherer bei Schäden, die 5.000,– Euro nicht überschreiten auf den Einwand der
 groben Fahrlässigkeit.

2. Technik bei Ceran-Kochfeldern

Ist der Ersatz der beschädigten Glasplatte nur in Verbindung mit dem Ersatz der
Technik möglich, so erstattet der Versicherer auch die Kosten dafür.

3. Versicherte Kosten

In Ergänzung des § 3 Absatz 2 Versicherte Kosten ersetzt der Versicherer  nach -
folgende Kosten:

a) Sonderkosten für Gerüste, Kräne bis 1.500 Euro

b) Entschädigung für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, Folien bis
500 Euro

c) Beseitigung von Hindernissen bis 1.500 Euro

d) Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk, Schutzeinrichtungen bis
500 Euro

4. Künstlerisch bearbeitete Gläser

Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten (z.B. Motivdarstellung
durch Glasmalerei, Ätzung und Schliff; Blei- und Messingverglasung mit künstleri-
scher Bearbeitung) sind bis 1.500 Euro mitversichert
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Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
 Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
 Kündigungsrecht hinzuweisen.

5. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3
erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis -
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt
 bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
 Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung
nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der  Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war
oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie
verlangt.

§ 7 Sicherheitsvorschriften
1. Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten;

b) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmännisch nach den
 anerkannten Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind.

2. a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig verletzt hat.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht.

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.

c) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

3. Ist mit der Verletzung einer der Sicherheitsvorschriften eine Gefahrerhöhung
 verbunden, findet auch § 6 Anwendung.

§ 8 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
1. Bei Eintritt des Versicherungsfalles muss der Versicherungsnehmer

a) dem Versicherer unverzüglich den Versicherungsfall anzeigen, und zwar auch
dann, wenn eine sofortige Ersatzleistung nicht beansprucht wird;

b) Schäden nach Möglichkeit abwenden oder durch Rettungsmaßnahmen mindern.
Dabei sind von dem Versicherer Weisungen einzuholen und zu befolgen.

c) dem Versicherer jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang unserer Entschädigungspflicht zu gestatten;

d) dem Versicherer jede Auskunft dazu – auf Verlangen schriftlich – erteilen und
die erforderlichen Belege beibringen;

e) Veränderungen der Schadenstelle möglichst vermeiden, solange der Versicherer
nicht zugestimmt hat.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten
zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen
– soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich
ist.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-
lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
 fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leis tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des
Ver sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode  Vertrags -
bestandteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der  Ver -
sicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der  Versicherungs -
nehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach,
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist.

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der  Ver -
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht  fahr -
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers Die Rechte des Versicherers zur Ver-
tragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausge-
schlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder
die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt.

§ 6 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des
Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn
sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
 Vertragsschluss gefragt hat.

2. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn

a) handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- oder Abbau von Gerüsten) am
Versicherungsort oder in dessen unmittelbarer Umgebung ausgeführt werden;

b) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;

c) sich anlässlich eines Wohnungswechsels ein Umstand ändert, nach dem im
Antrag gefragt worden ist;

d) die sonst ständig bewohnte Wohnung, in der sich versicherte Sachen befinden,
länger als 60 Tage unbewohnt bleibt;

e) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;

f) das Gebäude, in dem sich versicherte Sachen befinden, oder der überwiegende
Teil des Gebäudes nicht genutzt wird;

g) in dem Gebäude, in dem sich versicherte Sachen befinden, ein  Gewerbe -
betrieb aufgenommen oder verändert wird.

3. Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat,
so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig
von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

4. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer
seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c)
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung
eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
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b) Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines
 Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss,
ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die
Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder
getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste
 Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die  Nicht -
zahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem
nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für
einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis -
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitt ei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei
 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
 zugegangen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum
 Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

d) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

e) Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos
Kenntnis erlangt.

aa) Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt vereinbart ist, gilt

aaa) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die vollständige
und dauerhafte Auflösung des Haushaltes nach Aufnahme in eine
 stationäre Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe einer Zweit- oder
 Ferienwohnung.

bbb)  Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die voll-
ständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei
Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie
der verstorbene Versicherungsnehmer.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

bb) Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung
vereinbart ist, gilt als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere
das Ende der Verfügungsgewalt des Versicherungsnehmers über die  ver -
sicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätte.

3. Folgeprämie
a) Fälligkeit

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen  Ver -
sicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-
schein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger
 Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht –
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer
 jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
 bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.

§ 9 Mehrfache Versicherung
1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder
für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den
 Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht  ge -
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-

rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme
und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
 Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungs-
verträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 10 Besondere Verwirkungsgründe
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist
der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die
 vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsneh-
mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil
gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festge-
stellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 11 Prämie, Dauer des Versicherungsverhältnisses
1. Erst- oder Einmalprämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
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§ 14a Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung) die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunternehmen
im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens
zustimmt.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-
rungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger
 Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
 geschuldeten Beträge in Verzug ist.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der  Versicherungs -
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die
Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 12 Haftung
1. Die Haftung des Versicherers beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, und zwar

auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber
unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheines gezahlt wird.

2. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die Haftung.

3. Die Haftung des Versicherers endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

§ 13 Wohnungswechsel
1. Bei einem Wohnungswechsel innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die

Versicherung auch während des Umzugs in die neue Wohnung. Nach Ablauf von
zwei Monaten ab Beginn des Umzugs besteht Versicherungsschutz nur noch in
der neuen Wohnung.

2. Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer den Wohnungswechsel nach
 Beendigung seines Umzugs unverzüglich schriftlich anzeigen. 

3. Die Prämie wird gegebenenfalls ab Beginn des Umzugs dem neuen Versicherungs-
 umfang angepasst.

§ 14 Anpassung der Prämie
1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des

Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Risiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkann-
ten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt.

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus § 14a und aus sonstigen
 Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohnfläche, Gebäudetyp, Risikoart und Berufs-
gruppe).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. § 11 hat, berechtigt, den für
 bestehende Verträge geltenden Prämiensatz, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen,
wenn 

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämienfak -
toren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemes-
sen anzupassen und darf nicht höher sein als die Prämie des Tarifs für neu
 abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
umfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versicherer
dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (§ 11 Nr. 3), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen zu
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
 kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte Abwei-
chung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung,
schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu der geänderten Prämie fort-
geführt.
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2. In Geld entschädigt werden Kosten

a) gemäß § 3 Nr. 1;

b) gemäß § 3 Nr. 2 höchstens bis zum vereinbarten Betrag.

3. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten gemäß § 3 gelten die
Bestimmungen über die Unterversicherung gemäß § 19 entsprechend.

§ 19 Unterversicherung
1. Wenn festgestellt wird, dass aufgrund der im Antrag gemachten Angaben oder

durch später eingetretene Änderungen ein zu niedriger Betrag erhoben wurde,
wird im Versicherungsfall nur der Teil des nach § 17 festgestellten Schadens (ein-
schließlich versicherter Kosten) ersetzt, der sich zum Schadenbetrag verhält wie
die zuletzt berechnete Jahresprämie zur erforderlichen Jahresprämie.

2. Die Rechte bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (§ 5) und  Gefahr -
erhöhung (§ 6) bleiben unberührt.

3. Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten die Bestimmungen über die  Unterver -
sicherung nicht.

§ 20 Reparaturauftrag
Bei Naturalersatz (§ 17) ist der Reparaturauftrag unverzüglich zu erteilen.

§ 21 Zahlung der Entschädigung
Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18), gilt:

1. Die Auszahlung hat binnen zwei Wochen zu erfolgen, nachdem unsere Leistungs-
pflicht dem Grunde und der Höhe nach festgestellt ist. Jedoch kann einen Monat
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden,
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen; mindestens jedoch mit 4 Pro-
zent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein
höherer Zins zu entrichten ist.

Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats seit
 Anzeige des Schadens gezahlt wird.

Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben

– solange Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;

– wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus
Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches  Ver -
fahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den  Entschädigungs -
 anspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses  Ver -
fahrens.

4. Der Lauf der Fristen gemäß § 20 und § 21 Nr. 1 und 2 ist gehemmt, solange in-
folge Ihres Verschuldens der Reparaturauftrag nicht erteilt bzw. die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

§ 22 Gerichtsstand
1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

2. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die  gericht -
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz der für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen
in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

3. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz
zuständigen Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung.

4. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese
Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

§ 23 Repräsentanten
Im Rahmen von §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10 stehen Repräsentanten (Bevollmächtigte) Ihnen
gleich.

§ 24 Wohnungseigentümergemeinschaften
Für den Versicherungsvertrag mit sämtlichen Wohnungseigentümern gilt folgendes:

1. Ist der Versicherer nach §§ 1 Nr. 3 a), 6, 7, 8, 10, 11 wegen des Verhaltens ein-
zelner Wohnungseigentümer leistungsfrei, so kann er sich hierauf nicht berufen.

2. Der Versicherer kann jedoch Ersatz seiner Aufwendungen von den  Wohnungs -
eigentümern verlangen, denen gegenüber er leistungsfrei ist. Dieser  Ersatz -
anspruch ist auf den Teil der Aufwendungen beschränkt, der auf das Sondereigen-
tum und die Miteigentumsanteile (§ 1 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz) dieser
Wohnungseigentümer entfällt, falls zwischen dem die Leistungsfreiheit begrün-
denden Verhalten und dem Schaden durch Zerbrechen kein Ursachenzusammen-
hang besteht.

3. Für die Versicherung bei Teileigentum (§ 1 Abs. 3 Wohnungseigentumsgesetz) gel-
ten diese Bestimmungen entsprechend.

§ 25 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht der Versicherungsver-

trag unverändert fort. Werden Sachen nicht in gleicher Art und Güte ersetzt,
 besteht Versicherungsschutz nur, sofern dies vereinbart ist.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 5 und 6 ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

§ 15 Mehrere Versicherungen
Im Falle einer Mehrfachversicherung gelten die Regeln über die Haftung bei Mehr-
fachversicherung sowie die Regeln über die Beseitigung der Mehrfachversicherung.

§ 16 Versicherung für fremde Rechnung
1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, kann der Versiche-

rungsnehmer, auch wenn er nicht im Besitz des Versicherungsscheines ist, über
die Rechte des Versicherten ohne dessen Zustimmung im eigenen Namen  ver -
fügen, insbesondere die Rechte des Versicherten übertragen.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst wenn er im Besitz
des Versicherungsscheines ist.

3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher  Be -
deutung sind, kommt auch Kenntnis oder Verhalten des Versicherten in Betracht.
Im Übrigen gilt die Vorschrift über Kenntnis und Verhalten des Versicherten.

§ 17 Naturalersatz
1. Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zerstörte und beschädigte

Sachen (§ 2) durch Liefern und Montieren von Sachen oder Sachteilen gleicher
Art und Güte (Naturalersatz).

2. Der Reparaturauftrag erfolgt durch den Versicherer, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist. Notverglasungen und Notverschalungen gemäß § 3 Nr. 1 b) können
vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben werden.

§ 18 Entschädigung
1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn

a) eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht
möglich ist,

b) sich im Versicherungsfall ergibt, dass eine Unterversicherung gemäß § 19 vor-
liegt,

c) der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 13 Nr. 3 widersprochen
hat, die vor Eintritt eines Schadens hätte wirksam werden sollen. In diesem
Fall ersetzt der Versicherer nur den Teil des Schadens, der sich zu dem Scha-
denbetrag verhält wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahresprä-
mie, die der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch gegen jede seit Vertrags-
beginn erfolgte Anpassung zu zahlen gehabt hätte.

Restwerte werden angerechnet.
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2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles sind der Versicherungsnehmer und
der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag zu kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.

Sie muss spätestens einen Monat nach dem Naturalersatz oder nach Auszahlung
der Entschädigung zugehen. Der Entschädigungsleistung steht es gleich, wenn
die Entschädigung aus Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungs-
falles unberührt lassen.

3. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass eine Kündigung sofort oder zu einem späteren
Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Abschluss des laufenden Ver siche-
rungsjahres.

§ 26 Schriftform
Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige
eines Schadens gemäß § 8 Nr. 1 a).

§ 27 Zurückweisung von Kündigungen
Wenn der Versicherungsnehmer unwirksam gekündigt hat, ohne dass dies auf
 Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündigung wirksam, falls der
 Versicherer sie nicht unverzüglich zurückweist.

§ 28 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer
 abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während
des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte
Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versiche-
rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser
Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte.

§ 29 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
 worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit.

§ 30 Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten
die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt
des Versicherungsvertrages sind.

§ 31 Beginn und Ende der Versicherung
1. Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn ausgewiesen wird und sie endet am Mittag des Tages, der
im Versicherungsschein als Versicherungsablauf ausgewiesen wird.

2. Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages
vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns,
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücke im Versicherungs-
schutz entsteht.

Erweiterter Versicherungsschutz für die Glasversicherung
(nicht Glasversicherung alternativ)
1. Grobe Fahrlässigkeit bei Schäden bis 5.000,– Euro

In teilweiser Änderung von § 1 Nr. 3 a) AGlB 2002 (01/08) verzichtet der Versiche-
rer bei Schäden bis 5.000,– Euro auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit.

2. Technik bei Ceran-Kochfeldern
Sofern kein separater Eratz des Ceran-Kochfeldes möglich ist, wird die zugehörige
Elektronik ebenfalls ersetzt.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) (01/08)

Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall,

dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge
hatte, aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.  
Schaden ereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die
zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um
 gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt,
Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen
zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des
Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße
Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden
auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden
 entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung. 

3. Versichertes Risiko 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen
 Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und
 seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem
Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der  Ver -
sicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher
 geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften.
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von  
Ziff. 21 kündigen. 

4. Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind

im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versiche-
rers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Ab-
schluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem
die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrages inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande,
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung. 

4.2 Versicherungsschutz besteht für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in
der Höhe der jeweiligen vereinbarten Versicherungssumme. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraftfahrzeugs, Luft-
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein-
oder Versicherungspflicht unterliegen, sowie der Ausübung der Jagd; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen 

Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung 

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

3 Versichertes Risiko 

4 Vorsorgeversicherung 

5 Leistungen der Versicherung 

6 Begrenzung der Leistungen 

7 Ausschlüsse 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12 Teilzahlung und Folgen verspäteter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrages 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 
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(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurz-
fristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind; 

(5) die mit der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung Beförderung, Verwendung
von und Handel mit explosiven Stoffen verbunden sind, soweit hierzu eine
 besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist. 

5. Leistungen der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr

unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
 nehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
 Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch
 gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder
Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender
Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder
Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen
im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadener-
satzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Pro-
zessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versiche-
rungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebühren-
ordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten
des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Auf-
hebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versi-
cherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

6. Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall

auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann,
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
 Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistun-
gen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf
das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungs-
fälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser  Ver -
sicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache,

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und  zeit -
lichem, Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen  Mängeln beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem
Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an
der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in
 diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall
die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch
 verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der
Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver -
sicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an ent-
stehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen. 

7. Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich  herbei -
geführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zusagen über den
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen
gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben  Versicherungs -
vertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehören; als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder
 betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine
 juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechts-
fähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch
auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese
 Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von
der Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, daß der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweg-
lichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen
hatte. 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der
 Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder
 Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch
für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestell-
ten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer
in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
denursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder
für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen;
 Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden
gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsricht -
linie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend ge-
macht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in
 Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch
ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
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Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
 Haftpflichtrisiken. 

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser  Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkt-
haftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwir-
kung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
 Instandhaltung oder Wartung von 

– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu
 verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten  (WHG-
Anlagen); 

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz  (UmweltHG-
Anlagen); 

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
 Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 

– Abwasseranlagen 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strah-
len von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, (auch eines darauf
 errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Erschütterung infolge
Rammarbeiten, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer sowie aus
 Flurschaden durch Weidevieh und aus Wildschaden, 

(4) allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, oder Feuch-
tigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.), Schwammbildung. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung
und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um
 Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von
Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung,
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sach-
schäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen be-
steht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

8. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig
im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat. 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versiche-

rungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle,
die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam ge-
macht hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monats-

ersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder
in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen,
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam,
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 10.3 und Ziff. 10.4
mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3
 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach in-
nerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
 Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom  Ver -
sicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die
Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst ver-
pflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

12. Teilzahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

13. Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche

 Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben  ein -
getreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der
 Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
 Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers  nach -
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-
den trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger
Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-
chend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen
und Ermäßigungen des Mindestbeitrages werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versi-
cherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregu-
lierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen
mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
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15. Beitragsangleichung 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die

 Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine
Beitragsangleichnung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der
Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli
fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der
in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminde-
rung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergeben-
den Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejah-
resbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung 
bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem  
der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen
erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz
 erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhö-
hung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden
 Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder Ziff. 15.3 unter 5%, entfällt eine
Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren  
zu berücksichtigen. 

16. Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen
ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die  Ver -
sicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt hat. 

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne
dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungs-
recht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen
Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegan-
gen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zu-
gang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam. 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen

Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis erge-
benden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird. 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem
Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder
auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform gekün-
digt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunktan aus-
übt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt,
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt
an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungs-
periode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bis-
herige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser
Periode als Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen
Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem
 Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungs-
fälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der
Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der
 Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch
 gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
 Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass
neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird,
in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

22. Mehrfachversicherung 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versiche-

rungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der  Ver -
sicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlosse-
nen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
 innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversiche-
rung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem verreinbartem Inhalt zu schließen. Der
 Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach sei-
ner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem verein-
barten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt
oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen
 Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versiche-
rer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte,
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und Ziff. 23.3 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich wei-
tere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die
Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziff. 23.2 und Ziff. 23.3 nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in Ziff. 23.2 und Ziff. 23.3 genannten Rechte
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Ge-
fahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem
Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen
des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 

Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres
als besonders gefahrdrohend. 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch

wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und
 Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem
 Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke
übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat
er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf
Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlas-
sen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen
zur Verfügung stellen. 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die  

er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den
Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der  Ver -
sicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
 Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Ver-
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Ver-
letzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahr-
lässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die

Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer
ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

27. Mitversicherte Personen 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere

Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden
 Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) gelten nicht, wenn das neue
 Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung
der Obliegenheiten verantwortlich. 

28. Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung
des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den
geschädigten Dritten ist zulässig. 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die

Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder  
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet
 werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
 abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung  
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung. 

30. Verjährung 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer  ange -
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
 gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in
Textform zugeht. 

31. Zuständiges Gericht 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig,  
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-
chen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

32. Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

33. Beginn und Ende der Versicherung 
33.1 Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages, der im Versicherungsschein als

Versicherungsbeginn und sie endet am Mittag des Tages, der im Versicherung-
schein als Versicherungablauf ausgewiesen wird. 

33.2 Endet bei einem Versicherungswechsel die Vorversicherung mit Ablauf des
Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenem Tag des Versicherungs-
beginns, beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine Lücken im Ver-
sicherungsschutz entstehen. 

Weitere Bestimmungen 
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*) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem
Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen
 Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt;

Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung (05/09)

B Mitversichert ist
1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners*) des Versicherungsnehmers;

b) ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft*)
lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern
jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder Berufsausbildung befin-
den (berufliche Ausbildung – Lehre und/oder Studium –, nicht Referendarzeit,
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).

Handelt es sich um eine zweite Berufsausbildung, besteht nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn zwischen der ersten und der zweiten Berufsausbildung
weder einer Berufstätigkeit nachgegangen worden ist noch einer Beschäftigung
als Zeit- oder Berufssoldat lag.

Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen
zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder im Anschluss an die Berufsaus-
bildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

2. die gesetzliche Haftpflicht gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen – soweit
nicht bereits über Nr. 1 versichert – des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Ver-
sicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
und dessen Kinder, diese entsprechend Buchstabe B Nr. 1 b):

– Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet
sein.

– Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungs-
nehmer sind ausgeschlossen, mit Ausnahme der nach § 116 Abs. 1  Sozial -
gesetzbuch Teil X (SGB X) und § 86 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  über -
gegangenen Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, Träger der
Sozialhilfe und privaten Krankenversicherungsträger. Insoweit sind auch mitver-
sichert – abweichend von Ziff. 7.5 (1) AHB – die genannten Regressansprüche
des Versicherungsnehmers gegen den Partner und dessen Kinder.

– Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Kinder
des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen
 Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

– Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden Partner
und dessen Kinder Buchstabe H sinngemäß.

3. die gesetzliche Haftpflicht sonstiger dauerhaft im Haushalt des  Versicherungs -
nehmers lebender Personen (z. B. Verwandte, Austauschschüler oder Au Pair)
 soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht;

4. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftig-
ten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen,
die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be-
treuen oder den Streudienst versehen;

ausgeschlossen sind die Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf
einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII)
handelt;

5. die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden infolge von
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen nach Maßgabe des Buchstaben M;

6. die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB im
Rahmen der Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden nach Maßgabe des Buchstaben N.

C Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch
des Fahrzeugs verursacht werden.

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von

1. Kraftfahrzeugen und Anhängern:

a) auf nicht-öffentlichen (auch nicht teil-öffentlichen) Wegen und Plätzen ohne Ge-
schwindigkeitsbegrenzung fahrende Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger,
motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Aufsitzrasenmäher und Golfwagen, sofern
aus einer anderweitig bestehenden Versicherung kein Versicherungsschutz ge-
boten werden kann;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

c) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwin-
digkeit;

d) Krankenfahrstühle;

e) manuelle Reinigungs- und Pflegearbeiten am  Kraftfahrzeug/ Kraftfahrzeug -
anhänger, ausgeschlossen bleiben Schäden an der Umwelt.

A Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des
täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Gewerbes, Berufes,
Dienstes, Amtes (nicht Ehrenamt), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun-
gen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung –, 

insbesondere 

1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht)

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

3. als Inhaber

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum
als Sondereigentümer) mit einem Gewerbeflächenanteil von bis zu 50%.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums.
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an
dem gemeinschaftlichen Eigentum;

b) einer Ferienwohnung (hierzu zählt auch ein auf Dauer abgestellter Wohnwagen)
im Inland;

c) eines im Inland gelegenen Einfamilienhaus mit einer Wohnung und einem
 Gewerbe flächenanteil von bis zu 50%;

d) eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses; 

e) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses mit einem  Gewerbe -
flächenanteil von bis zu 50%;

f) einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einliegerwohnung bzw. einer zum
 Zweifamilienhaus gehörenden Wohnung mit einem Gewerbeflächenanteil von
jeweils bis zu 50%, 

einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines
 Schrebergartens;

g) einer Solar- oder Photovoltaikanlage, die sich auf einem unter A. 3 a) bis e)
versicherten  Immobilien mit dem dazugehörigen Grundstück befindet zu
 gewerblichen und privaten Zwecken.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben
genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

– als Wohnungsinhaber aus der durch Mietvertrag, Dauernutzungsvertrag u. Ä.
übernommenen Streu- und Reinigungspflicht;

– aus dem Miteigentum von zum mitversicherten Einfamilienhaus,  Zweifamilien -
haus, Wochenend- oder Ferienhaus gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B.
gemeinschaftliche Gartenanlagen, Wohnwege, Garagenhöfe, Abstellplätze für
Mülltonnen;

– aus der Vermietung von einzelnen Wohn- und Gewerberäumen sowie Garagen –
nicht jedoch von Wohnungen.

Werden Wohnräume nicht einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

– aus der Vermietung einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einliegerwohnung
bzw. einer zum Zweifamilienhaus gehörenden Wohnung;

Werden mehr als eine zum Einfamilienhaus gehörende Einliegerwohnung bzw.
eine zum Zweifamilienhaus gehörende Wohnung vermietet, entfällt die  Mitver -
sicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4 AHB);

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von
100.000,– Euro je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die  Vorsorgever -
sicherung (Ziff. 4 AHB);

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand;

– der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

4. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (Ziff. 4.3 (1) AHB findet jedoch
Anwendung);

5. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und
Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken
oder zu strafbaren Handlungen;

6. aus der Benutzung fremder Pferde oder fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.
Schäden an den benutzten Pferden oder Fuhrwerken bleiben ausgeschlossen;

7. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren, Bienen –
nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-, Behindertenbegleit- sowie  
Hör- und Signalhunde) –, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden
Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
gehalten werden.

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der nicht gewerbsmäßigen
Hütung fremder Hunde und/oder Pferde, soweit nicht Versicherungsschutz über
eine Tierhalterhaftpflichtversicherung des Tierhalters besteht. 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß
Ziff. 7.6 AHB vom Versicherungsschutz ausgeschlossen;

8. aus der Teilnahme an einem fachpraktischen Unterricht.
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Für das Abhandenkommen von fremden Schlüsseln gilt auch die Gefahr eines Berufes,
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) sowie einer verantwortlichen Betätigung in  Ver -
einigungen aller Art mitversichert.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen
der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen
sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselver-
lustes (z. B. wegen Einbruchs).

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssumme –
je Versicherungsfall 25.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle  Ver -
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150,– Euro selbst zu zahlen.

J Schäden durch mitversicherte deliktsunfähige Kinder
Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversicherten Kindern
berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer
(z. B. Kaskoversicherer oder Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen
schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte
dieses Vertrages sind, vor.

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Versicherungssumme – je  Ver -
sicherungsfall 5.000,– Euro für Sachschäden und für Personen- und  Vermögens -
schäden die vereinbarte Versicherungssumme, jeweils begrenzt auf das Dreifache
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

K Gefälligkeitsschäden
Der Versicherer wird sich nicht auf einen Ausschluss der Haftung im Falle leichter
Fahrlässigkeit bei Sachschäden duch Gefälligkeit berufen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wünscht. Hiervon unbeschadet bleibt die Regelung der Ziff. 7.6 AHB.

Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die der Versiche-
rungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

L Tagespflegeperson
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagespflegeperson.

Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von zur Be-
treuung übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts
und/oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder und auch außerhalb der Woh-
nung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw. 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungs-
berechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Kinder und ihrer  Erziehungs -
berechtigten.

M Haftpflicht aus Gewässerschäden 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mit-

versicherten Personen wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stof-
fen und aus der Verwendung dieser Stoffe mit einem Gesamtfassungsvermögen
von mehr als 6.000 l/kg.

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 und 4 AHB – besteht für
Haftpflichtansprüche, die aus Anlagen entstehen, wenn das Gesamtfassungsver-
mögen von 6.000 l/kg überschritten wird.

2. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsver-
trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung  
in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
 Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt.

3. Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB – auch ohne dass ein Gewässer-
schaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen
Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Dies gilt abweichend
von Ziff. 7.14 (4) AHB auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen.
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands,
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250,– Euro selbst zu tragen.

4. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungs-
fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte
 (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versiche-
rer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in
Ziff. 4.3 (1) AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebrauchen darf.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

– die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden und

– deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.

3. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (nicht jedoch eigene
und fremde Windsurfbretter und eigene Kite-Sailing-Geräte, soweit keine Versiche-
rungspflicht besteht) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren
– auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersport-
fahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erfor-
derlich ist.

4. ferngelenkten Land- und Wassermodellfahrzeugen.

D Vorübergehender Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Nutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern
gemäß Buchstabe A Nr. 3.

Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht aus dem Eigentum von Wohnungen
und Häusern einschließlich der dazugehörigen Garagen und Gärten, die in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, oder der EFTA gelegen sind, sofern sie vom
Versicherungsnehmer ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken verwendet werden.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb
der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag
bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

E Einschluss von Mietsachschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Bei gemieteten Ferienwohnungen und -häusern und Hotelzimmern ist auch die Be-
schädigung der dazu gehörenden Einrichtungsgegenstände (Mobiliar, Heimtextilien,
Geschirr) mitversichert.

Die Höchstersatzleistung beträgt hier – im Rahmen der Versicherungssummen –
je Versicherungsfall 10.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle  Ver -
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Ausgeschlossen sind:

1. Haftpflichtansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen
sowie an Elektro- und Gasgeräten,

c) Schäden an Glas- und Kunststoffscheiben, die über eine Glasversicherung
 versichert werden können.

2. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.
(Anmerkung: Der Wortlaut des Abkommens steht auf Anforderung zur Verfügung!)

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssummen
– je Versicherungsfall 1.000.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

F Einschluss von Sachschäden durch häusliche Abwässer
Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB –  Haftpflicht -
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus
dem Rückstau des Straßenkanals.

G Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4) AHB –  Haftpflicht -
ansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß,
Staub u. dgl.).

H Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tode des Versicherungs-
nehmers

Für die nach Buchstabe B Nr. 1 und Nr. 2 mitversicherten Personen besteht der be-
dingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers
bis zur nächsten Hauptfälligkeit fort.

Wird die nächste Prämienrechnung eine der in Buchstabe B Nr. 1 und Nr. 2 genann-
ten Personen eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

I Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB
– die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
(auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) bzw. Code-Karten,
soweit sie Schlüsselfunktion haben, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des  Ver -
sicherten befunden haben.
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Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es uner-
heblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes
von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versicherungsnehmers –, wie er
vor  Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen
oder  Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst
 ohnehin  entstanden wären, sind abzuziehen. 

5. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber einer privat genutzten
 Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein
 Gewässer – soweit die Abwassergrube nach 1945 erstellt wurde. 

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen und
 Erweiterungen des Risikos) – besteht für andere Abwasseranlagen, oder in dem
Fall, dass mehrere Abwassergruben auf einem Grundstück vorhanden sind. 

6. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

– gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den  Ver sicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben;

– wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, oder unmittelbar auf  Ver -
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben. 

N Mitversicherung von Vermögensschäden
1. Im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden

im Sinne von Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen mitversichert, die während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
 geleistete Arbeiten entstehen. Dies gilt nicht für Umweltschäden;

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,  Erschütte -
rungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher
Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
 Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
 Reiseveranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen.

O Einschluss von Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

P Einschluss von Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

Q Einschluss von Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung,  Ungleich -
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen
Diskriminierungen.

R Forderungsausfälle
1. Gegenstand der Ausfalldeckung

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Per-
sonen in Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während
der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die
 daraus entstandene Schadendersatzforderung gegen den Schädiger nicht durch-
gesetzt werden kann.

Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten sich nach
dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages. Darüber
hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vor-
sätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprü-
che, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden
sind.

Nicht versichert sind jedoch, auch wenn sie gemäß Buchstabe J der Besondere
Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung dort mitversichert sind, Ansprüche
gegen deliktsunfähige Kinder.

2. Versicherte Schäden
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von
Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) der
versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklear-
und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung
zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder
Erdbeben stehen.

3. Örtlicher Geltungsbereich
Im Rahmen der Forderungsausfallversicherung und der Spezial Schadenersatz-
rechtsschutz Versicherung besteht Versicherungsschutz in den Mitgliedstaaten
der EU und der EFTA.

4. Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen
rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren
oder vor einem Notar innerhalb des örtlichen Geltungsbereichs erwirkt hat und
jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolg-
los geblieben ist.

Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nach-
weist, dass

– entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfän-
dung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;

– oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der
Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben
hat.

5. Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten  Schaden -
ersatzbetrages im Rahmen der in der Privathaftpflichtversicherung vereinbarten
Versicherungssumme.

Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500,– Euro abgezogen.

Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels,
der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich
ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Klausel vorliegt.

Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger
in Höhe der Entschädigungsleistung an die AXA Versicherung AG abzutreten.

6. Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leis -
tung aus einer für die versicherten Personen bestehenden  Schadenver sicherung
beansprucht werden kann oder ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe
leistungspflichtig ist oder Leistungen gemäß den Bestimmungen des Opferent-
schädigungsgesetzes erbracht werden.

7. Spezial-Schadenersatzrechtsschutz
Der Versicherer dieser Privathaftpflichtversicherung hat bei der ROLAND Rechts-
schutz-Versicherungs-AG für die Versicherten der Privaten Haftpflichtversicherung
einen Rahmenvertrag über eine Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung
abgeschlossen. Diesem Rahmenvertrag liegen die unten stehenden Bedingungen
zugrunde. Der Beitrag für die Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung
ist in der Prämie für die Private Haftpflichtversicherung enthalten. Im Falle der Be-
endigung der Privaten Haftpflichtversicherung endet auch der Versicherungs-
schutz der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung.

Versicherungsnehmer:
Versicherungsnehmer der Spezial-Schadenersatzrechtsschutz Versicherung ist der
im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversicherung genannte Versicherer.

Versicherte Personen:
Versicherte Personen der Spezial-Schadenersatzrechtsschutz Versicherung sind
der im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversicherung genannte Versiche-
rungsnehmer und die mitversicherten Personen.

Versicherer:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker-Str. 46, 50679 Köln
Direktions-Schadenabteilung
Tel.: 0221 – 8277 66 33, Fax: 0221 – 8277 66 39
E-Mail: schaden-dir@roland-rechtsschutz.de

Diesem Rahmenvertrag liegen die folgenden Bedingungen zugrunde. Der Beitrag
für die Spezial-Schadenersatzrechtsschutz Versicherung ist in der Prämie für die
Privathaftpflichtversicherung enthalten. Im Falle der Beendigung der Privathaft-
pflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial- Schaden -
ersatzrechtsschutz Versicherung.

Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen:
Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im Rahmen
dieser Ausfalldeckung nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutzver-
sicherung gedeckt, leistet die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Schaden-
ersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (subsidiäre Deckung),
sofern der Streitwert 2.500,– Euro übersteigt. Anspruch auf Rechtsschutz besteht
von dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht wurde, soweit die-
ses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.

Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maß-
geblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutz-
fälle  ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall
außer  Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten ist oder, soweit
sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.
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Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz erst-
mals später als zwei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den
betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

– im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errichtung eines Gebäu-
des oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang mit Bergbauschäden;

– mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen desselben Versi-
cherungsvertrages untereinander, nichtehelicher und ehelicher Lebenspartner
gegeneinander im ursächlichen Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft,
auch nach deren Beendigung;

– in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch
 geregelten Angelegenheiten;

– vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen Gerichten.

Leistungsumfang
Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten

– eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;

– des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige,
die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

– der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erschei-
 nen als Partei angeordnet ist, in Höhe von maximal 2.600,– Euro pro Versiche-
rungsfall;

– die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen ent-
standen sind, soweit der Versicherte zu deren Erstattung verpflichtet ist;

– eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

– Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000,– Euro begrenzt.
Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte Personen aufgrund dessel-
ben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für
Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich
 zusammenhängen.

Der Versicherer trägt nicht

– Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstan-
den sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherten angestrebten
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hier-
von abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

– Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als ein
Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden.

– Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat;

– Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungs-
maßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

– Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversicherer verpflichtet
wäre, wenn der Spezial Schadenersatz Rechtsschutzvertrag nicht bestünde.

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte  Ver -
sicherungssumme. Zahlungen für die versicherte Person aufgrund desselben
Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammen-
hängen.

Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für

– die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des  Ver -
sicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei
anfallenden Kosten;

– die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des  Ver -
sicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit ent-
stehenden Kosten.

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
Der Versicherte hat

– den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt voll-
ständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben,
die  mög lichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaffen;

– soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

•  vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung
des Versicherers einzuholen;

• alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten oder die Erschwe-
rung ihrer Erstattung verursachen könnte.

Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von Kosten, die der  Ver -
sicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf den Versicherer über. Die für
die  Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.

Wird eine dieser genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der  Ver -
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnah-
men zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den
Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer  Rechtsschutzbestä -
tigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

Stichentscheid
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich
entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestreb-
ten  Erfolg steht oder

b) weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat,

c) ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der Gründe schrift-
lich mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz (1) verneint und
stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er
den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten
des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme
abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen
Verhältnis zum  angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg
verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie
 offenbar von der  wirk lichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

(3) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von mindestens
einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt voll-
ständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweis-
mittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz (2) abgeben
kann. Kommt die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer
ist verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

8. Ausschlussfrist
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schadenersatzrecht-
schutz verfallen, wenn sie nicht binnen drei Jahren ab dem Versicherungsfall
beim Versicherer schriftlich angemeldet worden sind.

Im Übrigen gelten die AHB sowie die Besonderen Bedingungen zur Privathaft-
pflichtversicherung.

S Anpassung der Prämie
Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung folgende  Bestim -
mungen:

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des
Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Haftpflichtrisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buchstabe T und aus sonsti-
gen Vereinbarungen ergeben (z. B. Berufsgruppe, Familienstand).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt,
die für bestehende Verträge geltende Prämie, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen,
wenn

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämienfak -
toren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemessen
anzupassen und darf nicht höher sein als die Prämie des Tarifs für neu abzu-
schließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versiche-
rer dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen
zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte Abwei-
chung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung
schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten Prämien-
satz fortgeführt.
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T Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und
Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Vorausset-
zung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den
vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von
ihnen unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig be-
rufs tätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens
zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgrup-
pen zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung auf die
Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie alter und neuer Prämie
und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

S Umweltschäden
Die Ausschlussbestimmung von Ziff. 7.10 AHB hat keine Gültigkeit. 

Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche Pflichten oder
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
(USchadG).
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A Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des
täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Gewerbes, Berufes,
Dienstes, Amtes (nicht Ehrenamt), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun-
gen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung –, 

insbesondere 

1. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

2. als Inhaber 

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum
als Sondereigentümer) mit einem Gewerbeflächenanteil von bis zu 50%. Bei
Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem
gemeinschaftlichen Eigentum; 

b) einer Ferienwohnung (hierzu zählt auch ein auf Dauer abgestellter Wohnwagen)
im Inland; 

c) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses mit einer Wohnung und einem
 Gewerbe flächenanteil von bis zu 50%; 

d) eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses; 

e) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses mit einem  Gewerbe -
flächenanteil von bis zu 50%; 

f) einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einliegerwohnung bzw. einer zum
 Zweifamilienhaus gehörenden Wohnung mit einem Gewerbeflächenanteil von
jeweils bis zu 50%, 

einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines
 Schrebergartens; 

g) einer Solar- oder Photovoltaikanlage, die sich auf einem unter A. 3 a) bis d)
versicherten  Immobilien mit dem dazugehörenden Grundstück befindet zu ge-
werblichen und privaten Zwecken. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben
genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 

– als Wohnungsinhaber aus der durch Mietvertrag, Dauernutzungsvertrag u. Ä.
übernommenen Streu- und Reinigungspflicht; 

– aus dem Miteigentum von zum mitversicherten Einfamilienhaus, Zweifamilien-
haus, Wochenend- oder Ferienhaus gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B.
gemeinschaftliche Gartenanlagen, Wohnwege, Garagenhöfe, Abstellplätze für
Mülltonnen; 

– aus der Vermietung von einzelnen Wohn- und Gewerberäumen sowie Garagen –
nicht jedoch von sonstigen Wohnungen. 

Werden Wohnräume nicht einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung. Es
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB); 

– aus der Vermietung einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einliegerwohnung
bzw. einer zum Zweifamilienhaus gehörenden Wohnung. 

Werden mehr als eine zum Einfamilienhaus gehörende Einliegerwohnung bzw.
eine zum Zweifamilienhaus gehörende Wohnung vermietet, entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4 AHB); 

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von
100.000,– Euro je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die  Vorsorgever -
sicherung (Ziff. 4 AHB); 

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand. 

– der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

3. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (Ziff. 4.3 (1) AHB findet jedoch
Anwendung); 

4. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und
Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken
oder zu strafbaren Handlungen; 

5. aus der Benutzung fremder Pferde oder fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.
Schäden an den benutzten Pferden oder Fuhrwerken bleiben ausgeschlossen; 

6. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren, Bienen –
nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blinden-, Behindertenbegleit- sowie Hör-
und Signalhunde) –, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tie-
ren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken ge-
halten werden. 

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der nicht gewerbsmäßigen
Hütung fremder Hunde und/oder Pferde, soweit nicht Versicherungsschutz über
eine Tierhalterhaftpflichtversicherung des Tierhalters besteht. 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß  
Ziff. 7.6 AHB vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

7. aus der Teilnahme an einem fachpraktischen Unterricht. 

B Mitversichert ist 
1. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftig-

ten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen,
die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be-
treuen oder den Streudienst versehen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen  
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf
einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII)
handelt. 

2. die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden infolge von
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen nach Maßgabe des Buchstaben M.

3. die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB im
Rahmen der Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden nach Maßgabe des Buchstaben L.

C Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch
des Fahrzeugs verursacht werden. 

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
 werden durch den Gebrauch von 

1. Kraftfahrzeugen und Anhängern 

a) auf nicht-öffentlichen (auch nicht teil-öffentlichen) Wegen und Plätzen ohne
 Geschwindigkeitsbegrenzung fahrende Kraftfahrzeuge, -Kraftfahrzeuganhänger,
motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Aufsitzrasenmäher und Golfwagen, sofern
aus einer anderweitig bestehenden Versicherung kein Versicherungsschutz ge-
boten werden kann; 

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h  Höchst -
geschwindigkeit; 

d) Krankenfahrstühle;

e) manuelle Reinigungs- und Pflegearbeiten am  Kraftfahrzeug/ Kraftfahrzeug -
anhänger, ausgeschlossen bleiben Schäden an der Umwelt.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in
Ziff. 4.3 (1) AHB. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebrauchen darf. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch Motoren
noch durch Treibsätze angetrieben werden und deren Fluggewicht 5 kg nicht
 übersteigt; 

3. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (nicht jedoch eigene
und fremde Windsurfbretter eigene Kite-Sailing-Geräte, soweit keine Versiche-
rungspflicht besteht) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren
– auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersport-
fahrzeugen mit Motoren,  soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis
 erforderlich ist; 

4. ferngelenkten Land- und Wassermodellfahrzeugen. 

D Vorübergehender Auslandsaufenthalt 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Nutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern
gemäß Buchstabe A Nr. 2. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Eigentum von Wohnungen und
Häusern einschließlich der dazugehörigen Garagen und Gärten, die in den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union oder der EFTA gelegen sind, sofern sie vom  Ver -
sicherungsnehmer ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken verwendet werden. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb
der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag
bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist. 

E Einschluss von Mietsachschäden 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Bei gemieteten Ferienwohnungen und -häusern und Hotelzimmern ist auch die Be-
schädigung der dazu gehörenden Einrichtungsgegenstände (Mobiliar, Heimtextilien,
Geschirr) mitversichert. 

Die Höchstersatzleistung beträgt hier – im Rahmen der  Vertragsversicherungs -
summen – je Versicherungsfall 10.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache  
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung – Single – (05/09) 
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3. Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB – auch ohne dass ein Gewässer-
schaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen
Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Dies gilt abweichend
von Ziff. 7.14 (4) AHB auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen.
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands,
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250,– Euro selbst zu tragen.

4. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungs-
fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte
 (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versiche-
rer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es uner-
heblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes
von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versicherungsnehmers –, wie er
vor  Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen
oder  Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst
 ohnehin  entstanden wären, sind abzuziehen. 

5. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber einer privat genutzten
 Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein
 Gewässer – soweit die Abwassergrube nach 1945 erstellt wurde. 

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen und
 Erweiterungen des Risikos) – besteht für andere Abwasseranlagen, oder in dem
Fall, dass mehrere Abwassergruben auf einem Grundstück vorhanden sind. 

6. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

– gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den  Ver sicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben;

– wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, oder unmittelbar auf  Ver -
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben. 

L Mitversicherung von Vermögensschäden 
1. Im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschä-

den im Sinne von Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen mitversichert, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleis -
tete Arbeiten entstehen. Dies gilt nicht für Umweltschäden. 

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterun-
gen); 

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder  gutacht -
licher Tätigkeit; 

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts; 

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen; 

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
 Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
 Reiseveranstaltung; 

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung; 

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen. 

M Einschluss von Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der
 Bereitstellung elektronischer Daten 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – Haftpflichtansprüche
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

Ausgeschlossen sind: 

1. Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und  Warmwasserbereitungs -
anlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 

c) Schäden an Glas- und Kunststoffscheiben, die über eine Glasversicherung
 versichert werden können. 

2. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer  
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.
 (Anmerkung: Der Wortlaut des Abkommens steht auf Anforderung zur Verfügung!) 

3. Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssummen
– je Versicherungsfall 1.000.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

F Einschluss von Sachschäden durch häusliche Abwässer 
Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB –  Haftpflicht -
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus
dem  Rückstau des Straßenkanals. 

G Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4) AHB – Haftpflicht-
ansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß,
Staub u. dgl.). 

H Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB
– die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
(auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) bzw. Code-Karten,
soweit sie Schlüsselfunktion haben, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des  Ver -
sicherten befunden haben. 

Für das Abhandenkommen von fremden Schlüsseln gilt auch die Gefahr des Berufes,
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) sowie einer verantwortlichen Betätigung in Verei-
nigungen aller Art mitversichert.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen
der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen
sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselver-
lustes (z. B. wegen Einbruchs). 

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssumme –
je Versicherungsfall 25.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle  Ver -

sicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150,– Euro selbst zu zahlen.

I Gefälligkeitsschäden 
Der Versicherer wird sich nicht auf einen Ausschluss der Haftung im Falle leichter
Fahrlässigkeit bei Sachschäden durch Gefälligkeit berufen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wünscht. Hiervon unbeschadet bleibt die Regelung der Ziff. 7.6 AHB. 

Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die der Versiche-
rungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

J Tagespflegeperson 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagespflegeperson. 

Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von zur Be-
treuung übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts
und/oder des Haushalts der zu betreuenden Kinder und auch außerhalb der Woh-
nung,  z. B. bei Spielen, Ausflügen usw. 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungs-
berechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus dem  Abhanden -
kommen von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Kinder und ihrer Erziehungsberech-
tigten. 

K Haftpflicht aus Gewässerschäden 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mit-

versicherten Personen wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stof-
fen und aus der Verwendung dieser Stoffe mit einem Gesamtfassungsvermögen
von mehr als 6.000 l/kg.

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 und 4 AHB – besteht für
Haftpflichtansprüche, die aus Anlagen entstehen, wenn das Gesamtfassungsver-
mögen von 6.000 l/kg überschritten wird.

2. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsver-
trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung  
in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
 Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt.
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Diesem Rahmenvertrag liegen die folgenden Bedingungen zugrunde. Der Beitrag
für die Spezial Schadenersatz Rechtsschutz Versicherung ist in der Prämie für die
Privathaftpflichtversicherung enthalten. Im Falle der Beendigung der Privathaft-
pflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz der Spezial-Schadener-
satz-Rechtsschutz-Versicherung. 

Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen: 
Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im Rahmen
dieser Ausfalldeckung nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutzver-
sicherung gedeckt, leistet die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Versiche-
rer Schadenersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (subsi-
diäre Deckung), sofern der Streitwert 2.500,– Euro übersteigt. Anspruch auf
Rechtsschutz besteht von dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verur-
sacht wurde, soweit dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendi-
gung eintritt. 

Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maß-
geblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutz-
fälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall
außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten ist oder, soweit
sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechtsschutz erst-
mals später als zwei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den
betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird. 

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

– im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errichtung eines
 Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang mit Bergbauschäden; 

– mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen desselben  Ver -
sicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher und ehelicher Lebenspartner
gegeneinander im ursächlichen Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft,
auch nach deren Beendigung; 

– in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch
geregelten Angelegenheiten; 

– vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen Gerichten. 

Leistungsumfang 
Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 

– eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der  gesetz -
lichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechts-
anwaltes; 

– des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverstän-
dige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des  Gerichts -
vollziehers; 

– der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen Gericht, wenn sein
 Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Höhe von maximal 2.600,– Euro pro
 Versicherungsfall; 

– die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen  ent -
standen sind, soweit der Versicherte zu deren Erstattung verpflichtet ist; 

– eines Zwangsvollstreckungsschrittes. 

– Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000,– Euro begrenzt.
Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte Personen aufgrund dessel-
ben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für
Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich
 zusammenhängen. 

Der Versicherer trägt nicht 

– Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstan-
den sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherten angestrebten
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hier-
von abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

– Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als ein Jahr
nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden. 

– Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat; 

– Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungs-
maßnahme je Vollstreckungstitel entstehen; 

– Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversicherer verpflichtet
wäre, wenn der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Vertrag nicht bestünde. 

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte  Ver -
sicherungssumme. Zahlungen für die versicherte Person aufgrund desselben
Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammen-
hängen. 

Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für 

– die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
 Versicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die
dabei anfallenden Kosten; 

– die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des  Ver -
sicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit ent-
stehenden Kosten. 

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
Der Versicherte hat 

– den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt voll-
ständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben,
die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaffen; 

N Einschluss von Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

O Einschluss von Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung,  Ungleich -
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen
Diskriminierungen. 

P Forderungsausfälle 
1. Gegenstand der Ausfalldeckung 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Per-
sonen in Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während
der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die
 daraus entstandene Schadendersatzforderung gegen den Schädiger nicht durch-
gesetzt werden kann.

Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten sich nach
dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung dieses Vertrages. Darüber
hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein
 vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder -hüter ent-
standen sind. 

2. Versicherte Schäden 
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von
Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) der
versicherten Person, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist. 

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit Nuklear-
und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung
zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder
Erdbeben stehen. 

3. Örtlicher Geltungsbereich 
Im Rahmen der Forderungsausfallversicherung und der Spezial Schadenersatz-
rechtsschutz Versicherung besteht Versicherungsschutz in den Mitgliedstaaten
der EU und der EFTA. 

4. Erfolglose Vollstreckung 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen
rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im streitigen Verfahren
oder vor einem Notar innerhalb des örtlichen Geltungsbereichs erwirkt hat und
jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolg-
los geblieben ist. 

Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nach-
weist, dass 

– entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfän-
dung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

– oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der
Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versicherung abgegeben
hat. 

5. Entschädigung 
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetra-
ges im Rahmen der in der Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versiche-
rungssumme. 

Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500,– Euro abgezogen. 

Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der
Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich er-
gibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingung vorliegt. 

Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger
in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. 

6. Subsidiarität 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leis -
tung aus einer für die versicherten Personen bestehenden  Schadenver sicherung
beansprucht werden kann oder ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe
leistungspflichtig ist oder Leistungen gemäß den Bestimmungen des Opferent-
schädigungsgesetzes erbracht werden. 

7. Spezial-Schadenersatzrechtsschutz 
Der Versicherer dieser Privathaftpflichtversicherung hat bei der ROLAND Rechts-
schutz-Versicherungs AG für den Versicherten der Privathaftpflichtversicherung
einen Rahmenvertrag über eine Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung
abgeschlossen. 

Versicherungsnehmerin: 
Versicherungsnehmer der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung ist
der im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversicherung genannte Versicherer.

Versicherte Personen: 
Versicherte Personen der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung sind
der im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversicherung genannte Versiche-
rungsnehmer und die mitversicherten Personen. 

Versicherer: 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
Deutz-Kalker-Str. 46, 50679 Köln 
Direktions-Schadenabteilung 
Tel.: 0221-8277 66 33, Fax: 0221-8277 66 39 
E-Mail: schaden-dir@roland-rechtsschutz.de 
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4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen
zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.  

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn 

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und 

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat. 

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte
 Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen. 

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den  Versicherungs -
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
 Erhöhung schriftlich kündigen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten
Prämiensatz fortgeführt. 

R Tarifmerkmale 
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird. 

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe 
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört. 

b) Es gilt folgende Einteilung: 

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen: 

aa) Berufsgruppe B: 
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um: 

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
 Personen und Einrichtungen: 

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts; 

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden; 

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung); 

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Alten-
pflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst,
 Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen; 

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes; 

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, 

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden; 

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtun-
gen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen; 

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer); 

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Dien-
stes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor
ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben
und nicht anderweitig berufstätig sind; 

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben; 

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden. 

bb) Berufsgruppe M: 
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen 

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt; 

(2) angestellten Facharzt; 

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D: 
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst; 

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind. 

– soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 

• vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung
des Versicherers einzuholen; 

• alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten oder die Er-
schwerung ihrer Erstattung verursachen könnte. 

Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von Kosten, die der  Ver -
sicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf den Versicherer über. Die für
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken. 

Wird eine dieser genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der  Ver -
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnah-
men zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den
Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestäti-
gung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

Stichentscheid 
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich
entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestreb-
ten Erfolg steht oder 

b) weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, 

c) ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der Gründe schrift-
lich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und
stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er
den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kos -
ten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellung-
nahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem ange-
messenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten
auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn,
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von mindestens
einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt voll-
ständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweis-
mittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben
kann. Kommt die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer
ist verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf
verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

8. Ausschlussfrist 
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schadenersatzrecht-
schutz verfallen, wenn sie nicht binnen drei Jahren ab dem Versicherungsfall
beim Versicherer schriftlich angemeldet worden sind. 

Q Anpassung der Prämie 
Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung folgende Bestimmun-
gen: 

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des
Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Haftpflichtrisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkma-
len, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buchstabe R und aus sonstigen
Vereinbarungen ergeben (z. B. Berufsgruppe, Familienstand). 

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben. 

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,  
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt,
die für bestehende Verträge geltende Prämie, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen,
wenn 

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Prämienfakto-
ren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung ein-
getreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 

Die neue Prämie ist unter  Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und  Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemes-
sen anzupassen  und darf nicht höher sein als die Prämie des Tarifs für neu abzu-
schließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versiche-
rer dazu verpflichtet. 
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dd) Berufsgruppe V: 
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um 

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
 agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden; 

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben. 

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfah-
rens zustimmt. 

ee) Berufsgruppe N: 
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist. 

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen 
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen. Bewirkt dieÄnderung auch eine Änderung der Zuordnung
zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Ände-
rung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet. 

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet. 

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen. 

3. Änderungen von Tarifmerkmalen 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu

 ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der
 zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass
die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang
oder nicht allein für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind. 

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen  zusammenzu -
fassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer  Tarif -
merkmalsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung auf der
Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie alter und neuer Prämie
und 

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat. 

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt. 

S Umweltschäden 
Die Ausschlussbestimmung von Ziff. 7.10 AHB hat keine Gültigkeit. 

Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche Pflichten oder
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
(USchadG) Versicherungsvertrages.
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Besondere Bedingungen für den Haftpflicht-Baustein „Berufshaftpflicht“ (05/09) 

b) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

– die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden und 

– deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und 

– für die keine Versicherungspflicht besteht; 

c) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (nicht jedoch
 eigene und fremde Surfbretter) und eigene oder fremde Wasserfahrzeuge mit
Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 
Mitver sichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersport-
fahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis
 erforderlich ist; 

– als Tierhalter oder -hüter von Hunden, Pferden u. Ä., soweit nicht besonders
vereinbart; 

3. sind Haftpflichtansprüche gegen Raumpflegerinnen und Kindergärtnerinnen, für
die Versicherungsschutz aus der Mitversicherung dieser in anderen Versicherun-
gen (z. B. Haftpflichtversicherung des Dienstherrn/Auftraggebers) besteht. 

D Umweltschäden 
Die Ausschlussbestimmung von Ziff. 7.10 AHB hat keine Gültigkeit.

Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtiliche Pflichten
oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß  Umweltschadens -
gesetz (USchadG) Versicherungsvertrages.

A Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die
 gesetz liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

– freiberufliche Lehrer/-in, der/die allein unterrichtet und nicht Inhaber besonde-
rer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist; 

– Raumpfleger/-in, der/die alleine tätig ist. 

B Für Lehrer ist auch die gesetzliche Haftpflicht mitversichert 
1. aus der Erteilung von Experimentalunterricht, (auch mit radioaktiven Stoffen); 

2. aus der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen sowie
Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten in Herbergen und
 Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt. 

Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedingung: 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außer-
halb der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der
Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist. 

Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von  
Ziff. 6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen  
auf die Versicherungssummen angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten (auch Reisekosten), die dem Versicherer
nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben
Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
 exemplary damages. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnah-
men von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

3. aus der Erteilung von Nachhilfestunden; 

4. aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 

5. des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners sowie des in häuslicher
 Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nicht  ehe -
lichen Lebensgemeinschaft aus seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer, soweit
Versicherungsschutz hierfür zusätzlich beantragt und dokumentiert wurde; 

C Nicht versichert 
1. sind Haftpflichtansprüche wegen  Personenschäden, bei denen es sich um

 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb der Schule oder Dienststelle
gemäß den Bestimmungen oder dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt,
eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus  Arbeits -
unfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden; 

2. ist die Haftpflicht 

– aus Forschungs- und/oder Gutachtertätigkeit; 

– als freiberuflicher Reit- und Sportlehrer; 

– des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder
 Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges
verursacht werden. 

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch
den Gebrauch von 

a) Kraftfahrzeugen 

– auf nicht-öffentlichen (auch nicht teil-öffentlichen) Wegen und Plätzen ohne
Geschwindigkeitsbegrenzung fahrende Kraftfahrzeuge, -Kraftfahrzeuganhän-
ger, motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Aufsitzrasenmäher und Golfwagen,
sofern aus einer anderweitig bestehenden Versicherung kein Versicherungs-
schutz geboten werden kann oder es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeit ankommt;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h  Höchst -
geschwindigkeit. 

– Krankenfahrstühlen

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und
Ziff. 4.3 (1) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

– wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf  öffent -
lichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. 

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung
 bestehen, wenn dieser 

– das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder 

– den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst er-
möglicht hat. 

21001814
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*) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem
Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten.

Besondere Bedingungen zur privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung (01/08)

2. Einschluss von Sachschäden durch häusliche Abwässer
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche
wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals.

3. Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4) AHB – Haft-
pflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.).

G Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –
1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschä-

den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen,  che -
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch
besonderen Vertrag gewährt).

2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungs-
fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte
 (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versiche-
rer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
 Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
 Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

a) gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

b) wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bun-
desrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch
 höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

H Mitversicherung von Vermögensschäden
1. Soweit besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB wegen Versicherungs-
fällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
 geleistete Arbeiten entstehen;

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,  Erschütte -
rungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher
Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reise-
veranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen.

I Anpassung der Prämie
Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung folgende  Bestim -
mungen:

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des
Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Haftpflichtrisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buchstabe J und aus sonsti-
gen Vereinbarungen ergeben (z. B. Anzahl und Art der Tiere, Berufsgruppe).

A Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Tierhalter der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen genannten Tiere sowie deren bis zu 6 Monaten
alten Jungtiere (bei Pferdehaltung von bis zu 1 Jahr alten Fohlen).

B Mitversichert ist
1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners *) des  Versicherungs nehmers;

b) ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft *)
lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kin-
dern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder Berufsausbildung
befinden (berufliche Ausbildung – Lehre und/oder Studium –, nicht Referendar-
zeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).

Handelt es sich um eine zweite Berufsausbildung, besteht nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn zwischen der ersten und der zweiten Berufsausbildung
weder einer Berufstätigkeit nachgegangen worden ist noch eine Beschäftigung
als Zeit- oder Berufssoldat lag.

Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen
zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder im Anschluss an die Berufsaus-
bildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

2. die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;

3. die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch ungewollten Deckakt;

4. aus Flurschäden durch Reit- und Zugtiere sowie durch Zuchttiere zum Belegen
fremder Tiere – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (3) AHB –;

5. wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen im Rahmen der Besonderen
 Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer
Anlagenrisiko – nach Maßgabe des Buchstaben G;

die Versicherungssumme für Sachschäden gilt insoweit auch für die dort  mitver -
sicherten Vermögensschäden;

6. soweit besonders vereinbart, die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschä-
den im Sinne von Ziff. 2 AHB im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die
Mitversicherung von Vermögensschäden nach Maßgabe des Buchstaben H.

C Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
 privater Halter von Jagdhunden, für die bereits Versicherungsschutz durch eine
Jagdhaftpflichtversicherung besteht.

D Auslandsschäden bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb
der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag
bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

E Fortsetzung der privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung nach dem Tode des
Versicherungsnehmers

Für die nach Buchstabe B Nr. 1 und Nr. 2 mitversicherten Personen besteht der be-
dingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers
bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.

Wird die nächste Prämienrechnung durch eine der in Buchstabe B Nr. 1 und Nr. 2
 genannten Personen eingelöst, so wird diese Versicherungsnehmer.

F Für die private Hundehaltung gilt zusätzlich:
1. Einschluss von Mietsachschaden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Ausgeschlossen sind:

1. Haftpflichtansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen
sowie an Elektro- und Gasgeräten,

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders  ver -
sichern kann;

2. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.
(Anmerkung: Der Wortlaut des Abkommens steht auf Anforderung zur Verfügung!)

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssummen
– je Versicherungsfall 300.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

21001823
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vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig be-
rufstätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens
zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode, zu
der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt, die
für bestehende Verträge geltende Prämie, auch soweit sie für erweiterten  Versi che -
rungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämienfak -
toren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemes-
sen anzupassen und darf nicht höher sein als die Prämie des Tarifs für neu abzu-
schließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versiche-
rer dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen
zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte Abwei-
chung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf
der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, in dem die Prämienerhö-
hung wirksam werden würde. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten
Prämiensatz fortgeführt.

J Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe

a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein
erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und
Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Vorausset-
zung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den
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Besondere Bedingungen zur privaten Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
(Anlagenrisiko) (01/08)

die für bestehende Verträge geltende Prämie, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen,
wenn

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämienfak -
toren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemes-
sen anzupassen und darf nicht höher sein als die Prämie des Tarifs für neu abzu-
schließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versicherer
dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen
zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Ziff. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte Abwei-
chung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum  Ablauf
der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, in dem die Prämienerhö-
hung wirksam werden würde. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten
Prämiensatz fortgeführt.

H Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

A Gegenstand der Versicherung
1. Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der im  Ver -

sicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schaden).

2. Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im folgenden nichts
anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

3. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsver-
trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der
Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung
in Anspruch genommen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf
einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII)
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

B Rettungskosten
1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungs-

fall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte
 (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versiche-
rer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
Einheitsversicherungssumme nicht übersteigen.

Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
 Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung.

2. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
 Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Ver-
sicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

C Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

D Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen von Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversicherung –
finden keine Anwendung.

E Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder
 mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder
 unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

F Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB – auch ohne dass ein Gewässer-
schaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungs-
nehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe
 bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Buchstabe A. Nr. 1. dieser Bedingungen)
ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziff. 7.14 (4) AHB auch bei allmählichem
Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintre-
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Buchstabe A. Nr. 1. dieser
Bedingungen) selbst.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250,– Euro selbst zu tragen.

G Anpassung der Prämie
Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung folgende  Bestim -
mungen:

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des
Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Haftpflichtrisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkma-
len, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buchstabe H und aus sonstigen
Vereinbarungen ergeben (z. B. Fassungsvermögen, Lagerung und Anzahl der Tank-
anlage/n, Berufsgruppe).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt,
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d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

1. Die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung im Umfange der Besonderen Bedin-
gungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushalts-
gesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich
in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedingungen prämienfrei einge-
schlos sen ist.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

Insbesondere gilt:

2.1 Kraft- und Wasserfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder  Kraftfahrzeug -
anhängers verursachen.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden.

c) Eine Tätigkeit der in a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

2.2 Luftfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

aa) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahr-
zeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für
den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt
waren,

bb) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repara-
tur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und zwar
wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen,
der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge.

3. Nach der Versicherung der Anlagenhaftung im Umfange der Zusatzbedingungen
ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entste-
hen, dass aus den versicherten Anlagen Stoffe in Abwässer und mit diesen in
 Gewässer gelangen.

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser gilt
nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im Sinne des Ziff. 7.14 (4) der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4. Rettungskosten nach Maßgabe des Buchstaben B entstehen bereits dann, wenn
der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als
unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten
ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlichrechtlich oder privatrecht-
lich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes
von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versicherungsnehmers –, wie er
vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.

Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.

Risikobeschreibungen zur  Gewässerschadenhaftpflicht -
versicherung

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und
Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Vorausset-
zung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit
den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von
ihnen unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(1) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des  Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des  Ver sicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens
zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

– 94 –

21007372_0509:Layout 1  12.03.2009  13:09 Uhr  Seite 94



Besondere Bedingungen zur privaten Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung (01/08)

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung beste-
hen, wenn dieser

– das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder

– den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer nicht
 bewusst ermöglicht hat.

D Einschluss von vertraglich übernommenen Haftpflichtansprüchen
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer
als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer übernommene gesetzliche Haft-
pflicht des jeweiligen Vertragspartners (z. B. Vermieter, Verpächter, Leasinggeber) in
dieser Eigenschaft.

E Einschluss von Sachschäden durch häusliche und gewerbliche Abwässer
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Sachschäden durch häusliche und gewerbliche Abwässer, die im Gebäude selbst
 anfallen (also keine industriellen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sach-
schäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.
 Sachschäden durch gewerbliche Abwässer sind nur dann mitversichert, wenn das
Gebäude überwiegend privat genutzt wird, der gewerbliche Anteil der Gebäudenutzung
maximal 50 Prozent beträgt.

F Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4) AHB –  Haftpflicht -
ansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Tempe-
ratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß,
Staub und dgl.).

G Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes vom
15.03.1951 gilt außerdem:

1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohungseigentümer.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der  Wohnungseigen -
tümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der
Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemein-
schaft.

4. Eingeschlossen sind

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer;

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse
und für Zwecke der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum.

H Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –
1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschä-

den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch
besonderen Vertrag gewährt).

2. Mitversichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten). Außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der  Entschädigungs -
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts-
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen  Versicherungs -
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

a) gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

b) wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bun-
desrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch
 höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

I Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung
1. Soweit besonders vereinbart ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des Ziff. 2 AHB wegen Versicherungs-
fällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
 geleistete Arbeiten entstehen;

A Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer,
z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer für das im Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer in den obengenannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

B Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (z. B.

Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veran-
schlagten Bausumme von 50.000,– Euro je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag
überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung Ziff. 4 AHB;

2. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie
aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um
 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers oder
bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf einer  gemein -
samen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden;

3. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 BGB, wenn
die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

4. des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft;

5. des Versicherungsnehmers

a) wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen, chemischen
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber
von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen im Rahmen der
Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer-
schäden – außer Anlagenrisiko – nach Maßgabe des Buchstaben H;

b) als Inhaber von Anlagen/Behältern zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser Stoffe – soweit es sich um Anlagen/
Behälter mit einem Gesamtfassungsvermögen von max. 500 l/kg handelt – im
Rahmen der Besondere Bedingungen zur privaten Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung (Anlagenrisiko).

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen und
Erweiterungen des Risikos) – besteht für Haftpflichtansprüche, die aus Anlagen/
Behältern entstehen, wenn das Gesamtfassungsvermögen von 500 l/kg über-
schritten wird;

c) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube ausschließlich für häusliche
Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer – soweit die Abwassergrube nach
1945 erstellt wurde – im Rahmen der Besondere Bedingungen zur privaten
 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung (Anlagenrisiko).

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (2) (Erhöhungen und
 Erweiterungen des Risikos) – besteht für andere Abwasseranlagen, oder in dem
Fall, dass mehrere Abwassergruben auf einem Grundstück vorhanden sind;

6. soweit besonders vereinbart die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden
im Sinne des Ziff. 2 AHB im Rahmen der Besondere Bedingungen für die  Mitver -
sicherung von Vermögensschäden nach Maßgabe des Buchstaben I.

C Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer,

ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines

– Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen,

– Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden,

– Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer
eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

3. Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraft-
fahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch
den Gebrauch von

– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeugen
und Anhängern;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit).

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und
Ziff. 4.3 (1) AHB.

5. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

– wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles
auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;
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c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Voraussetzung
ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt oder

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
 unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
 berufstätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.

Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens
zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgrup-
pen zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen Voraussetzun-

gen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
 unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung auch eine Änderung der Zuord-
nung zu einer der Tarifmerkmalsklassen, wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der
Änderung nach der neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.

b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmalsklasse notwen-
digen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Tarifmerkmalsklasse mit
der höchsten Prämie als vereinbart. Werden die Angaben später nachgeholt,
gilt die Prämie nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Meldung beim Versicherer als vereinbart.

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,  Erschütte -
rungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder  gutacht -
licher Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
 Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
 Reiseveranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen.

J Anpassung der Prämie
Abweichend von Ziff. 15 AHB gelten für die Prämienanpassung folgende  Bestim -
mungen:

1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsgrundlagen des
Versicherers niedergelegten Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand,
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl
gleichartiger Haftpflichtrisiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den  Tarifmerk -
malen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Buchstabe K und aus sonsti-
gen Vereinbarungen ergeben (z. B. Wohneinheiten, gewerblich genutzte Fläche
sowie Fläche der unbebauten Grundstücke, Berufsgruppe).

2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte
der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen
Bestandsgruppen bestätigt haben.

3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versicherungsperiode,
zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht gem. Ziff. 16.2 AHB hat, berechtigt,
die für bestehende Verträge geltende Prämie, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen,
wenn

a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen  Prämienfak -
toren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Prämienanpassung
eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Die neue Prämie ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemessen
anzupassen und darf nicht höher sein, als die Prämie des Tarifs für neu abzu-
schließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang.

Ist die Prämie nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versiche-
rer dazu verpflichtet.

4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein ordentliches
Kündigungsrecht zu (Ziff. 16.2 AHB), darf er die Prämie nach obigen Grundsätzen
zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpassen, wenn und soweit der
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht.
Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.

5. Die neue Prämie wird mit Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam.

Für eine Prämienerhöhung gilt dies aber nur, wenn

– der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter Hinweis
auf den Unterschied zwischen alter und neuer Prämie einen Monat vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

– ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.

6. Sieht der Versicherer von einer Prämienerhöhung ab, ist die festgestellte Abwei-
chung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.

7. Bei Erhöhung der Prämie kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf
der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, in dem die Prämiener hö-
hung wirksam werden würde. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten
Prämiensatz fortgeführt.

K Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen
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c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die Zuordnung
des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom Versicherungsneh-
mer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise anzufordern. Kommt der
Versicherungsnehmer der Aufforderung des Versicherers nicht binnen eines
Monats nach, wird die Prämie vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode
an nach der Tarifmerkmalsklasse mit der höchsten Prämie berechnet.

d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger Angaben des
Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmalsklasse zugeordnet oder
diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit schuldhaft beibehalten, wird die
Prämie rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode nach der
bei richtiger Zuordnung geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Dif-
ferenz nacherhoben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe einer Jahres-
prämie für die laufende Versicherungsperiode erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Ziff. 23 AHB ausgeschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerkmale zu ändern,

aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich anhand der zukünftigen,
unternehmensbezogenen Schadenentwicklung herausstellt, dass die vereinbar-
ten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein
für den Umfang des versicherten Risikos bestimmend sind.

Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen,
wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmals-
klasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auszuschließen.

b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und die ver-
änderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Prämie und Versicherungsleistung
müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis stehen.

c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn der nächsten Versicherungsperiode,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer

– einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläuterung der
 Unterschiede zwischen altem und neuem Tarif sowie alter und neuer Prämie
und

– über sein Kündigungsrecht nach d) schriftlich informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode schriftlich kündigen, und
zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer Prämienerhöhung führt.

L Umweltschäden
Die Ausschlussbestimmung von Ziff. 7.10 AHB hat keine Gültigkeit. Mitversichert
sind bei Umweltschäden auch Haftpflichtansprüche öffentlich – rechtlichen Inhalts.
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Besondere Bedingungen zur privaten Bauherrenhaftpflichtversicherung (01/08)

E Beitragsberechnung
Die Beitragsberechnung erfolgt nach der Bausumme. Die Bausumme ist die Summe
der tatsächlichen Baukosten. Dazu zählen auch Kosten für Grabearbeiten, Außenan-
lagen und der Wert aller Lieferungen von Bauleistungen (auch Eigenleistungen und
Lieferungen des Auftraggebers). Nicht einzubeziehen sind Kosten für Gartenanlagen
und Pflanzungen, Architekten- und Ingenieurgebühren, Kosten maschineller Einrich-
tungen für Produktionszwecke, nicht als wesentliche Bestandteile einzubauender
 Einrichtungsgegenstände, für Handwerkszeuge, Baugeräte usw.

F Bauen in eigener Regie
(Selbsthilfe bei Planung, Bauleitung und/oder Bauausführung)

Falls besonders vereinbart und dokumentiert, ist mitversichert

a) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Bauen mit eigener
Leistung sowie der Gebrauch und die Verwendung von Baumaschinen;

b) die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftig-
ter Personen für Schäden, die sie in Ausführung der Baueigenleistung verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers oder bei der Verrichtung vorübergehender Tätigkeiten auf einer gemeinsa-
men Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt. Das
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften,
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
 zugefügt werden.

G Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko –
1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschä-

den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch
besonderen Vertrag gewährt).

2. Mitversichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten). Außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der  Entschädigungs -
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

a) gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienen-
den Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben;

b) wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bun-
desrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch
 höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

H Mitversicherung von Vermögensschäden
1. Soweit besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB wegen Versicherungs-
fällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
 geleistete Arbeiten entstehen;

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,  Erschütte -
rungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder  gutacht -
licher Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
 Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
 Reiseveranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen.

A Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen beschriebene Bauvorhaben (z. B. Neubauten, Umbau-
ten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten).

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung
an einen Dritten vergeben sind. (Ausnahme: falls Bauen mit eigener Leistung bean-
tragt und dokumentiert ist).

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre nach
Versicherungsbeginn; insoweit finden die Bestimmungen zur Vertragsdauer gemäß
Antrag keine Anwendung.

B Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
1. als Haus- und Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errich-

tende Bauwerk;

2. wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen im Rahmen der Besonderen Be-
dingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden nach Maß-
gabe des Buchstaben G;

3. soweit besonders vereinbart die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschä-
den im Sinne von Ziff. 2 AHB im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die
Mitversicherung von Vermögensschäden nach Maßgabe des Buchstaben H;

4. sind – abweichend von Ziff. 7.14 (2) AHB und Ziff. 7.10 AHB – Haftpflichtansprü-
che wegen Senkungen eines Grundstücks (auch eines darauf errichteten Werkes
oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder
Erdrutschungen. Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an
einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen
 entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt;

5. sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (4) und (1) AHB – Haftpflichtansprüche
aus Sachschaden, der entsteht durch

– allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.),

– Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen. Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

C Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der Grundwasser-
verhältnisse.

D Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
1. a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsneh-

mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines

– Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen,

– Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer
eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden,

– Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besit-
zer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

b) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs -
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für
alle anderen Versicherten.

c) Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

d) Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von

– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeugen
und Anhängern;

– Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und
Ziff. 4.3 (1) AHB.

e) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,

– wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles
auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis
hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung
 bestehen, wenn dieser

– das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder

– den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer nicht
bewusst ermöglicht hat.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

– Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Teile ersicht-
lich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeuge bestimmt waren,

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beför-
derung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.
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Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Lastschrifteinzugsverfah-
rens zustimmt.

ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Beruf des
Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) genannten Berufsgruppen
zuzuordnen ist.

I Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Schadenverläufen
davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem durch die nachfolgenden
 Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen bestimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versicherungsschein

erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung 

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
den Versicherungsnehmern handelt um:

(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer Personen
und Einrichtungen:

– Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
deutschen öffentlichen Rechts;

– juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck Aufgaben
wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen würden;

– mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);

– gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung), die im
Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege
oder im Hauptzweck der Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion,
Erziehung oder der Volks- und Berufsbildung dienen;

– Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

– überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen;

sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht und
sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrichtungen
in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr- bzw.
Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen Diens -
tes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar vor ihrem
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem Tode die Vor-
aussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und
Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen. Vorausset-
zung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den
vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von
ihnen unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer um einen

(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;

(2) angestellten Facharzt;

(3) Assistenzarzt

handelt. Studenten zählen nicht zur Berufsgruppe M.

cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außendienst;

(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß(1) un-
mittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig  berufs -
tätig sind.

dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich bei
dem Versicherungsnehmer handelt um

(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunterneh-
men im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;

(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versicherungs-
agentur;

(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Personen
gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Berechtigten
in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden;

(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) und
(2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht anderweitig
berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) erfüllt haben.
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Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Wassersportfahrzeughaftpflichtversicherung (11/01) 

Ausgeschlossen sind: 

1. Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und  Warmwasserbereitungs -
anlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

c) Glasschäden, soweit sich der  Versicherungsnehmer hiergegen besonders
 versichern kann. 

2. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
 übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssummen
– je Versicherungsfall 100.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150,– Euro selbst zu zahlen. 

3. Für Kollisionsschäden 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den an Wasserfahrzeugen sowie sonstigen schwimmenden oder festen Gegenstän-
den, die als Folge eines Zusammenstoßes oder navigatorischen Verschuldens eintre-
ten, wenn und soweit ein Kaskoversicherer des Versicherungsnehmers zur
Ersatzleistung verpflichtet ist. 

4. Beim Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis 
(1) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

– wenn der verantwortliche Führer des Wassersportfahrzeuges bei Eintritt des
Versicherungsfalles nicht die vorgeschriebene behördliche Erlaubnis besitzt; 

– wenn ein unberechtigter Führer das Wassersportfahrzeug gebraucht hat. 

(2) Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung be-
stehen, wenn dieser 

– das Vorliegen der behördlichen Erlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte; 

– den Gebrauch des Wassersportfahrzeuges durch den unberechtigten Führer
nicht bewußt ermöglicht hat. 

5. Für Gewässerschäden 
(1) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich
des Grundwassers (Gewässerschaden), 

mit Ausnahme von Gewässerschäden 

a) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer
oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn
die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist; 

b) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssig-
keiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Ein-
richtungen des Schiffes. 

(2) Rettungskosten 

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom
Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Einheitsversicherungssumme nicht übersteigen. 

Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche
Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Einheitsversicherungssumme übersteigen. Eine Billigung
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers. 

(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben. 

(4) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich
auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere
 Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

(5) Die Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewäs-
serschäden (Restrisiko) haben keine Gültigkeit. 

Erläuterung: 

Rettungskosten im Sinne von Buchstabe D, Ziff. 5. (2.) dieser Bedingungen ent-
stehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung
von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. 

Für die  Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechts-
grund (öffentlich-rechtlich oder privat-rechtlich) der Versicherungsnehmer zur
 Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes
von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versicherungsnehmers –, wie er
vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen
oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst
 ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

A Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und Gebrauch von
Wassersportfahrzeugen, die 

– ausschließlich zu privaten Zwecken und/oder 

– zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesatzung 

verwendet werden,  und deren Standort im Inland ist. 

B Mitversichert 
1. ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schiffers (Kapitäns) in dieser Eigen-

schaft; 

2. ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffsmannschaft und sonstigen
Angestellten und Arbeitern aus der Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen
für den Versicherungsnehmer. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen  
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des  Versicherungs -
nehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf
einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII)
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden; 

3. ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten, Besitz und Gebrauch der zum
 Wassersportfahrzeug gehörenden Beiboote; 

4. ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern,  Schirm -
drachenfliegern und Sportgeräten (z. B. Board, Banane); 

5. sind Haftpflichtansprüche der zur Bedienung des Wasserfahrzeuges berechtigten
Personen untereinander wegen Personen- und Sachschäden. Der Versicherer wird
sich hierbei nicht auf die Ausschlußbestimmungen von Ziff. 7.5 in Verbindung mit
Ziff. 27 und 28 AHB berufen. Versicherungsschutz besteht jedoch nur insoweit,
als nicht eine Privat-Haftpflichtversicherung der Betreffenden einzutreten hat. 

Die Ausschlußbestimmungen der Ziff. 7.5 (1) AHB (Ansprüche von Angehörigen
untereinander) haben weiterhin Gültigkeit; 

6. die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2 AHB im
Rahmen der Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur  Vermögensschadenhaftpflicht -
versicherung. 

C Nicht versichert 
1. ist die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers, des Schirmdrachenfliegers

und der Benutzer der Sportgeräte; 

2. ist die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an  Motorboot -
rennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen; 

3. sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst
pflichtwidrigem Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen. 

D Außerdem gelten folgende Besondere Bedingungen: 
1. Für Auslandsschäden 

(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versiche-
rungsfälle. 

(2) Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer und den in
Buchstabe B, Ziff. 1 genannten Schiffer aus Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen bleiben
jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). 

(3) Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden – abweichend von
Ziff. 6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer
nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

(4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
 außerhalb der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören,
 gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem
der Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen  Geld -
institut angewiesen ist. 

(5) Abweichend von Ziff. 5.1 AHB ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme
eines Wassersportfahrzeuges in einem ausländischen Hafen die etwa  erforder -
liche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versiche-
rungsnehmers. 

2. Für Mietsachschäden 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
der Beschädigung von gemieteten Einstellräumen (ohne Inhalt) und  Stegan lagen, die
zu privaten Zwecken zur Unterbringung bzw. Aufbewahrung des Wassersportfahrzeu-
ges angemietet wurden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
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Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (11/01)

(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB wegen  Versicherungs -
fällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder
für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder gelei-
stete Arbeiten entstehen; 

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterun-
gen); 

3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtli-
cher Tätigkeit; 

4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des
Kartell- und Wettbewerbsrechts; 

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene
 Unternehmen; 

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und
 Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Rei-
severanstaltung; 

9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von
 Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewuss-
ter Pflichtverletzung; 

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  Wert -
sachen. 

Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von
 Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung
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Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen
A Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen – die  gesetz -
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus erlaubter jagdlicher Betätigung.

B Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1. aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und  Schuss -
waffen sowie Munition und Geschossen, auch außerhalb der Jagd, nicht jedoch
zu strafbaren Handlungen;

2. aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;

3. aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

4. aus Halten, Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von höchstens zwei anerkann-
ten Jagdgebrauchshunden, auch außerhalb der Jagd einschließlich deren Welpen
bis zum Alter von 9 Monaten.

Sind mehr als zwei Hunde – eigene oder fremde – vorhanden, so ist nur die
 gesetzliche Haftpflicht für die beiden am längsten im Besitz des Versicherungs-
nehmers befindlichen Hunde versichert.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters – sofern er nicht gewerbs-
mäßig tätig ist;

5. als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht jedoch von
 Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art sowie Segelbooten
(in teilweiser Abweichung von Buchstabe C);

6. als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B. Berufsjäger, Jagd-
aufseher oder Treiber).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen,
die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Jagdbetriebes oder eines Teiles
desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

b) sämtlicher übriger Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher Tätigkeiten auf einer
gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII)
 handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden;

7. wegen Schäden in Folge von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerveränderungen) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen im Rahmen der Haftpflicht-Vertrags-
bedingungen zur Gewässerschadenhaftpflichtversicherung (Restrisiko);

C Nicht versichert
1. sind Ansprüche aus Wildschaden gemäß Ziff. 7.14 (3) AHB;

2. ist die Haftpflicht

a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen;

b) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

Eine Tätigkeit der in Ziff. 2. a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des
Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird;

c) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahr-
zeuges in Anspruch genommen werden.

Zu 2. a) bis c):

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

D Außerdem gilt
1. für die Jagdhaftpflichtversicherung ausländischer Jäger

Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche nach deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen
Gerichten.

2. für die Fortsetzung der Jagdhaftpflichtversicherung nach dem Tode des Versiche-
rungsnehmers

Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versi-
cherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der
Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

3. für die Mitversicherung des Auslandsrisikos

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. Das gilt auch für die Inan-
spruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außer-
halb der Staaten liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der
Euro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

Wichtiger Hinweis
Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden besteht, wer-
den die jeweils geltenden Bestimmungen durch den deutschen Versicherungs-
schutz in der Regel nicht erfüllt.

4. für den Einschluss von Haftpflichtansprüchen Angehöriger Eingeschlossen sind
in Abänderung von Ziff. 7.5 (1) AHB gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen
Personenschäden von Angehörigen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die
durch den Gebrauch von Schusswaffen entstanden sind.

Ausgeschlossen bleiben Schmerzensgeldansprüche.

E Für die Jagdgebrauchshundehaltung gilt zusätzlich:
1. Besondere Bedingung für den Einschluss von Mietsachschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken
 gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

Ausgeschlossen sind:

1. Haftpflichtansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und  Warmwasserbereitungs -
anlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders
 versichern kann;

2. die unter den Regreßverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei über-
greifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.
(Anmerkung: Der Wortlaut des Abkommens steht auf Anforderung zur Verfügung!)

Die Höchstersatzleistung beträgt – im Rahmen der Vertragsversicherungssummen
– je Versicherungsfall 300.000,– Euro, jeweils begrenzt auf das Doppelte für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

2. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch häusliche
 Abwässer
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche
wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals.

3. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch allmähliche
Einwirkung
Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (4) AHB – Haft-
pflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.).

F Versicherungsbeginn/-ende
Abweichend von Ziff. 33 AHB beginnt der Versicherungsschutz immer um 00:00 Uhr
und endet um 24:00 Uhr am 31.03. eines Jahres.

Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur Jagdhaftpflichtversicherung (11/01)
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§ 1 Gegenstand der Versicherung
1. Die Versicherung erstreckt sich, wie im Versicherungsschein genannt, auf Jagd-

und Sportwaffen sowie Zubehör, wie z. B. Zielfernrohr, Fernglas, Gewehrkoffer
oder Futteral, Munitionskoffer, Jagdtasche, Rucksack, Jagdstuhl, Jagdmesser,
jagdliche Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke (auch am Körper getragene) und
die zum Jagd- und Sportgebrauch notwendige Munition.

2. Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schmuckgegenstände aller Art, Geld,
geldwerte Papiere, Urkunden, Fahrkarten, wie überhaupt alle Gegenstände, die
nicht zum Sport- oder Jagdgebrauch erforderlich sind.

3. Die Versicherung gilt weltweit.

§ 2 Versicherte Gefahren
Der Versicherer haftet für Verlust, Zerstörung und Beschädigung der versicherten
 Gegenstände.

§ 3 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden
Ausgeschlossen sind:

1. Schäden, entstanden durch natürliche Beschaffenheit, Verschleiß, Abnutzung,
Material-, Konstruktions- oder Herstellungsmängel, Funktionsstörungen, Rost,
Witterungseinflüsse, Kratzen, Schrammen oder Wertminderung.

2. Schäden, entstanden durch Verwendung von Pulver, Patronen oder Munition bei
Schusswaffen, für die sie nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zugelassen
oder sonst nicht bestimmt oder geeignet sind.

3. Schäden, entstanden durch Hängen-, Stehen- oder Liegenlassen.

4. Schäden, die von Familienangehörigen durch mut- oder böswillige Beschädigung,
Unterschlagung oder Diebstahl herbeigeführt werden.

5. Schäden, entstanden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse jeder Art, Bürgerkrieg,
Aufruhr, innere Unruhen, Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von
hoher Hand.

6. Schäden, entstanden durch Kernenergie.

7. Mittelbare Schäden, d. h. Schäden, die nicht an dem versicherten Gegenstand
selbst entstehen, insbesondere Vermögensnachteile, Haftpflicht- oder  Regress -
ansprüche.

§ 4 Beginn der Versicherung
Die Haftung des Versicherers beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheines,
 jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach
diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt die
Haftung des Versicherers schon in dem festgesetzten Zeitpunkt. Unter dieser Vor-
raussetzung haftet der Versicherer auch für die Versicherungsfälle, die nach dem
festgesetzten Zeitpunkt, aber vor Annahme des Antrags eintreten. Ist jedoch dem
Versicherungsnehmer bei Stellung des Antrags bekannt, daß der Versicherungsfall
schon eingetreten ist, so entfällt die Haftung.

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten

Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Deklarationsvorschriften der Beförde-
rungsanstalten, einzuhalten.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versicherungsfalles
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles, aus dem er
Entschädigung verlangt, folgende Obliegenheiten:

a) Er hat unverzüglich

– den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer oder dessen Agenten
schriftlich oder mündlich anzuzeigen

– einen Schaden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpres-
sung oder ein sonstiges Abhandenkommen außerdem der zuständigen Polizei-
dienststelle zu melden;

b) er hat alle zur Wiedererlangung der abhandengekommenen Gegenstände
 erforderlichen Maßnahmen – ggf. nach Weisung des Versicherers – zu treffen,
 soweit ihm solche billigerweise zugemutet werden können.

4. Ist ein Schaden an dem einer Transportanstalt übergebenen versicherten Gegen-
stand äußerlich erkennbar, so darf die Rücknahme erst erfolgen, wenn der Scha-
den von der Transportanstalt bescheinigt ist. Bei äußerlich nicht erkennbaren
Schäden ist nach Empfang die Eisenbahn schriftlich unverzüglich nach Entdeckung
des Schadens, spätestens innerhalb sieben Tagen, die Post auf dem kürzesten
Wege innerhalb 24 Stunden, die Schiffs- oder Flugleitung innerhalb der dafür
 vorgeschriebenen Zeit zur vorschriftsmäßigen Feststellung des Schadens aufzu-
fordern.

5. Wenn für den entstandenen Schaden eine Transportanstalt, ein Hotelbesitzer
oder eine andere dritte Person verantwortlich ist, so hat der Versicherungsnehmer
den Regress gegen diese, soweit möglich, sicherzustellen. Die Regressansprüche
sind auf Verlangen des Versicherers diesem zu übertragen, ihm sind auch die
 Dokumente und sonstigen Beweismittel ohne Verzug, evtl. gegen Erstattung der
Kosten, zur Verfügung zu stellen, sowie alle gewünschten Aufklärungen zu geben.

6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gemäß Nr. 1, so kann der
Versicherer gemäß § 6 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

7. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gemäß Nr. 2 bis 5, so kann
der Versicherer gemäß §§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein.

Wurden bestimmte abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht
angezeigt, so kann die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert werden.

8. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der Ent-
schädigung, so entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 7, wenn die Verletzung
nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen
und wenn außerdem den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden
trifft.

§ 6 Versicherungswert, Unterversicherung
Als Versicherungswert gilt der allgemein gültige Wiederbeschaffungspreis (Neuwert)
nach den bei Eintritt des Versicherungsfalles geltenden Preisen.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert z. Z. des Eintritts
des Versicherungsfalles (Unterversicherung), so wird nur derjenige Teil des Schadens
ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum
Versicherungswert.

§ 7 Festsetzung der Entschädigung
1. Bei Totalverlust aller bzw. einzelner versicherter Gegenstände bzw. bei einer dem

Totalverlust gleichzusetzenden Reparaturunwürdigkeit ersetzt der Versicherer den
Neuwert am Schadentag bis zur Höhe der vollen bzw. anteiligen Versicherungs-
summe. Reparaturunwürdigkeit liegt vor, wenn die Wiederherstellungs- oder Neu-
beschaffungskosten der Teilstücke einschließlich der Nebenkosten den Neuwert
des betreffenden versicherten Gegenstandes am Schadentag erreichen oder
überschreiten.

2. Bei Beschädigung der versicherten Gegenstände ersetzt der Versicherer die
 erforderlichen und vom Versicherungsnehmer nachzuweisenden Reparaturkosten.
Wertminderungsansprüche bleiben ausgeschlossen.

3. Ist der Zeitwert einer Sache niedriger als 50% des Neuwertes, so gilt als Versiche-
rungswert der Zeitwert. Das ist derjenige Beitrag, der erforderlich ist, um Gegen-
stände gleicher Art und Qualität am Tage des Schadens anzuschaffen unter billiger
Berücksichtigung des sich aus dem Unterschied zwischen neu und alt ergebenden
Minderwertes.

4. Die Versicherungssumme bildet in jedem Falle die äußerste Grenze der Ersatz-
pflicht.

§ 8 Sachverständigenverfahren
Jede Partei kann verlangen, dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige
 festgestellt wird. In diesem Falle ernennt jede Partei einen Sachverständigen. Beide
Sachverständige wählen einen Dritten als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei oder beider Parteien durch das zuständige
 Gericht ernannt. Fertigen die Sachverständigen voneinander abweichende Feststel-
lungen, so entscheidet der Obmann über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb
der Grenzen beider Feststellungen. Die Sachverständigen entscheiden auch über die
 Kosten und deren Verteilung.

§ 9 Verwirkung der Entschädigung
1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig

 herbei, so ist der Versicherer von jeder Entschädigungspflicht frei.

2. Macht der Versicherungsnehmer sich bei den Verhandlungen über die Ermittlung
der Entschädigung einer arglistigen Täuschung schuldig, so ist der Versicherer
von jeder Entschädigungspflicht frei und zwar auch dann, wenn die arglistige Täu-
schung sich auf Sachen bezieht, die durch einen anderen zwischen den Parteien
über dieselbe Gefahr abgeschlossenen Vertrag versichert sind.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
Die für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen der §§ 5 und 9 finden
im Falle der Versicherung für fremde Rechnung auf den Versicherten entsprechend
Anwendung.

§ 11 Verlängerung des Versicherungsvertrages – Kündigungsklausel
1. Die Versicherung verlängert sich jeweils beim Ablauf stillschweigend zu den

 bisherigen Prämien und Bedingungen um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht  min -
des tens drei Monate vor Ablauf von dem Versicherungsnehmer oder von dem
 Versicherer schriftlich gekündigt wird.

2. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den Versicherungs-
vertrag kündigen, der Versicherungsnehmer jedoch nur dann, wenn er den Scha-
den nach § 5 Nr. 3a angezeigt hat. Die Kündigung ist spätestens einen Monat
nach Zahlung oder Ablehnung der Entschädigung schriftlich zu erklären. Der Ver-
trag endet einen Monat nach der Kündigung. Kündigt der Versicherungsnehmer,
so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode;
kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie der der abgelaufenen
Versicherungszeit entspricht.

§ 12 Ausschlussfrist
Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten
 gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit
dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

§ 13 Schlussbestimmung
1. Soweit nicht in den vorstehenden Bedingungen etwas anderes bestimmt ist,

 finden die Vorschriften des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG)
 Anwendung.

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Jagd- und Sportwaffen  nebst Zubehör 
(AVB Jagd- und Sportwaffen 1987)
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